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Zum Jahreswechsel

notar 4/2005

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

auch am Ende dieses Jahres möchte ich die Gelegen-
heit zu einem kurzen berufspolitischen Rückblick wahrneh-
men. Das Jahr 2005 nahm eine für uns alle überraschen-
de politische Entwicklung, die auch für unseren Berufsstand
nicht ohne Bedeutung sein dürfte. Der Bundestag wurde
vorzeitig aufgelöst, Neuwahlen führten zu einem Regie-
rungswechsel.

Unmittelbare Auswirkungen zeitigte in diesem Zu-
sammenhang zum Beispiel der Grundsatz der Diskontinu-
ität. Vom alten Parlament nicht verabschiedete Gesetzes-
vorhaben müssen neu eingebracht werden. Dies führte
glücklicherweise zu einem schnellen Tod des Mindest-
stammkapitalgesetzes, mit dem in einer Hau-Ruck-Maß-
nahme das Mindeststammkapital der GmbH hätte herab-
gesetzt werden sollen. Hiergegen hatten sich Bundesnotar-
kammer und Deutscher Notarverein mit Entschiedenheit
gewandt und gefordert, derart übereilte Reaktionen auf ver-
meintliche Entwicklungen weg von der GmbH hin zur Limi-
ted zu unterlassen. Die Thematik in dieser Form dürfte in
der neuen Legislaturperiode vom Tisch sein. Auch Parallel-
überlegungen einzelner Länder, eine „GmbH-Light“ in Form
einer sogenannten Gründungsgesellschaft ins Leben zu ru-
fen, werden hoffentlich die parlamentarischen Hürden nicht
überstehen. Zum Glück haben sich die Eintragungszeiten
bei GmbH bei vielen Gerichten schon so verkürzt, dass die
„Blitz-GmbH“ kein Thema mehr ist, zumindest bei entspre-
chender Sicherstellung der Gerichtskosten. 

Der Regierungswechsel hat allerdings eine andere The-
matik, die nun Gegenstand der Koalitionsvereinbarungen
ist, aktualisiert, nämlich die Föderalismusreform. Bedauer-
licherweise ist es bis jetzt nicht gelungen, das Vorhaben, die
Gesetzgebungskompetenz für das Notariat aus Artikel 74
herauszunehmen und auf die Länder zu verlagern, zu stop-
pen. Alle Sachargumente sind auf taube Ohren gestoßen,
weil man offensichtlich ein einmal geschnürtes Paket der
Föderalismuskommission nicht mehr öffnen wollte. Nun
steht die politische Umsetzung des Projektes unmittelbar
bevor. Der Deutsche Notarverein wird diesem Vorhaben mit
allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln Widerstand leis-
ten, hoffen wir mit Erfolg. 

Einen außerordentlich erfreulichen Verlauf nimmt hin-
gegen die Diskussion zum Stichwort „Aufgabenübertragung
auf Notare“. Das Thema war Gegenstand unserer 4. Be-
rufspolitischen Tagung im Januar dieses Jahres, über die in
diesem Blatt ausführlich berichtet wurde (notar 2005, 4 ff.).
Sicher hat diese Tagung einen wesentlichen Beitrag dazu
geleistet, dass vor allem im Bereich der Länderjustizminis-
terien die Erkenntnis gewachsen ist, eine Verschlankung der
Justiz im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit, vor allem
im Nachlasswesen, zugunsten des Notariats mache Sinn.
Die Justizministerkonferenz hat sich mit der Thematik ein-

gehend befasst und nach Vorliegen eines Abschlussberich-
tes der Bund-Länder-Kommission und einer umfangreichen
Praxisbefragung im Sommer dieses Jahres nunmehr im ver-
gangenen Monat beschlossen, es sollten Gesetzgebungs-
vorschläge für eine weitgehende Ausgliederung des Nach-
lassverfahrens in das Notariat vorbereitet werden. Die Be-
schlüsse der Justizministerkonferenz sind aus der Sicht des
Notariats ein Meilenstein auf einem langen Weg zu einem
nunmehr in Sichtweite befindlichen Ziel. Aufgabe für die Zu-
kunft wird es vor allem sein, die Teile der Gerichtsbarkeit,
etwa die Rechtspfleger, die um ihre Zuständigkeiten fürch-
ten, von der Sinnhaftigkeit einer solchen Verlagerung zu
überzeugen, wie andererseits auch im Notariat die Voraus-
setzungen, derartige Aufgaben übernehmen zu können, flä-
chendeckend zu verbessern. Ein Teilaspekt in diesem Zu-
sammenhang ist sicher die für die Zukunft bestehende
Möglichkeit der Verfahrensoptimierung über zentrale Da-
tenverarbeitungsmöglichkeiten des Notariats, die die No-
tarnet GmbH zur Verfügung stellen wird. 

Aus Brüssel kann Erfreuliches berichtet werden: Die im
Vorjahr von mir noch als offen geschilderten Bemühungen,
im Bereich der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie
und der Dienstleistungsrichtlinie Ausnahmeregelungen für
das Notariat zu erreichen, scheinen erfolgreich gewesen zu
sein. Die Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie ist ein-
schließlich eines Bereichsvorbehaltes bereits verabschie-
det, die Dienstleistungsrichtlinie sieht nach Abschluss der
Beratungen im Binnenmarktausschuss ebenfalls eine ent-
sprechende Bereichsausnahme vor. Das bedeutet, dass so-
wohl die Zugangsvoraussetzungen zum Notariat weiter na-
tional gesteuert werden können, als auch eine Freizügigkeit
der notariellen Dienstleistung über die nationalen Grenzen
hinweg nicht stattfinden wird. Erfreulicherweise wird hier-
bei entgegen früherer Vorstellung nicht mehr zwischen Ur-
kundstätigkeit im engeren Sinne und Beratungs- und Be-
treuungstätigkeiten differenziert. Unseren Mitarbeitern, die
zu diesem Ergebnis durch unermüdliche Arbeit auf der
Brüsseler Ebene beigetragen haben, gilt mein besonderer
Dank.

Danken möchte ich darüber hinaus allen Kollegen, die
die Arbeit des Deutschen Notarvereins auch im abgelaufe-
nen Jahr wieder mit so großem Einsatz unterstützt haben,
dass trotz geringer finanzieller Ressourcen Erstaunliches für
den Berufsstand erreicht werden konnte. Ich danke auch Ih-
nen, liebe Leser, für das vielfältig geäußerte lebhafte Inte-
resse an unseren gemeinsamen Anliegen. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Fami-
lien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr
2006, verbunden mit der Hoffnung auf den allseits er-
sehnten wirtschaftlichen Aufschwung.

Ihr

Dr. Stefan Zimmermann
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notar inhalt notar editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Interregnum, das seit der Landtags-
wahl in Nordrhein-Westfalen das politische
Geschehen in Berlin prägte, überdauerte
die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag
zwar noch um einige Wochen zäher Koali-
tionsverhandlungen. Nun aber, da das
schwarz-rote Bündnis steht, wird es be-
rufspolitisch wieder spannend. 

Personell hat sich im Bundesjustizministerium an der Spitze
nichts geändert, jedoch steht Staatssekretär Professor Dr. Hansjörg
Geiger künftig nicht mehr als Ansprechpartner zur Verfügung. Sei-
ne Nachfolge trat Lutz Diwell an.

Die neue Regierung hat aufgrund ihrer soliden Mehrheit in
Bundestag und Bundesrat breite Handlungsspielräume. Inwieweit
sie diese auch politisch zu nutzen imstande sein wird, bleibt abzu-
warten. Beispiel Föderalismusreform: Der Koalitionsvertrag greift
die vor einem Jahr gescheiterten Entwürfe wieder auf, wonach das
Notarrecht (nun erweitert um das Gebührenrecht, aber ohne Be-
urkundungsrecht) künftig in die Gesetzgebungskompetenz der Län-
der fallen soll. Gegen eine Eins-zu-eins-Umsetzung haben sogleich
die Ministerpräsidenten einiger Bundesländer mobil gemacht. Es
bleibt spannend.

Andere Reformvorhaben, die zuletzt entweder der Diskontinu-
ität anheim gefallen oder aufgrund der unklaren politischen Per-
spektive in den Schubladen der Referenten abgelegt worden wa-
ren, treten nun wieder ins Rampenlicht, etwa die GmbH- oder die
FGG-Reform. Die Aufgabenverlagerung auf Notare hat durch Be-
schluss der Justizministerkonferenz im November einen großen
Schritt gemeistert. Lesen Sie hierzu in der aktuellen Ausgabe des
notars den Beitrag des sachsen-anhaltinischen Justizministers Curt
Becker und den Bericht über die Tagung des Bundes Deutscher
Rechtspfleger.

In Brüssel hat sich eine personelle Veränderung im Büro des
Deutschen Notarvereins ergeben. Die vakante Stelle der Assisten-
tin der Geschäftsführung wurde mit Frau Natalja Pastian-Gause be-
setzt. Im europäischen Rechtssetzungsverfahren verdienen derzeit
die Dienstleistungsrichtlinie, das Grünbuch Erb- und Testaments-
recht und die Verbraucherkreditrichtlinie besondere Aufmerksam-
keit. Näheres hierzu lesen Sie in unserer Rubrik Nachrichten aus
Brüssel. Einen weiteren Schwerpunkt unserer berufspolitischen Ar-
beit bildet dort der Gemeinsame Referenzrahmen, kurz CFR. Wo-
hin uns dieser womöglich führen wird, lesen Sie in Interviews mit
drei CFR-Protagonisten (RA Klaus-Heiner Lehne, MdEP, Professor
Dr. Hans Schulte-Nölke und Dr. Dirk Staudenmayer, Abteilungslei-
ter bei der Kommission).

Außerhalb der EU sind die Nachfolgestaaten des ehemaligen
Jugoslawien dieser Tage von besonderem Interesse. Nachdem
Montenegro vor wenigen Wochen ein Notargesetz verabschiedet
hat, bemüht sich der Deutsche Notarverein nun, Serbien bei der
Einführung eines Notariats lateinischer Prägung zu unterstützen.
Mehr hierzu lesen Sie in notar international.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und einen guten
Start ins neue Jahr.

Herzlichst Ihr

Christian Steer

notar 4/2005
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notar 4/2005

Am 4. November 2005 fand in
Berlin die Mitgliederversammlung des
Deutschen Notarvereins statt. Der
Deutsche Richterbund stellte dem
Deutschen Notarverein freundlicher-
weise für die Mitgliederversammlung
seinen Konferenzraum zur Verfügung.
Die Mitgliedsvereine waren vollzählig
vertreten. 

Auf der Tagesordnung standen im
Anschluss an den Bericht des Präsi-
denten zunächst Nachwahlen zum
Vorstand (zu den neuen Vorstands-
mitgliedern vgl. den folgenden Bei-
trag). Dr. Hans Wolfsteiner, Notar in
München und langjähriger Vizeprä-
sident des Deutschen Notarvereins,
gab sein Ausscheiden aus dem Vor-
stand des Deutschen Notarvereins be-
kannt. Auf seinen Vorschlag hin wurde
Dr. Oliver Vossius, ebenfalls Notar in
München, zum neuen Vizepräsidenten
des Deutschen Notarvereins gewählt.
Dr. Wolfsteiner wurde von der Mitglie-
derversammlung einstimmig zum Eh-
renpräsidenten des Deutschen Notar-
vereins bestimmt. Für Dr. Vossius wur-
de sodann Dr. Felix Odersky, Notar in
Erlangen, in den Vorstand gewählt. Die
Mitgliederversammlung berief schließ-

lich den Kölner Notar Dr. Peter Schmitz
als Nachfolger für den ausscheiden-
den Dr. Christoph Neuhaus, ebenfalls
Notar in Köln, in den Vorstand. Dr.
Neuhaus wird sich in Zukunft berufs-
politisch im Vorstand der Rheinischen
Notarkammer engagieren. Dr. Schmitz
ist mit der Arbeit des Deutschen No-
tarvereins als ehemaliger Geschäfts-
führer des Vereins und derzeitiger Ge-
schäftsführer der DNotV GmbH bes-
tens vertraut. Alle Wahlen zum Vor-
stand erfolgten einstimmig. Den aus-
scheidenden Vorstandsmitgliedern sei
an dieser Stelle nochmals herzlich für
ihr erfolgreiches und stets engagiertes
Mitwirken im Vorstand des Deutschen
Notarvereins gedankt.

Im Anschluss an die Vorstands-
nachwahlen wurde der im August die-
sen Jahres als Geschäftsführer des
Deutschen Notarvereins ausgeschie-
dene Dr. Thomas Schwerin verab-
schiedet. Dr. Schwerin, zwischenzeit-
lich zum Notar in Wuppertal ernannt,
wird dem Deutschen Notarverein aber
erhalten bleiben. Er soll in Zukunft das
neue Vorstandsmitglied Dr. Peter
Schmitz als Geschäftsführer der
DNotV GmbH ablösen. Dr. Zimmer-

mann stellte der Mitgliederversamm-
lung weiter die neuen Geschäftsführer
des Deutschen Notarvereins, die No-
tarassessoren Andreas Schmitz-Vorn-
moor und Christian Steer vor.

Außerdem wurde über den Jahres-
abschluss 2004 des Deutschen No-
tarvereins berichtet. Auf Vorschlag der
Kassenprüfer wurde dem Vorstand
Entlastung erteilt. Im Mittelpunkt der
Mitgliederversammlung standen im
Übrigen die Berichte über die berufs-
politischen Themen, mit denen sich
der Deutsche Notarverein aktuell be-
fasst. Dabei konnten etwa die Themen
GmbH-Reform, Große Justizreform –
Aufgabenübertragung auf Notare und
Föderalismusreform im Mitgliederkreis
erörtert werden. Auch über die euro-
papolitische Dimension der standes-
politischen Arbeit wurde durch Ge-
schäftsführer Dr. Jeep berichtet. 

Die nächste Mitgliederversamm-
lung wird im Vorfeld des Dreijahres-
treffens der Notarbünde der neuen
Bundesländer am Freitag, den 19. Mai
2006, in Jena stattfinden. ASV

Mitgliederversammlung des Deutschen Notarvereins
am 4. November 2005 in Berlin

Vorstandswahlen am 4. November 2005 – 
Vorstellung der neuen Vorstandsmitglieder
Notar Dr. Felix Odersky

Auf Vorschlag des Bayerischen No-
tarvereins hat die Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Notarvereins
Herrn Notar Dr. Felix Odersky in den
Vorstand des Deutschen Notarvereins
gewählt.

Dr. Odersky, geboren 1967, hat in Re-
gensburg und Aberdeen studiert und
seine Assessorenzeit in Würzburg so-
wie Schweinfurt verbracht. Anfang
2000 wurde er zum Notar in Erlangen
bestellt, wo er eine neu errichtete No-

tarstelle übernommen hat. Seit sei-
nem Studium in Schottland und einer
mehrmonatigen Anwaltsstation in
London gilt sein besonderes Interesse
den britischen Rechtsordnungen, was
auch in seiner Dissertation zur Ab-
wicklung deutsch-englischer Erbfälle
zum Ausdruck kommt. Seit 2002 ge-
hört Dr. Odersky dem Vorstand des
Bayerischen Notarvereins an. 

Mit seinen speziellen Sach- und
Sprachkenntnissen wird Dr. Odersky
nicht zuletzt der europäischen Kom-
petenz des Deutschen Notarvereins
einen weiteren wichtigen Baustein

hinzufügen. Ich
freue mich sehr
darüber, dass
Dr. Odersky
meine Nachfol-
ge als Mitglied
des Vorstands
übernommen
hat und bin si-

cher, das er erfolgreich dazu beitragen
wird, dass der Deutsche Notarverein
auch weiterhin einen guten Weg zum
Wohl des deutschen Notariats und der
deutschen Rechtspflege gehen kann.

Notar Dr. Hans Wolfsteiner, München
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Notar Dr. Peter Schmitz

Die Mitgliederversammlung des
Deutschen Notarvereins hat Notar Dr.
Peter Schmitz aus Köln am 4. Novem-
ber 2005 als meinen Nachfolger in
den Vorstand gewählt. Zu dieser Wahl
gratuliere ich ihm besonders herzlich.

Dr. Schmitz, Jahrgang 1965, hat in
Bonn, Lausanne, Freiburg im Breisgau
und Köln studiert. Nach dem Referen-
dariat im OLG-Bezirk Köln war er drei
Jahre als Rechtsanwalt einer großen

und international ausgerichteten
Kanzlei in München und London tätig.
1999 wurde er Notarassessor; seit
dem 3. Februar 2003 ist er Notar in
Köln. 

Dr. Schmitz hat große berufspoliti-
sche Erfahrungen und ist dem Notar-
stand sehr verbunden. Vom 2. Mai
2001 bis zum 31. Dezember 2002
war er Geschäftsführer des Deutschen
Notarvereins und baute in dieser Zeit
die Präsenz in Brüssel auf. Seit 2003
ist er Mitglied im Vorstand des Vereins

für das Rheini-
sche Notariat
und seit 2005
als Vertrauens-
notar der No-
tarassessoren
Mitglied des
A u s s c h u s s e s
für Personal-

und Standesangelegenheiten der
Rheinischen Notarkammer. Seit April
2003 ist Dr. Schmitz Geschäftsführer
der DNotV GmbH.

Notar Dr. Christoph Neuhaus, Köln

notar 4/2005

notar intern

Die Mitgliederversammlung des
Notarbundes Brandenburg hat einen
neuen Vorstand gewählt. Die bisherige
Vorstandsvorsitzende Regina Fuhr, No-
tarin in Frankfurt (Oder), ist aus dem
Vorstand ausgeschieden. Zum neuen

Vorstandsvorsitzenden wurde Dieter
Zastrow, Notar in Belzig, der bisherige
stellvertretende Vorsitzende, gewählt.
Neuer stellvertretender Vorsitzender
ist nunmehr Dr. Heiko Kloer, Notar in
Bernau. Weitere Vorstandsmitglieder

sind Dirk Zieger, Eberswalde, und Rita
Knieschke, Lübben. Der Deutsche No-
tarverein wünscht dem neuen Vor-
stand des Notarbundes Brandenburg
bei seiner Arbeit gutes Gelingen.

Notarbund Brandenburg: Neuwahlen des Vorstands

Pfälzisch-Bayerischer Notartag 2005 in Bad Dürkheim
Notarassessor Matthias Bierhenke, Pappenheim 

Der pfälzisch-bayerische Notartag
vom 21. bis 23. Oktober 2005 fand
dieses Jahr turnusgemäß in der Pfalz
statt. Eine stattliche Anzahl Notare und
Notarassessoren ließ es sich nicht
nehmen, dem Kurort Bad Dürkheim
und dem nahegelegenen Hambacher
Schloss zu diesem Anlass einen Be-
such abzustatten.

Zur Begrüßung am Freitagabend
gab es ein ausgezeichnetes Buffet. Der
Abend diente vorwiegend dem Aus-
tausch der neuesten Nachrichten zwi-
schen alten Bekannten und dem
gegenseitigen Kennenlernen.

Am nächsten Morgen brachten uns
Busse von Bad Dürkheim zum Ham-
bacher Schloss. An diesem Ort fand
1832 das Hambacher Fest statt, die
erste deutsche Massenversammlung
für Demokratie und Meinungsfreiheit.
Oben auf dem Schlossberg angekom-
men, bot sich ein herrlicher Blick über
die Pfalz.

Der offizielle Teil begann mit einer
Begrüßungsansprache des Ersten Vor-
sitzenden des Bayerischen Notarver-

eins, Dr. Hans Wolfsteiner, der zu-
nächst einige Reformvorhaben genau-
er unter die Lupe nahm. So kündigte
er weiteren Widerstand gegen eine
Verlagerung der Gesetzgebungskom-
petenz im Notarwesen auf die Länder
an und warnte vor einer Verwässerung
der Qualitätsanforderungen an die No-
tare. Auch die vereinzelt vorgeschla-
gene Umstellung des Gebührensys-
tems auf Festgebühren sei nicht zu be-
grüßen. Sie sei unsozial. Es sei der
Sinn der Wertgebühren, Geringverdie-
nern eine hochwertige und dennoch
bezahlbare Beratung zu gewährleis-
ten. Den Interessen großer gewerb-
licher Mandanten sei durch die allge-
meine Gebührenbegrenzung bereits
hinreichend Rechnung getragen.

Die Notare seien für eine Aufga-
benverlagerung offen, insbesondere
im Nachlassverfahren und im Schei-
dungsverfahren. Diesbezüglich sei
aber noch unklar, was auf die Notare
zukommen werde.

Dr. Andrea Schmucker, Geschäfts-
führerin der Bundesnotarkammer,
Berlin
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Letztlich wies Dr. Hans Wolfsteiner
auf die Bedeutung des pfälzisch-baye-
rischen Notartages hin. Diese Veran-
staltung sei nicht nur wegen ihres
fachlichen Gehaltes wichtig. Wichtiger
noch sei vielmehr der informelle Dia-
log zwischen Justiz, Verwaltung und
Notaren. Die Notare und deren Ver-
bände müssten in ständigem Aus-
tausch mit diesen Partnern stehen.

In ihrem Grußwort hob die Staats-
sekretärin im rheinland-pfälzischen
Justizministerium, Dr. Stefanie Lejeu-
ne, die gute Zusammenarbeit, insbe-
sondere mit den Notaren und mit dem
bayerischen Staatsministerium der

Justiz hervor. Die Arbeit funktioniere
auch über die Parteigrenzen hinweg
ausgezeichnet.

Daraufhin ging der bisherige
Staatssekretär im Bundesministerium
der Justiz, Professor Dr. Hansjörg Gei-
ger, in seiner Rede insbesondere auf
die Gesetzesvorhaben ein, die in der
aktuellen Legislaturperiode anstehen.
Naturgemäß könne er aufgrund der
laufenden Koalitionsverhandlungen
nichts Genaues über zukünftige Vor-
haben sagen, ein bedeutendes Thema
werde aber die FGG-Reform sein.

Den diesjährigen Festvortrag hielt
die Geschäftsführerin der Bundesno-
tarkammer,  Dr. Andrea Schmucker,
zum Thema „Auf dem Weg zu einem
Europäischen Vertragsrecht – Per-
spektiven für Notare“. Sie ging in ihrer
Rede insbesondere auf den gemein-
samen europäischen Referenzrahmen
ein, den Common Frame of Referen-
ce (CFR). Dieser soll nach den Aussa-
gen der Europäischen Kommission
und anderer Beteiligter nicht als euro-
päisches Zivilgesetzbuch verstanden
werden, sondern vielmehr als zusätz-
liche und optionale Regelung oder als
Sammlung von Definitionen, um so
die Anzahl an Widersprüchen in euro-
parechtlichen Normen zu vermindern.

Zweifelhaft sei jedoch, ob den Beteu-
erungen zum Trotz nicht doch mittel-
fristig die Schaffung eines europäi-
schen Zivilgesetzbuchs avisiert werde.
Dr. Schmucker kritisierte in diesem Zu-
sammenhang, dass den Experten oft
nur sehr wenig Zeit verbleibe, die
Menge der zugesandten Dokumente
zu sichten und zu bearbeiten.

Anschließend brachten die Busse
uns nach Deidesheim, wo wir auf un-
sere Begleitungen stießen, die sich die
Essigherstellung im Doktorenhof er-
klären hatten lassen. Beim Essen im
Deidesheimer Hof, in den der frühere
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl gern
seine Staatsgäste aus aller Welt einge-
laden hatte, ergaben sich vielfältige
Gelegenheiten, über die am Vormittag
angesprochenen Punkte in kleiner
Runde ausführlich zu diskutieren.

Gesellschaftlicher Höhepunkt des
Tages war der Ball in der Salierhalle der
Stadt Bad Dürkheim. Bei Buffet, Musik
und Tanz ließ man es sich wohl erge-
hen.

Der pfälzisch-bayerische Notartag
endete am Sonntagvormittag mit der
Mitgliederversammlung des Bayeri-
schen Notarvereins.
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Hambacher Schloss – 
Wiege der Demokratie in Deutschland

150 Jahre Verein für das Rheinische Notariat – 
Bericht von der Jahresversammlung in Bergisch 
Gladbach-Bensberg
Notarassessor Dr. Dirk Esser, Köln

Anlässlich der Wiederkehr seiner
Gründung vor 150 Jahren hielt der
Rheinische Notarverein vom 11.–
13.11.2005 im Grandhotel zu Schloss
Bensberg in Bergisch Gladbach seine
diesjährige Jahresversammlung ab,
die nicht nur wegen des Jubiläums des
Vereins, sondern auch wegen des dar-
gebotenen Programms und insbeson-
dere der überwältigenden Resonanz
im Rückblick als Jahresversammlung

der besonderen Art bezeichnet wer-
den darf. So war bereits der Begrü-
ßungsabend am Freitag, der in der
Städtischen Galerie Zanders mit lau-
fenden Führungen durch die aktuelle
Ausstellung stattfand und in geselliger
Runde im Tagungshotel ausklang, sehr
gut besucht. Am darauf folgenden
Samstag durfte der Vereinsvorsitzende
Dr. Stefan Zimmermann im Anschluss
an die alljährliche Mitgliederversamm-

lung in einem bis auf den letzten Platz
gefüllten Saal zur Jahrestagung weit
über 200 Zuhörer begrüßen. Neben
dem Abgeordneten des Europäischen
Parlaments Klaus-Heiner Lehne und
der Justizministerin des Landes Nord-
rhein-Westfalen Roswitha Müller-Pie-
penkötter hatten sich zahlreiche wei-
tere hochrangige Vertreter der Justiz,
darunter mehrere Oberlandesgerichts-
und Landgerichtspräsidenten und
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Amtsgerichtsdirektoren, Vertreter des
Bundesjustizministeriums, der Lan-
desjustizministerien und BGH-Richter
eingefunden. Daneben waren auch
zahlreiche ausländische Gäste wie der
Ehrenpräsident der Internationalen
Union des Lateinischen Notariats An-
dré Schwachten aus Luxemburg und
Vertreter des niederländischen und
französischen Notariats anwesend.
Sage und schreibe zum 40. Mal nahm
Professor Dr. Luijten aus Heerlen als
Gast an einer Jahresversammlung teil.
Für diese Treue und seine herausra-
genden Verdienste in grenzüber-
schreitenden Rechtsfragen und im Be-
reich der Völkerverständigung verlieh
ihm der Rheinische Notarverein als
erstem ausländischen Kollegen die
Ehrenmitgliedschaft. Die hochrangige
Anwesenheit der Zuhörerschaft nutzte
der Vorsitzende in seiner anschließen-
den Begrüßungsansprache, um auf ei-
nige das Notariat betreffende aktuelle
politische Fragen einzugehen. Dabei
kam er zunächst auf das Thema „Fö-
deralismusreform“ zu sprechen und
wies mit Nachdruck darauf hin, dass
die beabsichtigte Übertragung der Ge-
setzgebungskompetenz für das Nota-
riat auf die Länder zu einem unter er-
heblichen Anstrengungen überwun-
denen regionalen Flickenteppich mit
unterschiedlichen Verfahrensregelun-
gen in einem einheitlichen Zivilrechts-

raum führe und zugleich einen Rück-
schritt des Notariats in das 19. Jahr-
hundert bedeute. Obwohl die Not-
wendigkeit der gerade im Hinblick auf
die gesamteuropäische Entwicklung
dringend gebotenen und mühsam er-
reichten zentralen Zuständigkeit für
das Notariatswesen auf Bundesebene
in den Verhandlungen von allen No-
tarkammern einheitlich betont worden
sei, habe der Bund das Notariat letzt-
lich doch nur als Verhandlungsmasse
gesehen. Der Vorsitzende appellierte
in diesem Zusammenhang an die Jus-
tizministerin, den berechtigten Forde-
rungen des Notariats im anstehenden
Gesetzgebungsverfahren nochmals
Gehör zu verschaffen. Zur Diskussion
um die Reform des GmbH-Rechts und
insbesondere den im Justizministe-
rium des Landes Nordrhein-Westfalen
angestellten Überlegungen zur Schaf-
fung einer vereinfachten Regeln fol-
genden „Gründungsgesellschaft“ wies
der Vorsitzende darauf hin, dass es in
Deutschland keiner „Blitz-GmbH“,
sondern vielmehr einer Beschleuni-
gung des Eintragungsverfahrens be-
dürfe. Wie jüngste Erfahrungen zeig-
ten, sei eine solche Beschleunigung
infolge der Einführung der elektroni-
schen Handelsregisterführung auch
durchaus realisierbar. Soweit es hin-
gegen um die umfassende Reform
des GmbH-Rechts gehe, seien ent-
sprechende Diskussionen – insbeson-
dere zur Aufwertung der GmbH – be-
reits im Gange. Das Notariat stehe hier
jederzeit für konstruktive Erörterungen
zur Verfügung. Abschließend kam der
Vorsitzende noch auf die angedachte
Aufgabenverlagerung von der Justiz
auf die Notare zu sprechen. Hier wies
er auf das bemerkenswerte Ergebnis
einer auf Initiative der Justizminister-
konferenz in den vergangenen Mona-
ten durchgeführten Praxisbefragung
hin, wonach seitens der Notare in na-
hezu allen diskutierten Bereichen der
Wunsch nach wie auch die Bereit-
schaft zur Übernahme weiterer Aufga-
ben bestehe. Insoweit sehe der No-
tarstand mit großer Erwartung dem an-
gekündigten Abschlussbericht der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Aufga-
benübertragung entgegen.

Die vom Vorsitzenden angespro-
chenen aktuellen Themen griff Frau
Justizministerin Müller-Piepenkötter in
ihrer sich anschließenden Rede auf
und bat im Hinblick auf die Föderalis-
musreform zunächst darum, das Ge-
setzgebungsverfahren abzuwarten.
Für den Fall, dass die Zuständigkeit für
das Notariat tatsächlich auf die Länder
übertragen werde, sei sie zuversicht-
lich, dass jedenfalls eine vernünftige
Lösung mit dem Notarstand gefunden
werde. Der diskutierten Aufgabenver-
lagerung von gerichtlichen Aufgaben
auf das Notariat stehe sie grundsätz-
lich positiv gegenüber, wobei es aber
noch diverse Probleme wie Zuständig-
keitsfragen unter den Notaren und
Vertretungszuständigkeiten im Verhin-
derungsfall eines einzelnen Notars zu
lösen gelte. Die diskutierte GmbH-Re-
form schließlich sehe sie auf einem
guten Weg. Insgesamt stünden sowohl
für das Notariat als auch für die Justiz
große Herausforderungen an, die es in
der bisher guten und fruchtbaren Zu-
sammenarbeit zwischen den Institu-
tionen zu bewältigen gelte.

In den Bann gezogen wurde das
Auditorium durch den sich anschlie-
ßenden Festvortrag unter dem Titel
„Form und Freiheit“ des auch anläss-
lich der Entscheidungen zur Neuwahl
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Verfassungsrichter Professor 
Dr. Dr. Udo di Fabio zum Thema
„Form und Freiheit"

Dr. Zimmermann überreicht Professor 
Dr. Luijten, Heerlen, der zum 40. Mal an der
Jahresversammlung teilnahm, die Ernennungs-
urkunde zum Ehrenmitglied des Vereins.



!!! Nur noch Restexemplare vorhanden !!!

Zum 150-jährigen Bestehen des Vereins für das Rheinische Notariat  hat die DNotV
GmbH eine Festgabe herausgegeben mit dem Titel

Geschichte der Notarvereine
Gegliedert nach Gründungsjahren wird erstmalig die Geschichte der Notarvereine
in Deutschland erzählt. Angefangen mit dem Jahr 1855, dem Gründungsjahr des
Vereins für das Rheinische Notariat, bis zum heutigen Tag beschreiben unter-
schiedliche Autoren jeweils die Geschicke „ihres“ Vereins. Dabei entsteht ein bun-
tes, lebendiges und von den einzelnen Autoren auch persönlich gefärbtes Bild der
Notarvereine in Deutschland. Altehrwürdige Organisationen wie die süddeutschen
Notarvereine aus Bayern, Baden und Württemberg stehen neben den vergleichs-
weise jungen Notarbünden der neuen Bundsländer. Eine interessante Lektüre nicht
nur für den historisch interessierten Notar, sondern auch ein schönes Geschenk für
Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder andere dem Notarstand verbundene
Personen. 

Geschichte der Notarvereine
2005, 228 Seiten, blauer Leineneinband
20,– Euro zzgl. Umsatzsteuer und Versandkosten

Zu beziehen nur (solange der Vorrat reicht) über:
DNotV GmbH, Kronenstraße 73/74, 10117 Berlin
Tel. (030) 20 61 57 40, Fax (030) 20 45 42 90
e-mail: kontakt@dnotv.de
Bitte verwenden Sie das Bestellformular in diesem Heft auf S. 138
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des Bundestages zur Zeit große Auf-
merksamkeit genießenden Richters
am Bundesverfassungsgericht Profes-
sor Dr. Dr. Udo di Fabio. In einem ein-
führenden philosophischen Teil stellte
der Referent zunächst das gegensätz-
liche Verständnis der Form nach der
materialistischen Anschauung einer-
seits, die sie – heutigen Strömungen
entsprechend – als lästig und frei-
heitsbeschränkend betrachte, und an-
dererseits einer idealistischen Lehre,
die die Form als erforderlich und ge-
radezu als denknotwendig ansehe,
dar. Unabhängig von diesen unter-
schiedlichen philosophischen Ansät-
zen sei jedoch zunächst von dem
Grundsatz auszugehen, dass die Par-
teien frei seien, eine Form(freiheit) zu
wählen. Dieser Grundsatz dürfe vom
Gesetzgeber nur in engen Grenzen
eingeschränkt werden, wo typische Ri-
sikolagen bestünden, Gefahren – etwa
durch übereilte Entscheidungen –
drohten oder eine Einschränkung aus
anderen Gründen – z. B. zum Zwecke

eines Verbraucherschutzes – erforder-
lich sei. Die Beschränkung der Freiheit
im Rechtsverkehr durch das Aufstellen
von Formerfordernissen erfolge in die-
sen Ausnahmefällen letztlich um der
Freiheit selbst willen; nämlich um eine
freiheitliche Willensbildung beim Ver-
tragsabschluss zu gewährleisten. Ab-
weichend von diesem Verständnis sei
in der heutigen Zeit aber ohne Rück-
sicht auf von Gesetzes wegen vorge-
sehene Formerfordernisse ein Trend
zu einer nachträglichen, den Gerichten
vorbehaltenen Inhaltskontrolle zu be-
obachten. Beispielhaft wurde hier der
Bereich der Eheverträge genannt. In-
des könne eine stetige materielle Wirk-
samkeitskontrolle zu einer Abschwä-
chung und Entwertung der Form sowie
in letzter Konsequenz sogar zu einer
Verstaatlichung der Privatautonomie
führen. Die Autonomie, Verträge abzu-
schließen, sei insoweit ihrerseits Aus-
übung von Freiheit, die auch das Risi-
ko des Scheiterns und die Möglichkeit
umfasse, einmal unterlegene Partei zu

sein. Obwohl der Privatrechtsverkehr
nicht verformt werden sollte, seien an-
gemessene Formgebote im Sinne ei-
ner präventiven Kontrolle bei typi-
schen Risikolagen leichter zu rechtfer-
tigen als inhaltliche Beschränkungen
im Bereich der Vertragsfreiheit durch
eine nachgeschaltete richterliche In-
haltskontrolle. Form- und Inhaltskon-
trolle stünden demnach nicht in einem
ergänzenden, sondern vielmehr in ei-
nem konkurrierenden Verhältnis zu-
einander. Nur dort, wo die Form nicht
ausreiche, sei Platz für eine Inhalts-
kontrolle. Dies gelte umso mehr in den
Bereichen, in denen der Gesetzgeber
von der ihm in engen Grenzen eröff-
neten Möglichkeit Gebrauch gemacht
habe, die freiheitliche Willensbildung
von einer neutralen, sachkompeten-
ten Instanz wie etwa dem Notar prä-
ventiv kontrollieren zu lassen. Was hier
beim Vertragsabschluss geklärt war,
bedürfe keiner nachträglichen Inhalts-
kontrolle mehr. Resümierend stellte
der Referent fest, dass es letztlich Ziel
sein müsse, privatautonome Rechts-
gestaltung und Formerfordernisse wie-
der in Einklang zu bringen, wozu es je-
doch einer Rückbesinnung des Rech-
tes auf die Bedeutung der Form als
Garant für eine freiheitliche Willensbil-
dung bedürfe.

Nach diesem morgendlichen Hö-
hepunkt standen am Nachmittag
gleich drei Begleitprogramme zur
Wahl, ehe annähernd 300 Gäste zum
Abschluss der Feierlichkeiten den tra-
ditionellen Galaabend im Rahmen ei-
ner Kreuzfahrt auf dem Rhein genos-
sen. Unter dem Titel „Ganymée on
Water“ – Ein Abend für die Sinne“ wur-
de den Teilnehmern hierbei nicht nur
ein Vier-Gang-Menü, sondern darüber
hinaus auch ein Varieté der internatio-
nalen Spitzenklasse geboten.

Die Jubiläumsveranstaltung des
Rheinischen Notarvereins wird den
Gästen noch lange in guter Erinnerung
bleiben, nicht zuletzt, weil jedem Gast
eine anlässlich des Jubiläums eigens
herausgegebene Festgabe über die
Geschichte der Notarvereine über-
reicht wurde.
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Das letzte Quartal war rechtspoli-
tisch weitgehend geprägt von den Er-
gebnissen der Bundestagswahl, den
Koalitionsverhandlungen sowie der
Neukonstituierung des Bundestages.
Nachdem nun die neue Bundesregie-
rung feststeht und ihre Arbeit aufge-
nommen hat, werden demnächst wie-
der stärker konkrete Gesetzgebungs-
vorhaben im Mittelpunkt stehen.

Am 11. November 2005 haben
CDU/CSU und SPD nach längeren Ver-
handlungen den Koalitionsvertrag
unterzeichnet (der Koalitionsvertrag
ist abrufbar etwa unter http://www.ta-
gesschau.de/static/pdf/Koalitionsver-
trag.pdf). Aus notarieller Sicht höchst
unerfreulich ist das Verhandlungser-
gebnis zum Thema Föderalismusre-
form. Hier konnten die Koalitionspar-
teien auf die bereits im letzten Jahr ge-
führten Gespräche zwischen Müntefe-
ring und Stoiber zurückgreifen. Ent-
sprechend detailliert sind die Rege-

lungen im Koalitionsvertrag, dem als
Anlage 2 das „Ergebnis der Koalitions-
arbeitsgruppe zur Föderalismusre-
form“ beigefügt ist. Danach soll die
Kompetenz für das Notariat (ein-
schließlich Gebührenrecht, aber ohne
Beurkundungsrecht) auf die Länder
verlagert werden. Ein Gesetzgebungs-
entwurf für eine entsprechende Ver-
fassungsänderung liegt noch nicht vor.
Hier werden in den kommenden Mo-
naten alle Anstrengungen darauf zu
richten sein, die Gesetzgebungskom-
petenzen für das Notariat auf Bundes-
ebene zu erhalten. Sämtliche Sachar-
gumente sprechen gegen eine Verla-
gerung der Kompetenz auf die Länder.
So würde etwa zukünftig die einheitli-
che materielle Wirkung der notariellen
Beurkundung in Frage stehen, wie
etwa das Beispiel der Schweiz zeigt. Es
besteht allerdings berufspolitisch die
Schwierigkeit, dass Sachargumente
wenig zählen, wenn die Gesetzge-
bungskompetenz für das Notariat auf

politischer Ebene lediglich als Ver-
handlungsmasse betrachtet wird.

Am 17.11.2005 tagte die Justizmi-
nisterkonferenz in Berlin. Auf der
Grundlage des Abschlussberichtes der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe Aufga-
benübertragung auf Notare hat die
Konferenz beschlossen, vor allem
Kompetenzen im Bereich des Nach-
lasswesens auf die Notare zu verla-
gern (vgl. auch den Beitrag von Minis-
ter Curt Becker auf S. 150 ff.). So sol-
len Notare künftig als Nachlassgericht
erster Instanz tätig werden. Als Einstieg
in eine zentrale Testamentsdatei soll
die Bundesnotarkammer die Haupt-
kartei für Testamente übernehmen.
Weiter sollen Notare zukünftig allein
für die Aufnahme von Nachlassver-
zeichnissen und für die Nachlassaus-
einandersetzungen nach den §§ 86 ff.
FGG zuständig sein. Eine Alleinzustän-
digkeit soll darüber hinaus für Scheck-
und Wechselproteste vorgesehen wer-
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Bericht über die Gründung des Rheinischen Instituts
für Notarrecht an der Universität Bonn
Notarassessor Dr. Kai Bischoff, Geschäftsführer der Rheinischen Notarkammer, Köln

Am 14. November 2005 wurde an
der Rechts- und Staatswissenschaft-
lichen Fakultät der Rheinischen Frie-
drich-Wilhelms-Universität Bonn das
Rheinische Institut für Notarrecht ge-
gründet. Finanzielle Förderer sind die
Deutsche Notarrechtliche Vereinigung
e.V., die Rheinische Notarkammer, die
Notarkammer Koblenz und die Saar-
ländische Notarkammer. Die Grün-
dung des Rheinischen Notarinstituts
reiht sich ein in eine Kette von Insti-
tutsgründungen, die in den letzten
Jahren stattgefunden haben. So gibt
es bereits Institute bzw. Forschungs-
einrichtungen in Würzburg, München,

Berlin und demnächst auch Jena. Die
bereits etablierten Forschungseinrich-
tungen an den Universitäten sind dort
auf fruchtbaren Boden gefallen und es
zeigt sich immer mehr, dass solche
Einrichtungen für den Notarstand von
großer Bedeutung sind. Das Rheini-
sche Notarinstitut füllt nun die geo-
grafische Lücke, die im Westen der Re-
publik bestand. Bonn bietet sich nicht
nur wegen seines hervorragenden
akademischen Rufs, sondern auch
wegen der geografischen Lage be-
sonders an, da die Universität von den
Notaren aus dem Bereich aller betei-
ligten Kammern besonders gut er-

reicht werden kann. Die Ansiedlung
des Instituts in Bonn bedeutet jedoch
nicht, dass sich sämtliche wissen-
schaftlichen Aktivitäten dort konzen-
trieren müssen. Im Gegenteil: Schon
die Bezeichnung „Rheinisches Institut“
soll zum Ausdruck bringen, dass
durchaus Kooperationsveranstaltun-
gen mit anderen Universitäten im Be-
reich der drei Kammern gewollt sind.
Das Institut wird seine Arbeit zum
1. Januar 2006 beginnen. Voraus-
sichtlich im Frühsommer wird das In-
stitut eine Eröffnungsveranstaltung ab-
halten.

Aktuelle Themen/Gesetzgebungsvorhaben



146

notar justiz

den. Im Bereich des Registerrechtes
sollen notarielle Vollmachtsbescheini-
gungen als Eintragungsgrundlage an-
erkannt werden. Notare sollen außer-
dem neben dem Grundbuchamt
Grundbucheinsicht gewähren und
Grundbuchausdrucke erstellen. Die
Erteilung weiterer vollstreckbarer Aus-
fertigungen notarieller Urkunden soll
schließlich ebenfalls in die Zuständig-
keit der Notare fallen. Im familienge-
richtlichen Verfahren sollen dagegen
keine Aufgaben auf die Notare verla-
gert werden. Die Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe wurde von der Justizmi-
nisterkonferenz beauftragt, ihre Arbeit
fortzusetzen und ein Konzept für die
Realisierung der vorgenannten Aufga-
benverlagerungen zu entwickeln (die
Beschlüsse der Justizministerkonfe-
renz sind abrufbar unter http://
www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/
jumiko/beschluesse/2005).

Die Justizministerkonferenz befas-
ste sich auch mit dem Thema „Bo-
logna-Prozess“ und Reform der
Juristenausbildung (siehe dazu
auch notar 2005, 94 und 119). Die
Justizminister haben sich hier zu-
nächst gegen eine Neuausrichtung der
juristischen Ausbildung ausgespro-
chen und wollen den fortschreitenden
Diskussionsprozess weiter beobach-
ten. Erstaunlicherweise äußert sich so-
gar der Koalitionsvertrag zu diesem
Thema und lehnt eine Übertragung
des „Bologna-Prozesses“ auf die Juris-
tenausbildung ab. Angesichts der Dy-
namik des Bologna-Prozesses ist je-
doch fraglich, ob sich die hier zum
Ausdruck kommende Verweigerungs-
haltung auf Dauer durchhalten lässt. 

Die Diskussionen zur GmbH-Re-
form nehmen an Fahrt auf. Bislang
liegt ein Gesetzentwurf des Justizmi-
nisteriums Nordrhein-Westfalen vor.
Der Entwurf sieht vor, dass neben die
normale GmbH noch eine so genann-
te „Gründungsgesellschaft“ mit er-
leichterten Gründungsvorschriften tre-
ten soll. So ist z.B. vorgesehen, dass
bei der Gründung auf eine Mustersat-
zung Bezug genommen wird. Aus
Sicht der notariellen Praxis behebt die-

ser Reformentwurf die tatsächlich be-
stehenden Schwierigkeiten nicht. Ver-
zögerungen bei der Eintragung von
GmbH liegen selten in der Satzung be-
gründet. Außerdem ist sehr fraglich, ob
die „GmbH zweiter Klasse“ von Unter-
nehmensgründern überhaupt ange-
nommen würde. Inwieweit dieser Ent-
wurf in das Gesetzgebungsverfahren
eingebracht werden soll, muss sich
noch zeigen. Auch der Koalitionsver-
trag sieht eine Novellierung des
GmbH-Gesetzes vor. Danach sollen
„Unternehmensgründungen nachhal-
tig erleichtert und beschleunigt, die At-
traktivität der GmbH als Unterneh-
mensform auch im Wettbewerb mit
ausländischen Rechtsformen gestei-
gert sowie Missbräuche bei Insolven-
zen bekämpft werden.“ Das Bundes-
justizministerium hat angekündigt, mit
der vorgenannten Zielrichtung einen
Gesetzentwurf vorlegen zu wollen. Ein
Eckpunktepapier aus dem Bundesjus-
tizministerium kündigt außerdem an,
dass zukünftig der Geschäftsanteils-
kauf durch eine mit gutem Glauben
versehene Gesellschafterliste erleich-
tert werden soll. Schließlich liegt auch
aus der notariellen Praxis ein detailliert
ausgearbeiteter Vorschlag zur GmbH-
Reform vor. Dr. Oliver Vossius, Notar in
München und Vizepräsident des Deut-
schen Notarvereins, hat, unterstützt
von Thomas Wachter, Notar in Oster-
hofen, in der GmbH-Rundschau (ab-
rufbar unter http://www.gmbhr.de/
volltext.htm) einen vollständigen
GmbH-Gesetzentwurf nebst Geset-
zesbegründung publiziert.   

Der Entwurf eines Gesetzes über
elektronische Handelsregister und Ge-
nossenschaftsregister sowie das
Unternehmensregister (EHUG) harrt
weiter der parlamentarischen Umset-
zung (vgl. die Stellungnahme des
Deutschen Notarvereins, abgedruckt
in notar 2005, 114 ff.). Angesichts der
europäischen Umsetzungsfristen be-
steht hier jedoch dringender Hand-
lungsbedarf, so dass von einer baldi-
gen Einleitung des Gesetzgebungsver-
fahrens auszugehen ist.

Der Deutsche Notarverein hat
zwischenzeitlich Stellung genommen

zu einem Referentenentwurf zur
Änderung des Unterhaltsrechts
(vgl. dazu bereits notar 2005, 94 und
118). Die im Referentenentwurf vor-
gesehene Beurkundungspflicht von
Vereinbarungen zum nachehelichen
Unterhalt vor Rechtskraft der Schei-
dung wird ausdrücklich begrüßt. Wei-
ter wird Bestrebungen anderer Ver-
bände entgegengetreten, die Beur-
kundungszuständigkeiten der Gerichte
im Zusammenhang mit Scheidungs-
folgenvereinbarungen zu erweitern.
Eine solche Erweiterung der gericht-
lichen Beurkundungszuständigkeiten
stünde im Widerspruch zu allen ak-
tuellen Überlegungen, die Justiz auf
ihre Kernaufgaben zu beschränken. 

Das Bundesjustizministerium hat
den Entwurf eines Gesetzes über die
Rechtsbehelfe bei Verletzung des
Rechts auf ein zügiges Verfahren (Un-
tätigkeitsbeschwerdengesetz) vor-
gelegt. Damit soll die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte umgesetzt werden,
wonach wirksame Rechtsbehelfe ge-
gen die etwaige Untätigkeit von Ge-
richten bestehen müssen. Der Deut-
sche Notarverein hat zu diesem Ge-
setzentwurf Stellung genommen und
zum Ausdruck gebracht, dass entspre-
chende Regelungen für notarielles
Handeln bereits bestehen. Insbeson-
dere § 15 Abs. 2 Satz 1 BNotO sowie
§ 54 BeurkG geben dem Bürger die
Möglichkeit, gegen notarielle Untätig-
keit wirksam vorzugehen. Angesichts
der bereits bestehenden auf die nota-
rielle Tätigkeit zugeschnittenen Rege-
lungen sollte eine allgemeine Untätig-
keitsbeschwerde auf die notarielle
Amtstätigkeit nicht anwendbar sein.

In Baden-Württemberg sind
nach Änderung der BNotO (vgl. notar
2005, 118) nunmehr tatsächlich 25
Stellen für hauptberufliche Notare
ausgeschrieben worden. Ob und wann
diese Stellen besetzt werden können,
ist jedoch sehr fraglich, unter anderem
deswegen, weil zwischenzeitlich beim
OLG Stuttgart ein Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung sowie
auf Aufhebung der Stellenausschrei-
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bung eingereicht worden ist. Antrag-
steller ist unter anderen der Badische
Notarverein. Über die weitere Ent-
wicklung werden wir berichten.

Erfreulicherweise stellt das
Bundesjustizministerium neuerdings
in einem gemeinsamen Projekt mit
der juris GmbH das gesamte aktuel-
le Bundesrecht (Gesetze und
Rechtsverordnungen in der aktuell gel-
tenden Fassung) kostenlos über das
Internet zur Verfügung. Das Bundes-
recht ist ab sofort unter http://
www.gesetze-im-internet.de abrufbar.

Das UMAG (Gesetz zur Unterneh-
mensintegrität und Modernisierung
des Anfechtungsrechts), welches zum
01.11. 2005 in Kraft getreten ist, sieht
einen neuen § 127a AktG vor, der ein
sogenanntes Aktionärsforum regelt.

Danach können in einem Internetfo-
rum im elektronischen Bundesanzei-
ger (vgl. http://www.aktionärsforum.
de) Aktionäre und Aktionärsvereini-
gungen Aufrufe an alle anderen Aktio-
näre einstellen. Die betroffenen Ge-
sellschaften können zu diesen Auffor-
derungen einen Hinweis im Aktionärs-
forum platzieren, der auf eine Stel-
lungnahme oder Gegendarstellung
auf der Website der Gesellschaft ver-
weist. Zur Umsetzung von § 127a AktG
hat das Bundesministerium der Justiz
eine Aktionärsforumsverordnung
(AktFoV) vorgelegt, die bereits am
01.12.2005 in Kraft getreten ist (ab-
rufbar unter http://www.gesetze-im-
internet.de/aktfov). Die in der Stel-
lungnahme des Deutschen Notarver-
eins zum Entwurf der Verordnung ge-
machten Vorschläge wurden erfreuli-
cherweise zum großen Teil in der End-

fassung der Verordnung berücksich-
tigt.

Hinsichtlich der beabsichtigten
umfassenden FGG-Reform (vgl. be-
reits notar 2005, 117) schreiten die
Arbeiten nach Auskunft des Bundes-
justizministerium voran. Bis Redak-
tionsschluss lag jedoch der seit länge-
rem angekündigte ergänzende Refe-
rentenentwurf noch nicht vor. In der
nächsten Ausgabe des notars kann
vermutlich mehr zu diesem Thema be-
richtet werden.

Alle vorstehend genannten Stel-
lungnahmen des Deutschen Notarver-
eins sind auf dessen Homepage
(http://www.dnotv.de) veröffentlicht. 

ASV

überschaubaren Anzahl von Folgeent-
scheidungen, Veröffentlichungen und
Tagungen gewesen. Unter der Feder-
führung des Bayerischen Staatsminis-
teriums der Justiz trafen sich rund 35

Das Thema Inhalts- und Aus-
übungskontrolle von Eheverträgen ist
seit der Grundsatzentscheidung des
BGH vom 11. Februar 2004 (NJW
2004, 930) Gegenstand einer un-

Richter und 5 Gastteilnehmer, vor-
nehmlich aus dem Bereich des Nota-
riats, vom 10. bis 14. Oktober 2005 zu
einer Tagung unter dem Thema „Neue
Herausforderungen an Gestaltung und
Auslegung von Eheverträgen.“ Das
Schloss der Deutschen Richterakade-
mie in Wustrau, idyllisch gelegen am
Ruppiner See nahe Berlin, bot bei gol-
denem Oktoberwetter ein angeneh-
mes Ambiente für die hochkarätig be-
setzte und in jeder Hinsicht profitable
Tagung. Neben der Vorsitzenden des
für Familiensachen zuständigen 12. Zi-
vilsenats des BGH, Dr. Meo-Micaela
Hahne, referierten und diskutierten
weitere Familienrichter aller Instanzen.
Unter den Gastteilnehmern aus dem
Notariat ist der Präsident der Notar-
kasse, Professor Dr. Manfred Bengel,
zu nennen. Die Anwaltschaft war un-
ter anderem durch Dr. Ludwig Berg-
schneider, München, vertreten. 

Nach dem Tagungsprogramm und
der Abfolge der Vorträge war die Ta-
gung in der Weise gegliedert, dass am
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Familienrichter tagen zum Thema Inhaltskontrolle
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Dienstag zunächst allgemeine Fragen
und später der Versorgungsausgleich
im Mittelpunkt standen, am Mittwoch
das Unterhaltsrecht und am Donners-
tag das Güterrecht. Meist schloss sich
an einen knapp einstündigen Vortrag
eine ebenso lange lebhafte Diskussion
an. Wurde die thematische Gliederung
der drei Tage schon in den Referaten
nicht immer durchgehalten, vermeng-
ten sich Güterrecht, Unterhalt und Ver-
sorgungsausgleich in den Debatten
meist zur Gänze. Dies wurde indes
weder von der Tagungsleitung noch
von den -teilnehmern als Defizit emp-
funden. Schließlich steht als Leitmotiv
über allen Ausführungen zur Inhalts-
kontrolle von Eheverträgen das Wort
„Gesamtschau“. Mit anderen Worten
kann die Frage, wie viel man in Ehe-
verträgen „heute noch regeln kann“,
nicht für eine der Scheidungsfolgen
isoliert beantwortet werden. Denn
eine überdurchschnittlich weitreichen-
de Regelung zum Unterhalt kann zum
Beispiel durch großzügige Vertragsbe-
stimmungen im güterrechtlichen Be-
reich kompensiert werden. 

Die für den Notar interessanteste
Frage aus dem Bereich der richter-
lichen Inhaltskontrolle dürfte sein:
„Wie viel darf man noch?“, gefolgt von
der Frage nach den haftungsrecht-
lichen Konsequenzen im Falle einer
Fehleinschätzung der ersten Frage. Zu
der Frage, wo heute die Grenze der
von den Familiengerichten noch ak-
zeptierten Einschnitte in die gesetz-

lichen Scheidungsfolgen liegt, zeigt
sich in der Rechtsprechung seit dem
Grundsatzurteil vom 11. Februar 2004
eine aus notarieller Sicht beruhigende
Entwicklung. In zwei am selben Tag er-
gangenen Entscheidungen des BGH
(FamRZ 2005, 1444 und 1449 = NJW
2005, 2386 und 2391) wird deutlich,
dass die obersten Zivilrichter die Ver-
tragsfreiheit nicht nur floskelhaft, son-
dern auch im Ergebnis hochhalten und
die Inhaltskontrolle auf Härtefälle be-
schränkt sehen wollen. Besonders klar
wird dies in der ersten der beiden ge-
nannten Entscheidungen, in der ein
Ehevertrag im Wesentlichen akzeptiert
wurde, obwohl die Ehefrau zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses hoch-
schwanger war und der Vertrag den
recht weitgehenden Ausschluss der
gesetzlichen Scheidungsfolgen zum
Inhalt hatte (selbst der Kindesbetreu-
ungsunterhalt war gedeckelt). Dr.
Meo-Micaela  Hahne appellierte in ih-
rem Vortrag eindringlich an die anwe-
senden Richter, jedenfalls von § 138
BGB nur in krassen Fällen Gebrauch zu
machen. Wenn die gerichtliche Nach-
prüfung demnach – wenn überhaupt
– im Wege der nachträglichen Aus-
übungskontrolle nach § 242 BGB statt-
findet, lässt dies den Notar aufatmen.
Haftungsfälle dürften dann im Regel-
fall jedenfalls nicht gegeben sein.

Ein Punkt, den insbesondere Dr.
Hahne den Notaren besonders ans
Herz legte, betraf die salvatorischen
Klauseln. Diese könnten im Einzelfall
große Bedeutung erlangen. Der Notar
solle deswegen nach Möglichkeit aus-
führlich und differenziert mit den Par-
teien erörtern und im Vertrag festhal-
ten, welche Klauseln unabhängig vom
Fortbestand anderer weiter gültig blei-
ben sollen. Eine kurze formularmäßige
Regelung am Schluss des Vertrags sei
zwar besser als nichts, jedoch nicht
ihre Wunschvorstellung.

Kontrovers beurteilten die Richter
die Frage, wie viel in Eheverträgen von
den wirtschaftlichen Hintergründen
der Beteiligten und von den Motiven
zum Vertragsschluss im Vertrag doku-
mentiert werden sollte. Verschiedent-

lich wurde vertreten, man solle hier
eher zurückhaltend verfahren. Denn –
so die Gegner ausführlicher Schilde-
rungen der Hintergründe – im Schei-
dungsverfahren hätten die Beteiligten
die Masken zwar fallen lassen, zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses hin-
gegen würden oft Halbwahrheiten an-
gegeben. Niemand werde schließlich
im Vertrag festhalten lassen, dass er
den Ehevertrag deshalb wünsche, weil
er Zweifel an seiner Liebe oder der des
anderen hege, er die Ehe nur schlie-
ße, um dem dauernden Drängen des
anderen nachzugeben, und im Schei-
dungsfall möglichst glimpflich weg-
kommen wolle. Halbwahrheiten und
vorgeschobene Erwägungen würden –
so ein Teil der Diskutanten – dann
mehr zur Vernebelung denn zur Klä-
rung der Motivlage beitragen. Die
Mehrheit der anwesenden Richter ver-
trat jedoch die in den heutigen Ver-
tragshandbüchern favorisierte Auffas-
sung, wonach die Ausgangs- und Mo-
tivlage der Beteiligten möglichst um-
fassend im Vertrag dokumentiert wer-
den sollte.

Bemerkenswert war weiterhin,
dass, bei aller Entspannung und Beto-
nung der Vertragsfreiheit in der Ge-
samttendenz, die Ansicht einzelner
Richter in eine deutlich strengere Rich-
tung deutete. Vereinzelt kamen Wort-
beiträge, die in der Quintessenz das
Abbedingen gesetzlicher Scheidungs-
folgen per se, auch ohne Hinzutreten
besonderer Umstände, als unredliches
Sich-Drücken qualifizierten. Gewiss, in
der Hitze der Diskussion schießt man
gern übers Ziel hinaus und stellt die
Welt auch einmal schwarz-weiß dar.
Man wird dennoch im notariellen Be-
ratungsgespräch die Beteiligten darauf
hinweisen müssen, dass man vor Ge-
richt und auf hoher See eben trotz al-
ler höchstrichterlicher Konkretisierung
ein Stück weit in Gottes Hand ist und
die Frage, ob eine bestimmte Ver-
tragsgestaltung im Rahmen der In-
halts- und Ausübungskontrolle Be-
stand haben wird, erheblich von der
individuellen Einstellung des einzel-
nen Richters abhängen kann. 

CS
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Vom 16.–18. November fand in
Bad Boll eine von der Evangelischen
Akademie Bad Boll und dem Bund
Deutscher Rechtspfleger organisierte
Tagung zum Thema „Große Justizre-
form“ statt. Die Themenwahl hätte ak-
tueller nicht sein können: während in
Bad Boll etwaige Auswirkungen der
Großen Justizreform auf Rechtsuchen-
de und Rechtspflege diskutiert wur-
den, tagte in Berlin die Herbstkonfe-
renz der Justizminister und befasste
sich mit genau diesem Thema (vgl.
dazu auch in diesem notar, S. 145 und
150 ff.). Der Beschluss der Justizmi-
nisterkonferenz vom 17. November,
Aufgaben im Bereich des Nachlasswe-
sens auf die Notare zu übertragen,
konnte etwa am 18. November in ei-
ner Podiumsdiskussion mit dem The-
ma „Soll die Justiz auf Kernaufgaben
beschränkt werden?“ bereits intensiv
erörtert werden. 

Während die berufsständischen
Organisationen der Notare einer Auf-
gabenübertragung offen gegenüber
stehen und ihre Bereitschaft erklärt
haben, zusätzliche Aufgaben zu über-
nehmen, äußern sich die Rechtspfle-
ger hier überwiegend kritisch. In vielen
Gesprächen während der gemeinsa-
men Essen und am Rande der Tagung
konnten hier Argumente ausgetauscht

und die wechselseitigen Standpunkte
kennen gelernt werden. Aus notariel-
ler Sicht ist hier immer wieder die Rol-
le des Notars als Teil der freiwilligen
Gerichtsbarkeit deutlich zu machen.
Die Notare sehen sich nicht in Kon-
kurrenz zum Gericht, sondern als kom-
plementäre Ergänzung. Richtigerweise
sollte es daher auch nicht Aufga-
ben„übertragung“ heißen, sondern
Aufgaben„verlagerung“ innerhalb der
freiwilligen Gerichtsbarkeit.  

Über die generellen Reformüber-
legungen zur freiwilligen Gerichtsbar-
keit referierte Dipl.-Rechtspflegerin
Kornelia Schmid vom Bundesministe-
rium der Justiz. Sie stellte den derzeit
vorliegenden Referentenentwurf ei-
nes FamFG und dessen wesentliche
Anliegen vor. Frau Schmid berichtete,
das Bundesjustizministerium beab-
sichtige, die Reform der freiwilligen
Gerichtsbarkeit bis zum Ende der Le-
gislaturperiode umzusetzen. Den Äu-
ßerungen der Verbände werde mit In-
teresse entgegengesehen.

Die Tagung vermittelte weiter ei-
nen Eindruck davon, wie der Berufs-
stand der Rechtspfleger offensiv mit
neuen Herausforderungen umgeht
und diese selbst zu gestalten versucht.
So wurde etwa von den Rechtspfle-

gern Sven Martens und Andreas Be-
neke vom OLG Celle über ein Quali-
tätsmanagementprojekt der nieder-
sächsischen Justiz referiert. Prof. Wil-
fried Abel von der Niedersächsischen
Fachhochschule für Rechtspflege in
Hildesheim setzte sich in seinem Vor-
trag dafür ein, die Chancen des so ge-
nannten „Bologna-Prozesses“ mit der
Einführung von Bachelor- und Master-
Studiengängen für das Rechtspfleger-
studium zu nutzen und den Rechts-
pflegern auf diese Weise neue Berufs-
felder zu eröffnen. In diversen Arbeits-
kreisen konnten diese und andere
Themen vertieft werden. Diskutiert
wurden beispielsweise auch die Aus-
wirkungen des europäischen Gesell-
schaftsrechts auf das Handelsregister
in Deutschland, ein auch für die Nota-
re derzeit sehr aktuelles Thema.

Insgesamt bot die Tagung in Bad
Boll eine gute Gelegenheit, die freiwil-
lige Gerichtsbarkeit einmal aus der
Perspektive der Rechtspfleger kennen
zu lernen. Die traditionell gute Zu-
sammenarbeit zwischen Gerichten
und Notaren kann von solchen Erfah-
rungen nur profitieren, gerade auch,
wenn es tatsächlich zu einer Aufga-
benverlagerung im Bereich des Nach-
lasswesens kommen sollte. ASV

Aus der Perspektive der Rechtspfleger: 
Tagung „Große Justizreform“ 
der Evangelischen Akademie Bad Boll
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„Aufgabenübertragung auf Notare“ 
als Teil der Großen Justizreform
Curt Becker, Minister der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt

I. Vorbereitung der Justiz
auf künftige Herausforde-
rungen

Die Rechtsprechung ist als Dritte
Gewalt ein Grundpfeiler der rechts-
staatlichen Ordnung in Deutschland.
Das gegenwärtige Rechtssystem ge-
währleistet Rechtsschutz und Rechts-
sicherheit, über Anträge und Ansprü-
che wird innerhalb akzeptabler Fristen
entschieden. Kritiker der Reformbe-
strebungen wenden daher ein, dass
die qualitativ hochwertig arbeitende
Justiz überhaupt keiner wesentlichen
Änderungen und damit keiner „Gro-
ßen Justizreform“ bedürfe. Wenn ich
dabei mein Augenmerk nur auf die ak-
tuelle Situation in der Justiz richten
würde, müsste ich diesen Kritikern zu-
stimmen. Die Arbeit eines Justizminis-
ters kann sich jedoch nicht in der Be-
trachtung des „Status quo“ erschöp-
fen. Vielmehr muss ich mich damit be-
schäftigen, welche Rahmenbedingun-
gen für die Justiz in 10 oder 20 Jahren
gegeben sein werden und wie die Jus-
tiz auch in Zukunft ihre Aufgaben er-

füllen kann. Im Zentrum meiner Über-
legungen steht die spruchrichterliche
Tätigkeit. Sie dient der Durchsetzung
der Herrschaft des Rechts. Der Staat,
der das Gewaltmonopol für sich be-
ansprucht, muss auch weiterhin in der
Lage sein, dem Bürger bzw. Vereini-
gungen in angemessener Zeit zu sei-
nem Recht zu verhelfen. 

Trotzdem wird auch die Justiz nicht
umhin kommen, angesichts der allge-
meinen Finanzsituation ihren Beitrag
zur Konsolidierung im öffentlichen Be-
reich zu leisten. Dies muss jedoch
nicht zu einer Schwächung der Dritten
Gewalt führen. Notwendig ist es aller-
dings, nachhaltige Strukturverbesse-
rungen in der Justiz vorzunehmen.

Die Justizministerinnen und Justiz-
minister haben sich daher bereits auf
ihrer Herbstkonferenz am 25.11.2004
für eine „Große Justizreform“ ausge-
sprochen, mit der die notwendige
Leistungsstärke und Zukunftsfähigkeit
der Justiz langfristig gesichert werden
soll. Mit der Erarbeitung dieses Ge-
samtkonzepts verfolgen die Justizmi-

nisterinnen und Justizminister eine
langfristig angelegte und breit gefä-
cherte Reform, welche ohne den oft
üblichen Wettbewerb um die größt-
mögliche öffentliche Aufmerksamkeit
mit Augenmaß zum Ziel geführt wer-
den soll.

Die „Große Justizreform“ orientiert
sich an folgenden Eckpunkten:

� Deregulierung,

� Aufgabenübertragung/
Auslagerung,

� Konzentration,

� Qualitätssicherung.

In diesen vier Bereichen sind zu-
nächst die aktuell im Zusammenhang
mit dem Thema Justizreform erörter-
ten Vorschläge gesammelt, geordnet
und diskutiert worden. Daraus sind
dann detaillierte Vorschläge für eine
„Große Justizreform“ erarbeitet wor-
den. Außerdem sind die Justizministe-
rinnen und Justizminister bestrebt, die
Ergebnisse der in der Vergangenheit
eingerichteten und ebenfalls mit einer
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Curt Becker

Minister der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt

Curt Becker wurde am 19. Juni 1936 in Naumburg/Saale geboren. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Sein Studium der Rechtswissenschaften in Kiel und Tübingen schloss er 1965 mit
einem Assessorexamen ab und arbeitete dann als Gerichtsassessor. Von 1967 bis 1972 war
er Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg.

Von 1972 bis 1980 arbeitete er im Sozialministerium in Stuttgart. Dort war er unter anderem
Referatsleiter für Kabinett, Landtag und Bundesrat. Von 1972 bis 1988 war Curt Becker Vor-
sitzender des Beirates der Justizvollzugsanstalt Ludwigsburg. Bis 1990 war er Verbandsdirek-

tor des kommunalen Landeswohlfahrtsverbandes Württemberg-Hohenzollern.

1990 wurde er zum Bürgermeister seiner Geburtsstadt Naumburg gewählt, 1994 erfolgte die Wahl zum Oberbür-
germeister. Dieses Amt übte er bis zum Jahr 2001 aus. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wurde er Ehren-
bürger der Saalestadt.

Becker gehört seit 1967 der CDU an. Seit 1990 ist der Jurist Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt. Seit dieser
Zeit war er innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Am 17.05.2002 wurde Curt Becker zum Minister der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt ernannt.
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möglichen Aufgabenverlagerung be-
fassten Arbeitsgruppen im Kontext der
„Großen Justizreform“ zu bündeln.

II. Besinnung auf die
Kernaufgaben der Recht-
sprechung

Die hohe Belastung der Justiz ei-
nerseits und die schwierige Haus-
haltssituation der Länder andererseits
zwingen zu einer umfassenden Aufga-
benkritik. Wenn die Justiz mit den zur
Verfügung stehenden personellen
Ressourcen auch zukünftig handlungs-
fähig bleiben will, muss sie sich auf
ihre Kernaufgaben beschränken. Mit
den Kernaufgaben sind diejenigen Tä-
tigkeiten gemeint, deren Wahrneh-
mung durch unabhängige Gerichte für
einen funktionierenden Rechtsstaat
unerlässlich sind. Es ist daher zu prü-
fen, ob und inwieweit der ordentlichen
Gerichtsbarkeit zugewiesene Aufga-
ben ausgelagert und auf andere Stel-
len übertragen werden können. Ich
strebe eine möglichst weitgehende
Übertragung der nicht zum Kernbe-
reich der Rechtsprechung gehörenden
Aufgaben an.

Auf meinen Vorschlag hin hat im
Herbst 2003 die Konferenz der Justiz-
ministerinnen und Justizminister die
Bundesministerin der Justiz gebeten,
gemeinsam mit den Ländern zu prü-
fen, welche Aufgaben der Zivilgerichte
– insbesondere im Bereich der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit – mit dem Ziel ei-
ner Effektivierung des Verfahrens und
der Entlastung der Justiz auf Notare
übertragen werden können. Daraufhin
hat sich Anfang des Jahres 2004 die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Aufga-
benübertragung auf Notare“ unter Be-
teiligung der Bundesnotarkammer
konstituiert. 

In der Folgezeit hat die Arbeits-
gruppe zuerst Vorschläge für zu über-
tragende Aufgaben gesammelt, diese
geordnet und einer ersten Überprü-
fung unterzogen. Ihr Hauptaugenmerk
hat die Arbeitsgruppe insbesondere
auf die Übertragung von Aufgaben in

den Bereichen Familienrecht, Erb-
recht, Registerrecht, Vollstreckungs-
recht und der Notarrevision gelegt.

III. Ergebnisse der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe
„Aufgabenübertragung 
auf Notare“

Auf der Grundlage des Anfang des
Jahres 2005 erstellten Zwischenbe-
richts ist die gerichtliche und notariel-
le Praxis befragt worden, in welchen
Bereichen Aufgabenübertragungen
auf Notare realisierbar und sinnvoll
sein können. Die Ergebnisse der Pra-
xisbefragung sind in den zur Herbst-
Justizministerkonferenz 2005 vorge-
legten Abschlussbericht eingeflossen: 

III.1 Familiengerichtliches
Verfahren

Erste Überlegungen zielten darauf
ab, einvernehmliche Scheidungen
dem Notar zu übertragen bzw. einver-
nehmliche Scheidungen aufgrund ei-
ner notariellen Folgenvereinbarung im
Beschlussverfahren zu ermöglichen.

Gegen die Übertragung einver-
nehmlicher Scheidungen auf Notare
ist eine Vielzahl von Einwänden erho-
ben worden. Es ist auf die Gefahr der
Entwertung des Instituts der Ehe hin-
gewiesen und die Sorge geäußert wor-
den, die Belange minderjähriger Kin-
der könnten möglicherweise nicht
ausreichend berücksichtigt werden.
Probleme sind außerdem bei der Be-
willigung und Kostentragung von Pro-
zesskostenhilfe – in rund 90 % aller
Scheidungsverfahren erhält zumin-
dest ein beteiligter Ehegatte Prozess-
kostenhilfe – und bei der Übertragung
des Versorgungsausgleichs gesehen
worden.

Auch dem Vorschlag, vereinfachte
Scheidungen im Beschlussverfahren
aufgrund notariell beurkundeter
Scheidungsfolgevereinbarungen zu
ermöglichen, ist mit großer Skepsis
begegnet worden. So wurde bemän-
gelt, dass der Wegfall der mündlichen

Verhandlung vor Gericht zu einem wei-
teren Bedeutungsverlust der Ehe füh-
re und dass sich das Gericht ohne
mündliche Verhandlung keinen per-
sönlichen Eindruck mehr von den Par-
teien verschaffen könne.

Diese teilweise verfassungsrecht-
lichen Bedenken sind gewichtig. Dies
muss umso mehr unter Berücksichti-
gung des Umstands gelten, dass das
Bundesministerium der Justiz zwi-
schenzeitlich einen Referentenent-
wurf für ein Gesetz zur Reform des
Verfahrens in Familiensachen und in
Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit (FamFG) vorgelegt hat,
der ebenfalls Vereinfachungen im
Scheidungsrecht vorsieht. Es bietet
sich daher an, weitere Vorschläge im
dortigen Gesetzgebungsverfahren ein-
zubringen. Aufgaben im Rahmen der
familienrechtlichen Verfahren sollen
deshalb vorerst den Notaren nicht
übertragen werden.

III.2 Nachlassgerichtliches
Verfahren

Im Rahmen des nachlassgericht-
lichen Verfahrens dürfte es einfacher
sein, Aufgaben zu übertragen. Nach
meiner Einschätzung ist es aber abso-
lut notwendig, auf die isolierte Über-
tragung einzelner Aufgaben zu ver-
zichten, weil dies häufig zu einer Auf-
gabenzersplitterung und damit zu ei-
nem ständigen Zuständigkeitswechsel
zwischen Nachlassgericht und Notar
führen würde, der den betroffenen
Bürgern nicht zu vermitteln wäre. Ziel
einer Aufgabenübertragung auf Nota-
re im Bereich der nachlassgericht-
lichen Aufgaben muss es daher sein,
zusammenhängende nachlassgericht-
liche Aufgaben auf Notare zu verla-
gern. Vier Modelle sind dabei erörtert
worden, die sich ausgehend von der
kleinsten Lösung hin zur größten Auf-
gabenübertragung wie folgt kurz be-
schreiben lassen:

a) Aufgabenübertragung entspre-
chend dem Gesetz zur Vereinfa-
chung des zivilgerichtlichen Ver-
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fahrens und des Verfahrens der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (BR-
Drs. 564/98; damals der Diskon-
tinuität anheim gefallen): 

Danach könnte die Aufnahme der
Anträge auf Erteilung eines Erb-
scheins und die Abnahme der ei-
desstattlichen Versicherung aus-
schließlich beim Notar konzentriert
werden.

b) Notare als Eingangsinstanz:

Die Notare könnten die zentrale
Stelle für alle dem Erbscheinsver-
fahren vorgelagerten und dieses
Verfahren einleitenden Maßnah-
men mit Publikumsverkehr wer-
den. Hierzu müsste ihnen die be-
sondere amtliche Verwahrung von
Testamenten und Erbverträgen,
deren Eröffnung und die Aufnah-
me des Erbscheinsantrags verbun-
den mit der alleinigen Zuständig-
keit für die Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung übertra-
gen werden.

c) Notare als zentrale Stelle für das
Erbscheinsverfahren im weiteren
Sinn:

Die Notare könnten die zentrale
Anlaufstelle für die Bürger im Hin-
blick auf das gesamte Erbscheins-
verfahren einschließlich der Erb-
scheinserteilung werden. Umfasst
wären von dieser Aufgabe auch die
besondere amtliche Verwahrung
von Testamenten und Erbverträ-
gen, deren Eröffnung und die Auf-
nahme des Erbscheinsantrags ver-
bunden mit der alleinigen Zustän-
digkeit für die Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung. Sinnvol-
lerweise müsste bei diesem Mo-
dell auch die Zuständigkeit für die
Erteilung von Testamentsvollstre-
ckerzeugnissen übertragen wer-
den. Im Unterschied zur nachfol-
gend aufgeführten Variante d)
würden einige nachlassgerichtli-
che Aufgaben bei den Gerichten
verbleiben, so etwa die Bestellung
und Überwachung von Nachlass-
pflegern und Nachlassverwaltern.

d) Notare als Nachlassgericht erster
Instanz:

Als weitestgehende Lösung käme
in Betracht, den Notaren die ge-
samten nachlassgerichtlichen Zu-
ständigkeiten zu übertragen. Die
Notare wären dann quasi das
Nachlassgericht erster Instanz.
Über die im Zwischenbericht an-
gesprochenen Aufgaben hinaus
wären Notare in Zukunft auch für
die Entgegennahme von Erklärun-
gen zur Ausschlagung oder An-
fechtung der Annahme der Erb-
schaft zuständig.

Gerade im Bereich der nachlass-
gerichtlichen Verfahren sollten mög-
lichst umfassend Aufgaben übertragen
werden. Zum einen hätten die Bürger
dann einen ortsnahen Ansprechpart-
ner in allen Nachlassangelegenheiten.
Zum anderen würden nicht nur die
„gewinnträchtigen“ Aufgaben wie die
Abnahme der eidesstattlichen Versi-
cherungen und die Erteilung von Erb-
scheinen den Notaren zugewiesen
werden, sondern sie wären auch für
die personal- und kostenintensiven
Teile des nachlassgerichtlichen Verfah-
rens zuständig. Andernfalls wäre die
Kritik berechtigt, es drohten erhebliche
Einnahmeverluste bei den Ländern bei
einer gleichbleibenden Belastung mit
Sach- und vor allem Personalkosten.

Aus der gerichtlichen Praxis ist auf
erhebliche Qualitätsunterschiede zwi-
schen den Notaren im Hauptberuf und
den Anwaltsnotaren aufmerksam ge-
macht worden. Wenngleich ich diese
Bedenken so pauschal nicht teile, soll-
ten Öffnungsklauseln für die Landes-
gesetzgeber geschaffen werden, um
die unterschiedlichen Notariatsstruk-
turen in den Ländern bei Aufgaben-
übertragungen im Nachlassverfahren
berücksichtigen zu können. Mit einer
Länderöffnungsklausel könnte außer-
dem der unterschiedlichen ordnungs-
politischen Wertung einer Aufgaben-
übertragung Rechnung getragen wer-
den. Der mit einer Öffnungsklausel
einhergehende Nachteil der Rechts-
zersplitterung muss hinter diesen Ge-

sichtspunkten zurücktreten, zumal die
unterschiedlichen Zuständigkeiten in
den Ländern bislang nicht zu Unzu-
träglichkeiten geführt haben. Dies mag
auch daran liegen, dass sich Nach-
lassangelegenheiten meist in einem
lokal begrenzten Raum abspielen.

Sinnvoll wäre meines Erachtens
außerdem, wenn die Bundesnotar-
kammer als Einstieg in eine von mir für
sehr erstrebenswert gehaltene zentra-
le Testamentsdatei die bei dem Amts-
gericht Schöneberg eingerichtete
Hauptkartei für Testamente überneh-
men würde. Das derzeit bestehende
dezentrale Benachrichtigungssystem
ist in meinen Augen nicht mehr zeit-
gemäß und führt bei der im Zeitalter
der elektronischen Datenverarbeitung
eigentlich mit einem Knopfdruck zu lö-
senden Frage, ob für den Erblasser
eine Verfügung von Todes wegen öf-
fentlich verwahrt wird, zu kaum noch
hinnehmbaren Bearbeitungszeiten.

III.3 Registerrecht 

Im Bereich des Registerrechts sind
die Aufgabenübertragungen weiter zu
verfolgen, die auf einhellige Zustim-
mung der gerichtlichen und der nota-
riellen Praxis gestoßen sind. Die Nota-
re sollten deshalb im Bereich des Re-
gisterrechtes notarielle Vollmachtsbe-
scheinigungen als Eintragungsgrundla-
ge erstellen, neben dem Grundbuch-
amt Grundbucheinsicht gewähren und
Grundbuchausdrucke herstellen. Die
weitergehenden Vorschläge der Ein-
führung einer qualifizierten Beglaubi-
gung und der Aufhebung/Einschrän-
kung der Prüfungszuständigkeiten für
Registergerichte sollten hingegen
nicht weiterverfolgt werden, weil sich
die gerichtliche Praxis davon keinen
wesentlichen Entlastungseffekt ver-
spricht und insbesondere bei der Ein-
führung einer qualifizierten Beglaubi-
gung mit einer höheren Kostenbelas-
tung auch für die Bürger gerechnet
werden müsste, ohne dass dies durch
die damit einhergehende Schutzfunk-
tion gerechtfertigt wäre.
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III.4 Vollstreckungsrecht/
Sonstiges

Gleichfalls keine Bedenken erho-
ben hat die gerichtliche und notarielle
Praxis gegen die Befugnis der Notare
zur Erteilung weiterer vollstreckbarer
Ausfertigungen. Es wird durchweg für
sinnvoll erachtet, die Entscheidung
über die Erteilung einer weiteren voll-
streckbaren Ausfertigung dem Notar
zu überantworten, der auch schon die
(erste) vollstreckbare Ausfertigung der
notariellen Urkunde erteilt hat.

Es spricht auch nichts dagegen, die
Befugnis für die Aufnahme von Wech-
sel- und Scheckprotesten ausschließ-
lich den Notaren zu erteilen. Bei der
Umsetzung eines Übertragungskon-
zeptes wird allerdings bei der Aufnah-
me von Wechsel- und Scheckprotes-
ten die Wechselwirkung zum Projekt
der Privatisierung des Gerichtsvollzie-
herwesens im Auge zu behalten sein.

Nicht weiterverfolgt werden sollte
hingegen der Vorschlag, die Notarrevi-
sion auf die Notarkammern zu über-
tragen, weil die Unmittelbarkeit der ge-
botenen staatlichen Kontrolle verloren
ginge. Dies gilt umso mehr, je weiter
der Kreis der zukünftig übertragenen
Aufgaben gezogen wird.

IV. Weitere Weichenstellung
auf der Herbst-JuMiKo am
17. 11. 2005

Die bisherigen Überlegungen zei-
gen, dass der Schwerpunkt möglicher
Aufgabenübertragungen im Nachlass-
wesen liegt. Auf der Herbst-Justizmi-
nisterkonferenz 2005 war es daher an
der Zeit, eine thematische Eingren-
zung vorzunehmen. Die künftige Ar-
beit sollte nicht mit Themenkreisen
belastet werden, die nur geringen Zu-
spruch finden und deshalb wenig Re-
alisierungsaussichten haben.

Die Justizministerinnen und Justiz-
minister haben daher die folgenden
Beschlüsse gefasst:

1. Die Justizministerinnen und Justiz-
minister nehmen den Abschluss-
bericht der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe „Aufgabenübertragung auf
Notare“ zur Kenntnis.

2. Im familiengerichtlichen Verfahren
sollen keine Aufgaben übertragen
werden.

3. Sie sprechen sich für eine Aufga-
benübertragung auf Notare in fol-
genden Bereichen aus:

� Die Notare sollen künftig im
Sinne einer Übertragung zu-
sammenhängender Aufgaben
im Nachlasswesen Nachlass-
gericht erster Instanz sein. 

� Dabei soll den unterschied-
lichen Gegebenheiten in den
Ländern durch eine Öffnungs-
klausel Rechnung getragen
werden. 

� Als Einstieg in eine zentrale
Testamentsdatei soll die Bun-
desnotarkammer die Haupt-
kartei für Testamente überneh-
men. 

� Die Notare sollen künftig allein
für die Aufnahme von Nach-
lassverzeichnissen und für
Nachlassauseinandersetzun-
gen nach §§ 86 ff. FGG zustän-
dig sein. 

� Die Notare sollen im Bereich
des Registerrechtes notarielle
Vol lmachtsbescheinigungen
als Eintragungsgrundlage er-
stellen, neben dem Grund-
buchamt Grundbucheinsicht
gewähren und Grundbuchaus-
drucke erstellen. 

� Die Notare sollen über die Er-
teilung weiterer vollstreckbarer
Ausfertigungen notarieller Ur-
kunden entscheiden. 

� Die Notare sollen allein befugt
sein, Scheck- und Wechselpro-
teste aufzunehmen. 

4. Die Justizministerinnen und Justiz-
minister beauftragen die Bund-
Länder-Arbeitsgruppe „Aufgaben-
übertragung auf Notare“, ihre Ar-
beit fortzusetzen und ein Konzept
für die Realisierung der genannten
Aufgabenübertragungen zu erstel-
len.

Die von mir gewünschte Eingren-
zung der weiter zu verfolgenden Auf-
gabenübertragungen ist also gelun-
gen. In Zukunft können wir unsere Ar-
beit den verbliebenen Themen wid-
men, die hauptsächlich den Bereichen
Nachlassrecht und Registerrecht zuzu-
ordnen sind. Gleichzeitig haben wir
uns entschlossen, mit den folgenden
Arbeitsschritten erneut die Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe zu betrauen. Für
den Entwurf eines Gesetzes ist die Zeit
noch nicht reif. Besonders in dem für
die Aufgabenübertragung zentralen
Bereich der nachlassgerichtlichen Auf-
gaben gibt es noch einige Steine aus
dem Weg zu räumen. So ist etwa die
Frage noch ungelöst, welcher Notar für
die Bearbeitung welcher Nachlasssa-
chen zuständig sein soll. Problema-
tisch ist, dass es im Bezirk eines Amts-
gerichts in der Regel mehrere Notare
gibt. Besonders in den Ländern mit
Anwaltsnotariat haben im Bezirk eines
Amtsgerichts teilweise mehr als hun-
dert Notare ihren Amtssitz. Als Lö-
sungsmöglichkeit sind in der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe bisher verschie-
dene Modelle diskutiert worden, und
zwar ein örtlich begrenztes Prioritäts-
prinzip und die Aufstellung eines Ge-
schäftsverteilungsplans. Schließlich ist
auch eine Kombination aus beiden
Modellen in Erwägung gezogen wor-
den. Beim Prioritätsprinzip wäre der
örtliche Notar zuständig, der als erster
von einem Erben beauftragt worden
ist. Damit besteht die Gefahr, dass der-
jenige Erbe, der am schnellsten ist,
sich den Notar allein aussuchen kann
(Stichwort „Wettlauf der Erben“). Bei
der Regelung der Zuständigkeit nach
einem Geschäftsverteilungsplan ergibt
sich die Schwierigkeit, dass sich gera-
de in großen Städten für den Bürger
nur schwer erkennen lässt, welcher
Notar für ihn zuständig ist. Auch bei ei-
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ner Kombination beider Modelle (Prio-
ritätsprinzip bei Antragsverfahren, Ge-
schäftsverteilungsplan bei Amtsver-
fahren) bleiben diese Probleme be-
stehen.

Ich bin jedoch davon überzeugt,
dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe,
die weiterhin tatkräftig von der
Bundesnotarkammer unterstützt wird,
hier ein verständliches und leicht an-

zuwendendes Konzept erarbeitet und
dass das gesamte Vorhaben zu einem
für alle Seiten sinnvollen Ergebnis ge-
führt wird. 

Die Übergabe des Notariats aus steuerrechtlicher Sicht
Rechtsanwalt/Steuerberater Thomas Ketteler, Essen, 

1. Einleitung

Die Befugnis des Nurnotars zur
hauptberuflichen Amtsausübung er-
lischt gemäß § 47 Nr. 1 BNotO mit Er-
reichen der Altersgrenze (§ 48 a
BNotO). Nurnotariate werden deshalb
in der Regel aus Altersgründen an ei-
nen Nachfolger übergeben. Es ist ver-
ständlich und legitim, dass der über-
gebende Notar sich den wirtschaft-
lichen Wert des Notariats vergüten las-
sen möchte. Wesentliches Substrat
des Notariats ist jedoch die höchst-
persönliche Notarbefugnis (Notar-
amt), dem ein eigener wirtschaftlicher
Wert nicht beigemessen werden kann.
In der Praxis hat sich deshalb etabliert,
dass sich der aus dem Amt scheiden-
de Notar zumindest die Praxiseinrich-
tung von seinem Nachfolger vergüten
lässt. Nachfolgend wird ein steuer-
rechtlicher Überblick über die Veräu-
ßerung der Kanzlei bestehend aus den
Geschäftsräumen und dem Büroin-
ventar für den ausscheidenden Notar
einerseits und seinen Nachfolger an-
dererseits gegeben.

2. Grundsätzliches

Ein etwaiger aus der Kanzleiveräu-
ßerung vom ausscheidenden Notar er-
zielter Gewinn zählt zu den Einkünften
aus selbständiger Arbeit und unterliegt
damit der Einkommensteuer gemäß
§ 18 Abs. 3 Satz 1 EStG. Eine Kanzlei-
veräußerung im Sinne des § 18 Abs. 3
Satz 1 EStG liegt vor, wenn die we-

sentlichen Grundlagen der selbständi-
gen Arbeit im Ganzen einem anderen
entgeltlich übertragen werden und
hierdurch die freiberufliche Tätigkeit
eingestellt wird. Bei Steuerpflichtigen,
die das 55. Lebensjahr vollendet ha-
ben, wird der Veräußerungsgewinn
nach derzeit geltender Rechtslage auf
Antrag zur Einkommensteuer nur her-
angezogen, soweit er € 51.200 über-
steigt (§ 18 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 16
Abs. 4 Satz 1 EstG). Der Freibetrag
wird dem Steuerpflichtigen nur einmal
im Leben gewährt. Da das Ausschei-
den des Notars mit Erreichen des sieb-
zigsten Lebensjahrs erfolgt, liegen die
Voraussetzungen einer Kanzleiveräu-
ßerung im Sinne des § 18 Abs. 3 
Satz 1 EStG vor, so dass der ausschei-
dende Notar den Freibetrag von
€ 51.200 in Anspruch nehmen kann. 

Von dem steuerbegünstigten Ver-
äußerungsgewinn abzugrenzen sind
die vielfach nach der Kanzleiübergabe
noch abzurechnenden Honoraran-
sprüche, die vom ausscheidenden No-
tar als nachträgliche Einkünfte aus
selbständiger Arbeit (§§ 24 Nr. 2, 18
Abs. 1 Nr. 1 EStG) zu versteuern sind.

Umsatzsteuerlich handelt es sich
bei der Kanzleiveräußerung regelmä-
ßig um eine Geschäftsveräußerung im
Ganzen, die gemäß § 1 Abs. 1 a UStG
nicht der Umsatzsteuer unterliegt.

Der Charakter als eine steuerbe-
günstigte Praxisveräußerung im Gan-
zen geht nicht dadurch verloren, dass

der ausscheidende Notar einzelne
nicht betriebsnotwendige Wirtschafts-
güter, wie zum Beispiel Bilder, Lampen
oder persönliche Möbelstücke, zu-
rückbehält.

Für den Nachfolger handelt es sich
um einen Anschaffungsvorgang. Die
erworbenen Wirtschaftsgüter sind
über ihre betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer abzuschreiben. Bei Er-
werb im Laufe eines Jahres kann die
Abschreibung (AfA) allerdings nur zeit-
anteilig in Anspruch genommen wer-
den. Anschaffungskosten von abnutz-
baren beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, die einer selb-
ständigen Nutzung fähig sind, können
gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Wirtschafts-
jahr der Anschaffung in voller Höhe als
Betriebsausgaben abgesetzt werden,
wenn die Anschaffungskosten für das
einzelne Wirtschaftsgut € 410 nicht
übersteigen (sog. geringwertige Wirt-
schaftsgüter). 

3. Aufteilung des Kauf-
preises

Es empfiehlt sich deshalb, die
übernommenen Wirtschaftsgüter in
einer gesonderten Aufstellung zum
Kaufvertrag festzuhalten. Der Kauf-
preis sollte den einzelnen Gegenstän-
den nach Maßgabe ihrer Teilwerte zu-
geordnet und somit zur Grundlage der
Abschreibung gemacht werden. Teil-
wert ist der Betrag, den der Erwerber
im Rahmen des Gesamtkaufpreises
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für das einzelne Wirtschaftsgut anset-
zen würde (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3
EStG). 

Sofern also der Gesamtkaufpreis
einzelnen materiellen Wirtschaftsgü-
tern zugeordnet werden kann, deren
Wert jeweils € 410 nicht übersteigt,
kann der Nachfolger den Gesamtkauf-
preis in voller Höhe als Betriebsausga-
be absetzen. Voraussetzung ist jedoch,
dass die Wirtschaftsgüter unter Anga-
be des Tages der Anschaffung in ei-
nem besonderen, laufend zu führen-
den Verzeichnis aufgeführt werden.
Das Verzeichnis braucht nicht geführt
zu werden, wenn diese Angaben aus
der Buchführung ersichtlich sind (§ 6
Abs. 2 Sätze 4 und 5 EStG). 

Sollte einzelnen Wirtschaftsgütern
ein Wert über € 410 beizumessen
sein, sind diese über die betriebsge-
wöhnliche (Rest-)Nutzungsdauer ab-
zuschreiben. Die (Rest-)Nutzungsdau-
er ist unter Berücksichtigung der be-
sonderen betrieblichen Verhältnisse
zu schätzen. Als Hilfsmittel sind vom
Bundesministerium für Finanzen AfA-
Tabellen herausgegeben worden, die
zunächst die Vermutung der Richtig-
keit für sich in Anspruch nehmen. Ab-
weichungen von den AfA-Tabellen sind
möglich, bedürfen jedoch einer be-
sonderen Begründung. Beispielsweise
beträgt die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer für (jeweils neu ange-
schaffte) Faxgeräte 6 Jahre, PCs 3 Jah-
re, Drucker/Scanner 6 Jahre, Schreib-

maschinen 9 Jahre, Kopiergeräte 7
Jahre und Büromöbel 13 Jahre. Bei ge-
braucht erworbenen Gegenständen
kann die um die bisherige Nutzungs-
dauer verringerte Restnutzungsdauer
angesetzt werden.

Um eine spätere Auseinanderset-
zung mit dem Finanzamt über die Ab-
schreibung zu vermeiden, sollte be-
reits in der gesonderten Aufstellung
zum Kaufvertrag jeder Gegenstand der
Büroeinrichtung mit dem ihm zuge-
ordneten Wert verzeichnet werden.
Die Zuordnung hat für den ausschei-
denden Notar keinerlei Konsequen-
zen.

Nachrichten aus Brüssel
Dienstleistungsricht-
linie: Abstimmung im
Binnenmarktausschuss

In einer über vierstündigen Mam-
mutabstimmung hat der Binnenmarkt-
ausschuss über mehr als 1600 Ände-
rungsanträge zur Dienstleistungsricht-
linie entschieden. Allein die Abstim-
mungsliste hatte einen Umfang von
170 Seiten. Mit großer Mehrheit
stimmte man für die ausdrückliche
Herausnahme der notariellen Tätigkei-
ten aus dem Anwendungsbereich, was
sich primärrechtlich bereits aus Art. 45
des EG-Vertrages ergibt. In den Erwä-
gungsgründen soll zudem ausdrück-
lich die Beurkundungs- und Beglaubi-
gungstätigkeit als Beispiel für die ho-
heitliche Tätigkeit der Notare genannt
werden. Ebenfalls ausgenommen ist
das internationale Privatrecht. Im
Blickpunkt des öffentlichen Interesses
stand und steht jedoch der Streit zwi-
schen Konservativen und Sozialisten
über die Einführung des Herkunfts-
landprinzips, bei dem sich nunmehr
die Befürworter knapp durchgesetzt

haben. Im Grundsatz gelten danach
für die Erbringer von Dienstleistungen
sowohl für Zulassung und Ausübung
die Regeln ihres Heimatlandes, aller-
dings mit gewichtigen Ausnahmen
zum Schutz von Arbeitnehmern und
Vertragspartnern. Da auch noch weite-
re Punkte streitig blieben, wird hinter
den Kulissen weiter verhandelt wer-
den. Im Januar soll das Europäische
Parlament im Plenum entscheiden,
anschließend ist der Ministerrat an der
Reihe. 

Grünbuch Erb- 
und Testamentsrecht

Im November hat im Parlament
eine öffentliche Anhörung mit Sach-
verständigen zum Grünbuch der Kom-
mission zum Erb- und Testaments-
recht stattgefunden. Dabei herrschte
große Einigkeit, dass das internationa-
le Erbrecht durch Harmonisierung der
Kollisionsnormen und der Regelungen
für den Mobiliar- und Immobiliarnach-
lass vereinheitlicht werden solle. Um-
stritten ist, ob als Anknüpfungspunkt
der letzte gewöhnliche Aufenthaltsort,

der Wohnsitz oder die Staatsangehö-
rigkeit gewählt werden solle. In Rede
steht auch ein Wahlrecht des Erblas-
sers. Zustimmung fand der Vorschlag
der Einführung eines europäischen
Erbscheins. 2006 will die Kommission
zu diesen Fragen eine Expertenkom-
mission ins Leben rufen. 

Grünbuch Hypothekar-
kredite in der EU

Die Kommission hat im Juli ein
Grünbuch zum Thema Hypothekarkre-
dite in der EU vorgelegt. Die Anhörung
hierzu hat Anfang Dezember 2005
stattgefunden. Die Kommission möch-
te sondieren, ob die Praxis ein Be-
dürfnis nach Harmonisierung des
Markts für hypothekarisch gesicherte
Darlehen sieht. Das Grünbuch befasst
sich vor allem mit dem schuldrecht-
lichen Darlehensvertrag und den Mög-
lichkeiten, den Verbraucherschutz in
diesem Bereich zu verbessern. Am
Rande wird erwähnt, dass unter-
schiedliche Expertengruppen sich mit
den Vorarbeiten zu einer einheitlichen
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„Eurohypothek“ befasst haben, die
mittelfristig neben die weiterbeste-
henden nationalen Immobiliarsicher-
heiten treten könnte. Die Kommission
fragt auch hier, ob die Praxis dafür ei-
nen Bedarf sieht. Der Deutsche No-
tarverein hat zu dem Grünbuch Stel-
lung genommen (nachzulesen unter
www.dnotv.de) und sich dabei insbe-
sondere zu den Überlegungen der
Kommission kritisch geäußert, einen
gesetzlichen Anspruch auf vorzeitige
Darlehensrückzahlung oder standardi-
sierte vorvertragliche Informations-
pflichten einzuführen. Das Ergebnis
der Konsultation soll 2006 in einem
Weißbuch zusammengefasst werden.

Überarbeiteter
Vorschlag der Kommis-
sion für Verbraucher-
kreditrichtlinie

Nach einer weiteren Überarbei-
tung liegt nunmehr bereits der dritte
Entwurf der Kommission für eine Ver-
braucherkreditrichtlinie vor. Wenn-
gleich Sicherungsverträge nun ebenso
ausgenommen sind wie hypotheka-
risch gesicherte Kredite, ist die Kom-
mission dennoch unter anderem hin-
ter der Forderung des Parlaments aus
der ersten Lesung zurückgeblieben,

vor einem Notar geschlossene Kredit-
verträge ebenso von der Richtlinie
auszunehmen wie solche, die in ei-
nem gerichtlichen Vergleich enthalten
sind. Stattdessen soll lediglich das re-
gelmäßige Widerrufsrecht dann nicht
gelten, wenn der Notar in seiner Ur-
kunde bestätigt, dass die Rechte des
Verbrauchers auf vertragliche und vor
allem vorvertragliche Informationen
(über Kosten, Zinsen, etc.) gewahrt
wurden. Diese Formulierung wurde
aus der Richtlinie für Finanzdienstleis-
tungen im Fernabsatz kopiert. Da auch
die übrigen Änderungen der Kommis-
sion zwar oft hinter dem Beschluss
des Parlaments zurückgeblieben sind,
im Übrigen aber nicht über diesen hin-
ausgingen, ist eine erneute erste Le-
sung im Parlament nicht erforderlich.
Damit ist zuerst der Ministerrat am
Zug, bevor wieder das Parlament mit
dem Verbraucherkredit beschäftigt
wird. 

Kommission drängt
weiter auf Abbau von
Festgebühren und
Werbebeschränkungen

Auf einer Veranstaltung zum Wett-
bewerb der freien Berufe machte die
Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes
(Niederlande) einmal mehr deutlich,
dass sie sich gegen jede Form der
Wettbewerbsbeschränkung zur Wehr
setzt und dass sie dazu noch immer
gesetzliche Festgebühren und Werbe-
beschränkungen zählt. Kroes nannte
in ihrer Rede auch die Notare, in de-
nen sie offenbar ein Relikt aus alten,
nichttechnisierten Zeiten erblickt, das
dringend der Liberalisierung bedürfte.
Die erstaunliche Argumentation: Da
Grundbücher in vielen Ländern „auf
Knopfdruck“ zugänglich seien, würde
die traditionelle Rolle des Notars beim
Übergang von Grundeigentum über-
flüssig. Diese Fehlvorstellung von den
Vorgängen und Problemen beim
Grundstückskauf zeigt, ganz unabhän-
gig von der fehlenden Kompetenz der
Generaldirektion Wettbewerb in die-
sem staatlich regulierten Bereich, wie
wichtig die Aufklärung über die Tätig-
keit der Notare auch und gerade nach
dem Wechsel der Kommission in Brüs-
sel ist und bleibt. JJ/CS
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„Die Blaupause für die zukünftige Zivilgesetzgebung“
Zu den Arbeiten am Europäischen Vertragsrecht: Klaus-Heiner Lehne,
Professor Dr. Hans Schulte-Nölke und Dr. Dirk Staudenmayer im Interview. 

Von der Öffentlichkeit noch weitge-
hend unbeachtet befasst sich die Eu-
ropäische Kommission seit über ei-
nem Jahr mit umfassenden Arbeiten
zum Europäischen Vertragsrecht.
Durch ein Forscherkonsortium lässt
sie einen sogenannten „Gemeinsa-
men Referenzrahmen“ oder „Com-
mon Frame of Reference“ (CFR) er-
arbeiten. Deren Vorschläge werden
parallel in Workshops von Praktikern
aus allen Mitgliedstaaten diskutiert,
die im sogenannten CFR-Net zu-
sammengeschlossen sind. Im notar

2005, 101 haben Dr. Jens Jeep und
Dr. Oliver Vossius unter dem Titel
„Dies ist kein Europäisches Zivilge-
setzbuch – oder etwa doch?“ bereits
über ihre Erfahrungen in diesem
Praktikernetzwerk berichtet. Dr. Gerd
H. Langhein beleuchtete in seinem
Folgebeitrag „Europäisches Vertrags-
recht – wie viel Rechtsharmonisie-
rung brauchen wir?“ im notar 2005,
119 die rechtlichen Hintergründe
und wirtschaftlichen Notwendigkei-
ten dieses Vorhabens. Alle drei Auto-
ren sind Mitglieder des CFR-Nets.

Nunmehr sollen mit Klaus-Heiner
Lehne, Professor Dr. Hans Schulte-
Nölke und Dr. Dirk Staudenmayer die
verantwortlichen Personen aus dem
Europäischen Parlament, dem Wis-
senschaftlerkonsortium sowie der
Europäischen Kommission zu Wort
kommen. Worum genau geht es bei
den Arbeiten am Gemeinsamen Re-
ferenzrahmen, nur um eine unver-
bindliche Gesetzgebungshilfe oder
doch um ein einheitliches Europäi-
sches Zivilgesetzbuch? Die Fragen
stellte Dr. Jens Jeep.
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„Natürlich wird hier an einem Text für ein mögli-
ches Europäisches Zivilgesetzbuch gearbeitet.“
Interview mit Klaus-Heiner Lehne, MdEP

hält. Die Praktiker im CFR-Net haben
daher eigentlich die Aufgabe, diese
wissenschaftlichen Texte auf Praktika-
bilität zu prüfen und Änderungsvor-
schläge zu unterbreiten, um sicherzu-
stellen, dass das Ganze, was hier von
Wissenschaftlern und Kommission er-
arbeitet wird, am Ende auch einen
praktischen Nutzen hat. Außerdem
handelt es sich hier um eine neue
Form der Konsultation, mit der ein grö-
ßerer Bezug zur Praxis bei Initiativen
der Kommission erreicht werden soll.

Wird hier nicht in Wirklichkeit be-
reits an einem Europäischen Zivilge-
setzbuch gearbeitet?

Natürlich wird hier an einem Text
für ein mögliches Europäisches Zivil-
gesetzbuch gearbeitet. Ein Referenz-
rahmen muss logischerweise so aus-
sehen. Da ein ganzheitlicher Ansatz
verfolgt wird und wir von der sektora-
len Betrachtungsweise weg wollen,
bleibt wohl nichts anderes übrig, als
auch ein ganzheitliches Werk zu
schreiben, das die Mehrzahl möglicher
zivilrechtlicher Fragestellungen beant-
wortet. Eine andere Frage ist, wie weit
dieser Referenzrahmen hinterher um-
gesetzt wird. Zunächst besteht sicher-
lich nur die Absicht, den vorhandenen
Rechtsbestand in der Europäischen
Union zu überarbeiten. Kommission
und Gesetzgebungsorgane beabsichti-
gen zurzeit nicht, ein Zivilgesetzbuch
verbindlich zu beschließen. Wie darü-
ber allerdings der Gesetzgeber des
Jahres 2015 oder 2020 denkt, vermag
heute noch keiner zu sagen.

Was ist ein gemeinsamer Refe-
renzrahmen? Welches Ziel hat er?

Ganz einfach: Der Referenzrah-
men ist sozusagen die „Blaupause“ für
die künftige Zivilgesetzgebung in der
Europäischen Union, und zwar nicht
nur auf europäischer, sondern nach
Möglichkeit auch auf nationaler Ebe-
ne. Bisher war Zivilgesetzgebung in
der Europäischen Union immer von ei-
nem sektoralen Ansatz geprägt, d. h.
es wurde spezifisch unter Verbrau-
cherschutz-, Mittelstands- oder sonsti-
gen Aspekten betrachtet. Entspre-
chend unsystematisch sah die Gesetz-
gebung auch aus. Um von diesem sek-
toralen Ansatz zu einem horizontalen
Ansatz zu kommen, soll der Referenz-
rahmen entwickelt werden. Dabei hat
er zwei Aufgaben: Einmal soll er ein
Leitfaden für die künftige Gesetzge-
bung in noch nicht europäisch gere-
gelten Bereichen sein, und zweitens
soll er dazu dienen, bestimmte Vor-
schriften, die im jetzigen Rechtsbe-
stand der Europäischen Union bereits
existieren, zu überarbeiten. Diskutiert
werden in diesem Zusammenhang
u.a. die Pauschalreiserichtlinie, die
Fernabsatzrichtlinie und die Time-
Sharing-Richtlinie.

Woher kommt denn der Name
„Gemeinsamer Referenzrahmen“?

Irgendeinen Namen musste man
dieser „Blaupause“ ja geben. Er sollte
gefällig und verständlich sein.

Welche Aufgaben haben die Prak-
tiker, die im CFR-Net zusammenge-
fasst sind?

Die Wissenschaftlergruppen, die
für die Kommission forschen, sollen
Entwurfstexte formulieren. Nun haben
Wissenschaftler meistens mit der An-
wendung von Rechtstexten dieser Art
in der Praxis nicht viel zu tun. Von da-
her besteht latent immer die Gefahr,
dass die Entwurfstexte sich zwar schön
lesen und man dazu auch wissen-
schaftlich viel schreiben kann, aber der
praktische Nutzen sich in Grenzen

Suggeriert nicht der Begriff der
Toolbox etwas anderes als das fertige
Produkt, das mit diesen Werkzeugen
hergestellt werden soll?

Dies ist nicht zwingend ein Wider-
spruch. Auch das Parlament als Co-
Gesetzgeber hat natürlich ein massi-
ves Interesse daran, dass mit dem Re-
ferenzrahmen nicht rechtspolitische
Entscheidungen vorweggenommen
werden. Wir betrachten die Arbeit der
Wissenschaftler als Zuarbeit für den
Gesetzgeber. Die Wissenschaftler sind
nicht selbst Gesetzgeber. D. h. das Par-
lament will auch letztlich die politi-
schen Entscheidungen, in welche
rechtspolitische Richtung bei Einzel-
fragen marschiert wird, selbst treffen.
Von daher erwarten wir eigentlich von
der Kommission, dass sie in ihrem ab-
schließenden Vorschlag für den Refe-
renzrahmen zwar ihre eigene Meinung
deutlich artikuliert, aber den Gesetz-
geber auch auf Alternativen hinweist.
Dies muss im Übrigen auch entspre-
chend für die Wissenschaftler und das
Expertennetzwerk gelten. Dabei macht
es natürlich Sinn, dass auch diese Al-
ternativen im Prozess bei der Entwick-
lung des Referenzrahmens bereits
herausgearbeitet werden.

Entsprechen denn die Arbeiten der
Wissenschaftler bisher Ihren Erwar-
tungen oder haben Sie Änderungs-
wünsche bezüglich Inhalt und Form
der Entwürfe?

Im Detail kann man darauf noch
keine Antwort geben, da sich bisher
weder das Parlament insgesamt, noch
der Rechtsausschuss oder der
Binnenmarktausschuss im Besonde-
ren mit den konkreten Vorschlägen der
Wissenschaftlergruppen befasst ha-
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Rechtsanwalt Klaus-Heiner Lehne ist Mitglied
des Europäischen Parlaments (EVP-Fraktion) und
Berichterstatter für das Europäische Vertrags-
recht im federführenden Rechtsausschuss. Über
seinen Berichtsentwurf wird voraussichtlich im
Februar 2006 im Ausschuss abgestimmt.
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ben. Die vorgelegten Berichtsentwür-
fe von Frau Wallis und von mir befas-
sen sich ausschließlich mit dem Ver-
fahren zur Entwicklung des Referenz-
rahmens und insbesondere mit den
Problemen, die es im Verhältnis zwi-
schen den Wissenschaftlergruppen
und der Kommission gegenüber dem
Netzwerk gibt. Der Rechtsausschuss
wird aber in den nächsten Tagen eine
Projektgruppe bestimmen, die sich
auch mit den Inhalten der Arbeiten be-
fassen soll und sozusagen ständig das
Zustandekommen des Referenzrah-
mens begleiten soll. Spätestens im
Jahre 2006 wird deshalb auch mit der
politischen inhaltlichen Arbeit begon-
nen, und wir wollen Einfluss auf die
Gestaltung des Referenzrahmens neh-
men.

Geht es eigentlich darum zu-
sammenzutragen, was bereits ein-
heitlich ist, oder doch darum heraus-
zufinden, wie es einheitlich sein soll-
te?

Es geht um beides. Allerdings sol-
len die Wissenschaftler und das Netz-
werk keine politischen Entscheidun-
gen treffen. Dass sie diese allerdings
vorbereiten helfen, ist angesichts der
Materie wohl unvermeidlich.

Hätte man nicht besser zuerst die
konkreten Problemfälle gesammelt
und dann über Lösungen nachge-
dacht?

Das hat man, allerdings nicht im
großen Stil. Die gesamte Initiative hat
u. a. ihren Hintergrund in vorhandenen
Problemfällen, die an die Kommission
bzw. an die Politik herangetragen wor-
den sind. Insoweit reagiert die Kom-
mission also nicht allein auf einen
Wunsch der Wissenschaftler, sondern
auch auf praktische Bedürfnisse. Die
e-commerce-Richtlinie führt z. B. dazu,
dass zum Teil Bestimmungslandsprin-
zip und Herkunftslandsprinzip parallel
zueinander angewandt werden müs-
sen und auch bei Bagatellstreitverfah-
ren Amtsrichter und Rechtsanwälte bis
zu 26 Rechtsordnungen in der Euro-
päischen Union parallel anwenden
müssen. Dass das nicht funktioniert,
liegt auf der Hand. Die Mangelhaftig-
keit des bestehenden Rechtsbestan-
des ist auch nicht von der Hand zu
weisen. Heute sind kombinierte Ver-
träge denkbar, bei denen auf der
Grundlage europäischen Rechts bis zu
drei unterschiedliche Widerrufsbeleh-
rungen unterschrieben werden müs-
sten, die bei einer genauen Umset-
zung auch noch unterschiedliche

Widerrufsfristen hätten. So etwas ist
kein Verbraucherschutz, so etwas ist
Unsinn.

Wird man an der Arbeit der For-
scher noch vorbeigehen können,
wenn man später ein Europäisches Zi-
vilgesetzbuch entwickeln will?

Natürlich nicht. Der Referenzrah-
men soll ja die Grundlage für die künf-
tige europäische Zivilgesetzgebung
sein.

Ist ein einheitliches Zivilrecht vor
dem Hintergrund unterschiedlicher
Rechtstraditionen wie dem Civil Law
und dem Common Law überhaupt in
Europa denkbar?

Ja natürlich, warum nicht? In der
Verbraucherschutzgesetzgebung fin-
den wir ja ein Beispiel dafür. Rechts-
systematisch haben sich im Zivilrecht
allem Anschein nach kontinentaleuro-
päische Rechtstraditionen weitestge-
hend durchgesetzt. In anderen Berei-
chen des Rechts, so z. B. im Finanz-
marktrecht, ist dies offenbar anders.

Was meinen Sie damit, wenn Sie
den CFR als das wohl wichtigste „soft
law“ überhaupt bezeichnen?

Auch das liegt doch auf der Hand.
Wenn der Referenzrahmen die Blau-
pause für die künftige Zivilgesetzge-
bung sein soll, wird er faktisch 1:1 in
die nationale Gesetzgebung eingehen.
Was im CFR steht, wird daher entwe-
der Gesetz oder übt zumindest einen
erheblichen Einfluss auf den nicht har-
monisierten Teil aus, der nationale Ge-
setzgebung bleibt.

Wie beurteilen Sie die Einbezie-
hung des Europäischen Parlaments
zu diesem Zeitpunkt?

Das Europäische Parlament ist von
Anfang an in den politischen Prozess
zur Schaffung eines gemeinsamen Re-
ferenzrahmens eingebunden gewe-
sen. Wir haben dies in vielen Resolu-
tionen über Jahre hinweg gefordert.
Was also jetzt geschieht, ist im Grund-
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„Wie darüber der
Gesetzgeber des
Jahres 2015
denkt, vermag
heute keiner zu
sagen.“ – Klaus-
Heiner Lehne,
MdEP
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satz getragen durch Beschlüsse des
Europäischen Parlaments. Unser
Hauptproblem zurzeit ist die Art und
Weise, wie die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaftlern, Netzwerk und
Kommission funktioniert oder besser
noch nicht funktioniert. Von daher le-
gen wir momentan unseren Schwer-
punkt in der politischen Beurteilung
auf das Verfahren. Dass die Kommis-
sion darauf reagiert, können Sie an
dem ersten Zwischenbericht aus der
zweiten Jahreshälfte 2005 erkennen.
Für das Jahr 2006 ist es dagegen von
entscheidender Bedeutung, dass das
Europäische Parlament auch inhaltlich
beteiligt wird. Wir haben hier Nach-
holbedarf. Praktiker, Wissenschaftler
und Kommission sind da schon weiter.

Ist es richtig, dass der Fokus der
Arbeiten am CFR sich mehr in Rich-
tung Überarbeitung des Rechtsbe-
standes verschiebt?

Das ist richtig und wird von uns
auch unterstützt. Ich würde aber viel-
leicht genauer sagen: „zunächst“ in
Richtung Überarbeitung. Es ist klar,
dass der Sinn des Referenzrahmens
darin besteht, zunächst einmal den
Rechtsbestand zu überarbeiten, also
muss dies auch die Priorität sein.

Was ist der wesentliche Inhalt Ih-
res Berichtsentwurfes im Rechtsaus-
schuss des Europäischen Parlaments?

Wie gesagt, zurzeit geht es im We-
sentlichen um das Verfahren. Ich will
sicherstellen, dass das, was die Prakti-
ker über das Netzwerk einbringen,
auch tatsächlich Berücksichtigung in
den Arbeiten der Wissenschaftler und
der Kommission findet. Dazu müssen
insbesondere angemessene Fristen
für die Stellungnahmen zur Verfügung
gestellt werden. Die Vorschläge der
Wissenschaftler sollen mehr prinzi-
pienorientiert und nicht so detailliert
sein. Es muss klar zwischen reinem
Verbraucherschutzrecht und sonsti-
gem Zivilrecht unterschieden werden,
und der Aspekt der Vertragsfreiheit
darf nicht zu kurz kommen.

Haben Sie Beispiele, in welchen
Bereichen besonderer Handlungsbe-
darf besteht und wie der CFR dazu
beitragen kann, Verbesserungen her-
beizuführen?

Die Regeln können einfach besser
aufeinander abgestimmt werden. So
z. B. können Widerrufsfristen und Be-
lehrungen einheitlich gestaltet wer-
den. Die Regeln über das Zustande-
kommen von Verträgen und der Inhalt
typisierter Vertragsstrukturen könnte
einheitlich festgelegt werden.

Welche Rechtsnatur soll denn der
CFR einmal haben, und welche Funk-
tion wird das Europäische Parlament
danach einnehmen?

Das ist offen und wird erst dann
entschieden, wenn der CFR fertig ist.
Es gibt viele Ideen. So z. B. könnte
man aus dem CFR ein optionales In-
strument im Wege einer europäischen
Verordnung sozusagen als 26. Zivil-
rechtsregime machen. Man könnte ihn
in eine interinstitutionelle Vereinba-
rung zwischen Parlament, Rat und
Kommission „gießen“ mit dem Ziel ei-
ner Selbstverpflichtung für künftige
Gesetzgebung. Man könnte daraus
eine Empfehlung der Kommission ma-
chen. Man könnte ihn sogar verbind-
lich gelten lassen für grenzüberschrei-
tende Geschäfte, oder man könnte
auch einiges davon zusammen oder
gar alles machen. Man könnte ihn na-
türlich auch einfach in einem Weiß-
buch veröffentlichen und dann gar
nichts mehr danach machen, außer
ihn als Toolbox für künftige Gesetzge-
bung zu verwenden. All dies kann zwar
im Moment noch nicht abschließend
entschieden werden. Denn wir sollten
zuerst die Qualität der endgültigen Ar-
beit bewerten. Allerdings muss jetzt
schon transparent dargestellt werden,
welche Möglichkeiten in Betracht
kommen. Das hat die Kommission an-
satzweise gemacht, könnte für meinen
Geschmack aber noch deutlicher und
ausdrücklicher geschehen.

Wenn Sie noch einmal am Anfang
des Projektes stünden, würden Sie et-
was anders machen?

Ich würde nur eine Sache anders
machen. Das Parlament hätte bereits
vor einem Jahr anfangen müssen, sich
auch um die inhaltliche Problematik zu
kümmern, und die Projektgruppe, die
jetzt gegründet werden soll, hätte be-
reits vor 12 Monaten beginnen müs-
sen zu arbeiten. Die Arbeiten des
Netzwerkes und der Wissenschaftler
sind inzwischen so weit gediehen,
dass das Parlament erheblichen Nach-
holbedarf hat. Dass es zu diesen Ver-
zögerungen gekommen ist, ist aber
nicht die Schuld einzelner, sondern
systembedingt. Nach den Wahlen im
Jahre 2004 war das Parlament natur-
gemäß zunächst einmal mit sich selbst
und mit der Wahl der Kommission be-
schäftigt. Als die Arbeit dann richtig
losging, kam es erst einmal zu einem
Streit zwischen Binnenmarkt- und
Rechtsausschuss über die Zuständig-
keit, der erst nach monatelangen Ver-
handlungen gelöst werden konnte. All
dies sind nicht unübliche Probleme,
mit denen man im politischen Leben
halt fertig werden muss. Die Konse-
quenz ist aber, dass wir uns jetzt mehr
und intensiver um die Inhalte küm-
mern müssen.

Ist das Verfahren mit freiwillig ar-
beitenden Praktikern, vergleichbar
kurzen Fristen und einem geringen
Budget der Kommission vor dem
Hintergrund der faktischen Bedeu-
tung des Ergebnisses angemessen,
oder sollte ein so wichtiges Projekt
nicht von mehr Ressourcen begleitet
werden?

Ja und nein. Die Ausstattung der
Wissenschaftlergruppen aus dem For-
schungsrahmenprogramm scheint mir
ausreichend zu sein. Unzureichend
dagegen ist die personelle Ausstattung
der Kommission. Das zuständige Re-
ferat in der Generaldirektion „Verbrau-
cherschutz“ ist personell für eine sol-
che Aufgabe unterbesetzt. Außerdem
erscheint mir die Unterstützung durch
die Generaldirektionen „Binnenmarkt“
und „Justiz“ unzureichend. Da hat man
offensichtlich die Bedeutung des ge-
samten Vorhabens noch nicht richtig
begriffen. Eigentlich müsste für eine
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solche Aufgabe sowieso die General-
direktion „Justiz“ federführend sein,
weil der rechtspolitische Aspekt insge-
samt gegenüber dem Verbraucher-
schutzaspekt überwiegt. Im Parlament
hat deshalb ja auch der Rechtsaus-
schuss die Federführung und nicht der
Ausschuss für Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz. Auch darauf zielt un-
sere Parlamentsresolution. Was die
Ressourcen der Praktiker angeht, ist
dies vor allem ein Problem derjenigen
Stellen, die die Praktiker entsenden.
Im Hinblick auf die Bedeutung des
Vorhabens hielte ich es für angemes-
sen, dass die, die als Vertreter be-
stimmter Institutionen und Nationen
in diesem Netzwerk sind, auch von ih-
ren Entsendern eine ausreichende
personelle und materielle Ausstattung
bekommen. Geschieht dies nicht,
unterschätzen die Entsender die Be-
deutung des Vorhabens.

Wie weit wird die Überarbeitung
des Rechtsbestandes im Jahre 2009
fortgeschritten sein?

Das weiß nur die Kommission.
Dort beabsichtigt man aber wohl, noch
im Laufe dieser Legislaturperiode,
auch dann wenn der Referenzrahmen
noch nicht ganz vollständig fertigge-
stellt ist, schon auf der Basis teilweise
abgeschlossener Arbeiten konkrete
Vorschläge zur Überarbeitung des
Rechtsbestandes z. B. bei der Fernab-
satzrichtlinie, der Timesharingrichtlinie
und der Pauschalreiserichtlinie zu ma-
chen. Die Rechtssetzung, die zum Teil
aus der politischen Ebene verlangt
wird, z. B. durch Verbände und Betrof-
fene, kann ja nicht einfach nur wegen
der Arbeiten am Referenzrahmen voll-
ständig ausgesetzt werden. Ich vermu-
te daher, dass bis zum Jahre 2009 ein
Teil der Arbeiten schon erledigt sein
wird. Andere werden für die darauffol-
gende Legislaturperiode vorgesehen
werden.

Angenommen, in 30 Jahren gäbe
es ein einheitliches Zivilgesetzbuch,
das auf den heutigen Arbeiten am
CFR fußt. Was empfinden Sie bei die-
sem Gedanken?

Gut! Alle, die daran mitgearbeitet
haben, haben an etwas Bedeutendem
mitgewirkt. Das ist durchaus vergleich-
bar mit den Arbeiten, die nach der ers-

ten deutschen Vereinigung im Jahre
1871 im Hinblick auf das Bürgerliche
Gesetzbuch in Deutschland geleistet
worden sind.
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„Ein einheitliches Zivilrecht halte ich auf
absehbare Zeit nicht für wünschenswert.“
Interview mit Professor Dr. Hans Schulte-Nölke

Herr Professor Schulte-Nölke, wo-
her kommt eigentlich der Name „Ge-
meinsamer Referenzrahmen“? Und
können Sie uns in wenigen Worten er-
klären, was ein gemeinsamer Refe-
renzrahmen ist und welches Ziel er
hat?

Der sperrige Ausdruck ist typisch
für den Sprachgebrauch der Europäi-
schen Kommission, er stammt aus de-
ren Aktionsplan zum Europäischen
Vertragsrecht. Die Kommission hat in
ihren Mitteilungen Dutzende Seiten
gefüllt, um zu erklären, was gemeint
ist. Das will ich hier nicht alles wieder-
holen. Aber vielleicht hilft die Vorstel-
lung, dass die Kommission einen Ball
aufnimmt, der ihr von Seiten der Wis-
senschaft zugespielt worden ist, und
ihn ins Feld der europäischen Juristen,
Praxis wie Wissenschaft, zurückwirft.
Es geht darum, einen Turm zu bauen,
von dem aus man den derzeitigen, un-
gemein vielfältigen Zustand der mehr
als 25 nationalen Rechtsordnungen
und des Gemeinschaftsrechts erken-
nen kann. Das Werk soll auch sichtbar
machen, wo bereits jetzt Gemeinsam-
keiten bestehen und wo nicht. Das

würde vielen helfen. Ein Internet-An-
bieter könnte etwa feststellen, welche
Informationen er auf seiner Homepa-
ge einstellen muss und wie ein Vertrag
zustande kommt, wenn Kunden aus
verschiedenen Ländern bestellen. Die
Kommission könnte, wenn Sie an
Richtlinien für E-Commerce arbeitet,
viel genauer sehen, wie die Situation
in den Mitgliedstaaten ist und wo Hin-
dernisse für den Binnenmarkt liegen
könnten.

Aber wie könnte ein derartiges In-
strument, das ja sehr nützlich wäre,
konkret aussehen?

Nun, ein Vorzug des unscharfen
Begriffs „Gemeinsamer Referenzrah-
men“ liegt darin, dass er mehr das Ziel
beschreibt, als die äußere Gestalt. Es
ist Teil der Aufgabe, die Praxis und Wis-
senschaft nun haben, Vorschläge zu
machen, wie ein solches Hilfsmittel
aussehen sollte, damit es möglichst
großen Nutzen hat. Nur der Ausgangs-
punkt ist relativ klar. Der Anstoß aus
der Wissenschaft war ein Projekt, des-
sen Ergebnis jeder anschauen kann. Es
sind die „Principles of European Con-

Professor Dr. Hans Schulte-Nölke ist Inhaber
des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Europäi-
sches Privatrecht, Rechtsvergleichung, Deutsche
und Europäische Rechtsgeschichte an der
Universität Bielefeld und Koordinator des mit
den Arbeiten am CFR betrauten Netzwerkes von
europäischen Wissenschaftlern. Dazu gehört
unter anderem die von Schulte-Nölke mitge-
gründete Acquis-Gruppe, die sich vornehmlich

mit der Erfassung und Systematisierung des geltenden Gemein-
schaftsrechts befasst, sowie die von Professor Dr. Christian von Bar
(Osnabrück) geleitete Study Group on a European Civil Code, die
weitreichende Entwürfe vorlegt. Das Netzwerk wird mit europäischen
Forschungsmitteln in Höhe von 4,3 Millionen Euro gefördert.
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tract Law“, die häufig nach dem be-
rühmten Kopenhagener Rechtsver-
gleicher Professor Ole Lando, der die
Idee hatte, nur „Lando-Principles“ ge-
nannt werden. Die Kommission hat in
ihrer letzten Mitteilung erkennen las-
sen, dass ihr im Ansatz so etwas vor-
schwebt. Freilich will niemand dieses
in den achtziger und neunziger Jahren
entstandene Werk eins zu eins über-
nehmen. Es ist eine riesige Aufgabe,
hier weiterzubauen. Es müssen neue
Rechtsgebiete wie etwa das Kaufrecht
und das Deliktsrecht in mehr als 25
Rechtsordnungen erschlossen und
außerdem der gewaltige Bestand des
EU-Rechts eingebaut werden. Und
gleichzeitig soll das Ergebnis natürlich
für Praktiker und Gesetzgeber leicht
benutzbar sein.

Sie sind Koordinator des „Network
of Excellence“, in dessen Rahmen die
beteiligten Wissenschaftler den Ge-
meinsamen Referenzrahmen entwi-
ckeln sollen. Können Sie uns kurz die
Zusammensetzung und Aufgabenver-
teilung innerhalb dieses Netzwerks
schildern?

Koordinator klingt gut, ist aber eine
ziemlich prekäre Position. Inhaltlich
hat man gar nichts zu sagen, denn alle
Wissenschaftler sind frei. Trotzdem
muss man aber gegenüber der Kom-
mission die Verwendung der überdies
noch viel zu geringen Mittel verant-
worten. Ein „Network of Excellence“ ist
eine Einrichtung im Rahmen der EU-
Forschungsförderung. Voraussetzung
ist u. a., dass die beteiligten Wissen-
schaftler in einem mehrstufigen Aus-
wahlverfahren nachweisen mussten,
dass sie Erfahrungen für die Aufgabe
mitbringen und europaweit organisiert
sind. An dem Netzwerk nehmen gro-
ße internationale Wissenschaftlergrup-
pen teil, die schon lange an vergleich-
baren Projekten arbeiten. Beim Auf-
bau zur Hilfe gekommen ist der glück-
liche Umstand, dass Bielefeld, wo die
Koordination des Gesamtnetzwerks
liegt, und das European Legal Studies
Institute in Osnabrück geographisch
dicht beieinander liegen. Die mit Ab-
stand größte und wichtigste der betei-

ligten Gruppen ist die sogenannte Stu-
dy Group, die unter dem Vorsitz des
Osnabrücker Kollegen Professor Dr.
Dr. h. c. Christian von Bar seit 1998 die
Arbeiten der Lando-Gruppe fortführt.
Einen ebenfalls großen Beitrag leistet
die bei uns in Bielefeld mit organisier-
te Acquis Group, die den Bestand des
geltenden Gemeinschaftsrechts („Ac-
quis communautaire“) durchgeht und
einbringt. Hinzu treten einige speziali-
sierte Initiativen, u. a. eine internatio-
nale Gruppe von Versicherungsexper-
ten, die Grundregeln für Versiche-
rungsverträge erarbeitet, sowie weite-
re Rechtsvergleicher und Ökonomen,
die begleitende Forschung leisten. In-
zwischen kann man sich auf einer
noch im Aufbau befindlichen Home-
page über die Grundstrukturen des
Netzwerks informieren. Die Adresse
lautet: www.copecl.org.

Der Forschungsauftrag zur Erstel-
lung des Gemeinsamen Referenzrah-
mens ging also unter anderem an ein
Forscherkonsortium mit dem Namen
„Study Group on a European Civil
Code“. Auch das, was den Praktikern
bisher als Ergebnis der Forschungsar-
beiten in den Workshops präsentiert
wurde, sah häufig aus wie ein Geset-
zeswerk. Dies erinnert ein wenig an
Magrittes Bild von der Pfeife, unter 
der steht, dass sie keine ist. Selbst
wenn hier niemand an einem Zivilge-
setzbuch arbeiten will, wird das Er-
gebnis doch das Muster eines solchen
sein. Ist dieses Bild schief oder wird
hier nicht in Wirklichkeit bereits an ei-
nem Europäischen Zivilgesetzbuch
gearbeitet?

Es handelt sich überhaupt nicht
um einen „Forschungsauftrag“ im Sin-
ne eines Werkvertrages. Dies wäre mit
den Grundsätzen der EU-Forschungs-
förderung unvereinbar und auch prak-
tisch kaum möglich, da ja erst eine Vor-
stellung entwickelt werden soll, wie
das Werk aussehen könnte. Die Wis-
senschaftler sind von Instruktionen
der Kommission unabhängig. Natür-
lich arbeiten die Wissenschaftler nicht
an einem Gesetzgebungswerk, wie
könnten sie auch. Sie haben sich viel-

mehr die Aufgabe gestellt, die natio-
nalen Rechte und das Gemeinschafts-
recht auf Gemeinsamkeiten zu unter-
suchen. Möglicherweise liegt auch nur
ein sprachliches Missverständnis vor.
Das Wort „Code“ würde ich hier nicht
mit Gesetzbuch, sondern mit „Kodex“
übersetzen. Gemeint ist damit eine
bestimmte Darstellungsweise, näm-
lich ein in sich geschlossenes und sys-
tematisches Regelwerk. Denn ein
wichtiger Teil des Problems liegt doch
gerade darin, dass die Kohärenz des
Gemeinschaftsrechts und sein Zu-
sammenspiel mit den mitgliedstaat-
lichen Rechtsordnungen höchst unbe-
friedigend ist.

Vielleicht müssen wir überdies viel
mehr Kraft darauf verwenden, klar zu
machen, dass die Forschungsarbeiten
methodisch nicht bei Null anfangen.
Sie folgen einem seit langem für der-
artige Vorhaben bewährten Vorbild,
nämlich den Restatements des Ameri-
can Law Institute. Es wäre auch kaum
vermittelbar, wenn wir versuchen wür-
den, das Rad neu zu erfinden. An die-
sem Vorbild des US-amerikanischen
Rechts hat sich nicht nur die Lando-
Kommission orientiert. Vielmehr ist
dies internationaler Standard, übrigens
nicht nur der Wissenschaft. So haben
z. B. auch die „Grundregeln der inter-
nationalen Handelsverträge“ des von
vielen Staaten, u. a. Deutschland, ein-
gerichteten UNIDROIT-Instituts in Rom
diese Darstellungsweise gewählt. Nie-
mand aber würde ernstlich behaup-
ten, die Restatements des American
Law Institute oder die UNIDROIT-
Grundregeln seien Gesetzgebungs-
werke. Dass die Kommission mehr-
fach und unmissverständlich betont
hat, sie strebe kein Zivilgesetzbuch an,
brauche ich hier nicht zu wiederholen.
Zur Study Group und zu deren wirklich
beeindruckender Arbeit kann Ihnen
der Vorsitzende, Professor Dr. von Bar,
viel besser Auskunft geben als ich.
Aber schon ein kurzer Blick auf die Ho-
mepage ergibt sehr klar, dass es – wie
der Name „Study“ Group schon sagt –
um einen wissenschaftlichen Beitrag
zur Entwicklung des europäischen Zi-
vilrechts geht, der natürlich State of
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the Art sein wird. Auf dem Bild ist also
wirklich keine Pfeife, sondern etwas
völlig anderes. Nur wenn man es ohne
das Wissen um den internationalen
Methodenstandard derartiger Projek-
te, also gleichsam ohne Brille betrach-
tet, kann man auf Irrtümer verfallen.
Hier liegt eine wichtige Aufgabe, die-
sen Zusammenhang im Werk selbst
und bei den Praktiker-Workshops in
Brüssel klarer zu machen. Deshalb bin
ich für diese Frage besonders dankbar.

Aber suggeriert nicht der Begriff
der Toolbox, der Werkzeugkiste, etwas
anderes als das fertige Produkt, das
mit diesen Werkzeugen hergestellt
werden soll? Viele Praktiker hätten er-
wartet, dass zu bestimmten tatsäch-
lichen Rechtsfragen mehrere Lösun-
gen präsentiert und auf ihre Funktion
analysiert werden.

Das Bild von der Werkzeugkiste fin-
de ich sehr treffend, vielleicht wird das
Ergebnis sogar nicht nur ein Werk-
zeug-, sondern auch ein Baukasten
sein. Der von den Wissenschaftlern
mit Hilfe der Praktiker vorbereitete Vor-
schlag für einen Gemeinsamen Refe-
renzrahmen wird in der Tat zahlreiche
Werkzeuge für ganz verschiedene An-
wendungen enthalten. Wichtige Werk-
zeugarten sind Regeln („black letter
rules“), Erläuterungen mit Anwen-
dungsbeispielen („comments“) und
Bezüge zu den nationalen Rechtsord-
nungen und zum Gemeinschaftsrecht
(„notes“). Außerdem gibt es zahlrei-
che Definitionen und einige Prinzipien
mit Grundlagen. Insbesondere die
Comments und die Notes enthalten
häufig Lösungsalternativen und lassen
erkennen, welche Gesichtspunkte für
und welche gegen eine bestimmte
Möglichkeit sprechen. Welche Werk-
zeuge oder Bausteine man konkret ge-
braucht, hängt von der geplanten An-
wendung ab. Die Kommission will z. B.
alsbald testen, wie nützlich die ersten
Entwürfe für die geplante Überarbei-
tung der Verbraucherrichtlinien sind.

Geht es eigentlich bei den Arbei-
ten zum Gemeinsamen Referenzrah-
men darum, zusammenzutragen, was

bereits einheitlich ist, oder doch da-
rum herauszufinden, wie es einheit-
lich sein sollte? Sollen die Wissen-
schaftler also bereits politische Ent-
scheidungen treffen oder diese zu-
mindest vorbereiten?

Meine Aufgabe als Wissenschaftler
ist primär beschreibend und systema-
tisierend. Anders als viele der beteilig-
ten „Stakeholders“ habe ich kein eige-
nes Interesse an einem bestimmten
politischen Ergebnis. Natürlich gibt es
allenthalben politische Fragen, und
natürlich schwingen bei den Wissen-
schaftlern auch politische Vorstellun-
gen mit. Es wäre naiv, dies nicht zu se-
hen oder gar vermeiden zu wollen.
Doch versteht es sich von selbst, dass
Wissenschaftler als solche gerade
nicht berufen sind, politische Ent-
scheidungen zu treffen. Ihre Frage
leuchtet mir daher ein. Aber ich habe
nun wirklich nicht den Eindruck, dass
die hier beteiligten Mandatsträger, Po-
litiker, Praktiker und Kommissionsbe-
amte sich auch nur ein Stückchen But-
ter vom Brot nehmen ließen. Außer-
dem erlassen die beteiligten Wissen-
schaftler ja nicht einen Gemeinsamen
Referenzrahmen, sie entwickeln ledig-
lich einen Vorschlag. Schon die sehr
intensive Information der Praktiker, Po-
litiker und Kommissionsbeamten so-
wie die laufenden Workshops sichern
eine Transparenz, die für derartige Vor-
haben ganz einzigartig ist. 

Viele Praktiker sagen, dass man
besser zuerst die konkreten Problem-
fälle gesammelt hätte, die sich im
grenzüberschreitenden Verkehr zur
Zeit aufgrund unterschiedlicher Ver-
tragsrechte ergeben, bevor man dann
zu ihrer Lösung die Arbeit an einem
Referenzrahmen begonnen hätte. An-
hand einer solchen Fallsammlung
hätte sich hinterher auch die Taug-
lichkeit und die Akzeptanz des Ergeb-
nisses überprüfen lassen. 

Nun, zu diesem Thema erschallt ja
schon seit Jahren ein vielstimmiges
Konzert, bei dem manche Musiker
allerdings höchst unterschiedliche
Interessen haben, so dass eine Melo-

die nur schwer zu erkennen ist. Dass
es in bestimmten Feldern gravierende
Binnenmarktprobleme gibt, belegt
eindrucksvoll eine Studie von Clifford
Chance. Ein Gemeinsamer Referenz-
rahmen, so wie er nun entsteht, wird
dabei helfen, genauer zu verstehen,
inwieweit Unterschiede der Privat-
rechtsordnungen dazu beitragen.

Wenn die Arbeit der Wissenschaft-
lergruppen einmal in ein ca. 6000-
seitiges Regelungswerk gemündet ist,
wird es dann überhaupt noch möglich
sein, an diesem Werk vorbeizugehen,
sollte man eines Tages beschließen,
ein Europäisches Zivilgesetzbuch zu
entwickeln.

Wie umfangreich das Gesamtwerk
wird, wissen wir noch nicht, doch mit
allen Nachweisen der mitgliedstaat-
lichen Rechtsordnungen könnten es in
der Tat einige Tausend Seiten füllen.
Die „black letter rules“ freilich werden
viel kürzer. Und, um es noch mal zu
sagen, der Gemeinsame Referenzrah-
men ist kein Zivilrechtskodifikations-
projekt. Wenn überhaupt, könnte im
nächsten Jahrzehnt über die Wünsch-
barkeit eines sog. „Optionalen Instru-
ments“, also eines im Wege der
Rechtswahl von den Parteien be-
stimmbaren europäischen Regel-
werks, nachgedacht werden. Ein mög-
licher Gemeinsamer Referenzrahmen,
wenn er denn, so wie sich nun ab-
zeichnet, je erlassen wird, sollte in der
Tat geeignet sein, zu dieser Diskussion
beizutragen. Doch ganz sicher dürfte
sein, dass dann viele weitere Entwür-
fe auf dem Tisch liegen werden. Und
ob es jemals ein „Optionales Instru-
ment“ gibt, ist völlig offen.   

Welche Aufgabe haben Ihrer An-
sicht nach die Praktiker, die im sog.
CFR-Net zusammengefasst sind?

Die Abkürzung „CFR“ steht für
„Common Frame of Reference“, also
den englischen Titel des Projekts.
Schon lange bevor die Kommission
das CFR-Net einrichtete, sah der ur-
sprüngliche Vorschlag der Wissen-
schaftler einen intensiven und regel-
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mäßigen Austausch mit Praktikern vor.
Wir dachten zunächst daran, dass
Richter, Unternehmensjuristen, Anwäl-
te und natürlich nicht zuletzt Notare
mit ihrer Erfahrung dazu beitragen
könnten, dass die Regeln leicht auf-
findbar, verständlich und operabel
sind. Die Kommission hat inzwischen
auch viele Vertreter von Wirtschafts-
und Verbraucherinteressen beteiligt,
so dass sich der Schwerpunkt etwas
verschoben hat. Wohl deshalb heißen
die Beteiligten nun im Kommissions-
jargon „Stakeholder“ und nicht mehr
bloß Praktiker. Aus unserer Sicht hat
diese Verschiebung den Vorteil, dass
nun auch sehr früh deutlich wird, wo
bestimmten Verbänden und Berufs-
gruppen der Schuh drückt.

Wie beurteilen Sie das bisherige
Feedback der Praktiker?

Insgesamt sehr positiv. Wir haben
inzwischen sehr viele nützliche Anre-
gungen erhalten und in die Entwürfe
eingebaut. Lediglich in den ersten Mo-
naten lief alles etwas mühsam an. Rei-
henfolge und Vorbereitung der Work-
shops waren nicht optimal. Meinem
Eindruck nach lag dies vor allem dar-
an, dass die Stakeholders über den
Stand der Vorarbeiten und den Ar-

beitsplan nicht ausreichend informiert
waren. Das wiederum hat seine
Hauptursache wohl darin, dass das
Stakeholder-Netzwerk schon Ende
2004 zu arbeiten begonnen hat, das
Wissenschaftler-Netzwerk aber erst im
Mai 2005 formell eingerichtet worden
ist. Erst seitdem konnten wir darange-
hen, zusammen mit den Kommis-
sionsbeamten und vielen Stakehol-
ders einen besseren Informationsfluss
zu organisieren. Inzwischen ist vielen
Stakeholders wohl auch bewusst ge-
worden, dass sie ungewöhnlich früh
Zugang zu und Einfluss auf laufende
Forschungsarbeiten bekommen ha-
ben. In den letzten Monaten habe ich
sehr viele Gespräche geführt. Es sieht
wirklich so aus, als wenn viele Prakti-
ker nun mehr und mehr ein Gespür
dafür entwickelt haben, welche Chan-
cen in dem Projekt stecken. In einigen
der letzten Workshops vermischten
sich die Rollen von Wissenschaftlern
und Stakeholders weitgehend. Ohne-
hin sind ja unter den beteiligten Wis-
senschaftlern etliche erfahrene Rich-
ter, Schiedsrichter, Anwälte, Gesetzes-
verfasser etc., und unter den Stake-
holders sehr erfahrene Wissenschaft-
ler, die führende Lehrbücher und Ge-
setzeskommentierungen verfasst ha-
ben.

Ist ein einheitliches Zivilrecht vor
dem Hintergrund so unterschiedlicher
Rechtstraditionen wie dem „civil law“
und dem „common law“ überhaupt in
Europa denkbar?

Vielleicht ist schon deutlich gewor-
den, dass ich ein „einheitliches“ Zivil-
recht auf absehbare Zeit überhaupt
nicht für wünschenswert halte. Es ist
kein sinnvolles Ziel, alles mit dem Ra-
senmäher gleich zu machen. Die
unterschiedlichen Rechtstraditionen
Europas bieten einen großartigen Er-
fahrungsschatz, den man nicht leicht-
fertig aufs Spiel setzen darf. Recht ist
nicht nur eine technische Materie bei
der es um schnöden Mammon geht.
Recht ist Kultur, Ausdruck und Ergeb-
nis eines jahrhundertelangen Ringens
um Gerechtigkeit im menschlichen
Zusammenleben. Es geht deshalb
auch und vielleicht gerade darum,
Reichtum und Schönheit der europäi-
schen Rechtsordnungen genauer ken-
nen zu lernen und auf soliderer Basis
einzuschätzen, ob die Unterschiede
oder die Gemeinsamkeiten überwie-
gen. Zugleich ist es Aufgabe der Euro-
päischen Union, dafür zu sorgen, dass
trotz aller Unterschiede ein reibungs-
loses Funktionieren des Binnenmarkts
gewährleistet ist. 

Die Europaparlamentarierin Dia-
na Wallis beklagte auf der Konferenz
in London, dass sie als Vertreterin des
Europäischen Parlaments lediglich
auf einem Podium mit Praktikern saß.
Wie beurteilen Sie vor diesem Hinter-
grund die Einbeziehung des Europäi-
schen Parlaments zu diesem Zeit-
punkt?

Das europäische Parlament ist ein
Motor der Entwicklung. Es hat in sei-
nen Resolutionen die Kommission
mehrfach aufgefordert, derartige For-
schungen, wie sie nun stattfinden, zu
fördern. Daher ist es mehr als ver-
ständlich, dass die Abgeordneten nun
intensiv an dem Diskussionsprozess
zwischen Wissenschaft und Praxis teil-
nehmen möchten. Ich unterstütze das
nach Kräften.
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Der Fokus der Arbeiten am Ge-
meinsamen Referenzrahmen scheint
im aktuellen Fortschrittsbericht der
Kommission nunmehr stärker in Rich-
tung Überarbeitung des schon bisher
geltenden europäischen Verbraucher-
schutzrechts, des sogenannten Ver-
braucher-Acquis, verschoben zu wer-
den. Wie beurteilen Sie dies?

Es war von Anfang an geplant, dass
die Ergebnisse der Wissenschaftler für
die Überarbeitung des Richtlinien-
rechts fruchtbar gemacht werden soll-
ten. Daher ist es auch sinnvoll, dass in
der nächsten Zeit mehr Verbraucher-
themen auf der Tagesordnung der
Workshops stehen. Allerdings geht es
bei dem Gesamtprojekt gerade nicht
nur um Verbraucherrecht, sondern um
ein Hilfsmittel, das zur Kohärenz der
Gesamtrechtsordnung beitragen soll.
Daher wird der Entwurf der Wissen-
schaftler für einen Gemeinsamen Re-
ferenzrahmen weit ausgreifen und das
allgemeine Vertragsrecht, das Recht
vieler besonderer Verträge und man-
che außervertragliche Materien, die für
das Funktionieren des Vertragsrechts
von Bedeutung sind, behandeln. Was
die Kommission davon in einen Ge-
meinsamen Referenzrahmen über-
nimmt, ist natürlich ihre Entscheidung.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie zu-
nächst nur Teilbereiche aufgreift. Uns
geht es aber darum, das notwendige
Baumaterial für einen Gesamtplan be-
reitzustellen. 

Haben Sie aufgrund ihrer bisheri-
gen Arbeiten Beispiele, in welchen Be-
reichen besonderer Handlungsbedarf
besteht und wie das CFR-Net und der
Common Frame of Reference dazu
beitragen können, Verbesserungen
herbeizuführen?

Ja, es gibt viele Beispiele, an de-
nen man zeigen kann, dass der
Binnenmarkt nicht funktioniert. Ich
würde aber höchst ungern gefestigten
Ergebnissen vorgreifen. Ob Hand-
lungsbedarf besteht, ist letztlich eine
politische Entscheidung, die von den
dazu berufenen Organen der EU, allen
voran also der Kommission, zu treffen

ist. Hier stehen ja nun bald neue Vor-
schläge zur Überarbeitung des Ver-
braucherrechts an. Ich bin sicher, dass
auch das CFR-Net dazu viel beitragen
kann.

Welche Rechtsnatur soll denn der
Common Frame of Reference einmal
haben und welche Funktion wird das
Europäische Parlament dabei einneh-
men?

Auch dies ist eine politische Frage,
die diejenigen zu entscheiden haben,
die dazu berufen sind. Ich könnte mir
vorstellen, dass der Gemeinsame Re-
ferenzrahmen z. B. Teil einer neuen
„Interinstitutionellen Vereinbarung
Better Lawmaking“ der drei EU-Ge-
setzgebungsorgane sein könnte. Dies
wäre eine Art Vertrag zwischen Euro-
päischem Parlament, Rat und Kom-
mission. Damit wäre also nicht nur das
Europäische Parlament, sondern auch
der Rat beteiligt.

Wenn Sie noch einmal am Anfang
des Projekts stünden, würden Sie et-
was anders machen?

Es ist gar nicht so einfach zu sagen,
wann denn der Anfang des Projekts
war. Wie eingangs schon erwähnt, geht
alles, was jetzt geschieht, auf die Initi-
ative Professor Ole Landos zurück,
also in die späten 1970er Jahre. Das
CFR-Net hat bislang ganz überwiegend
nur Entwürfe behandelt, die schon
lange vor dem Aktionsplan der Kom-
mission begonnen worden waren.
Wenn wir früher gewusst hätten, dass
die Kommission ein CFR-Net organi-
sieren würde, hätten wir dies von An-
fang an mit eingeplant. Aber so war es
eben nicht und dafür lässt sich nicht
einmal jemandem ein Vorwurf ma-
chen. Nun sind sich zwei Karawanen
begegnet, die ohne viel voneinander
zu wissen mit unterschiedlicher La-
dung und Geschwindigkeit auf dassel-
be Ziel zumarschieren. Natürlich ist es
langfristig ein großer Vorteil, zusam-
men weiter zu ziehen, aber bis das rei-
bungslos klappt, vergeht einige Zeit.
Ich denke, dass wir dabei aber nun auf
einem sehr guten Weg sind.

Ist das Verfahren mit freiwillig ar-
beitenden Praktikern, vergleichsweise
kurzen Fristen und einem geringen
Budget der Kommission vor dem
Hintergrund der faktischen Bedeu-
tung des Ergebnisses angemessen
oder sollte ein so wichtiges Projekt
nicht von mehr Ressourcen begleitet
werden?

Es ist in der Tat bemerkenswert
und ermutigend, wie viel Idealismus
auf allen Seiten in dem Projekt steckt.
Dies gilt schon für die beteiligten Kom-
missionsbeamten, die ihre Karriere an
das Projekt binden. Das gilt ebenso für
die Praktiker, von denen sich viele sehr
eingehend mit den teilweise umfan-
greichen Entwürfen beschäftigt haben.
Und sie können sicher sein dass dies
erst recht bei den beteiligten Wissen-
schaftlern der Fall ist, die selbstver-
ständlich gleichermaßen ohne jegli-
ches Honorar freiwillig viele Nächte
und Wochenenden durcharbeiten, um
in der sehr knappen Zeit brauchbare
Entwürfe vorzulegen oder die Hin-
weise der Praktiker einzuarbeiten. Das
von der Kommission zur Verfügung ge-
stellte Budget ist in der Tat viel zu klein,
um so ein Projekt zu tragen, so dass
wir in großem Umfang andere Res-
sourcen mobilisieren müssen. Bisher
gelingt dies, es ist aber nicht gerade
eine Erleichterung. 

Wie weit wird die Überarbeitung
des Acquis im Jahre 2009 fortge-
schritten sein?

Erste Pläne zeichnen sich ja ab,
aber ich kann Ihnen wirklich nicht sa-
gen, was die Kommission davon auf-
greifen wird und wie die Rechtset-
zungsverfahren verlaufen werden.

Angenommen, in dreißig Jahren
gäbe es ein einheitliches Zivilgesetz-
buch, das auf den heutigen Arbeiten
am Gemeinsamen Referenzrahmen
fußt. Was empfinden Sie bei diesem
Gedanken?

Ich habe vor 20 Jahren studiert
und dabei in keiner BGB-Vorlesung
auch nur andeutungsweise etwas
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vom, übrigens auch damals schon be-
stehenden, Einfluss des Gemein-
schaftsrechts gehört. Wenn ich das mit
dem heutigen Stand vergleiche,
scheint eine schleichende Revolution
stattgefunden zu haben. Wir erleben
einen epochalen Prozess, den Ab-
schied von den rein nationalen
Rechtsordnungen hin zu einem euro-
päisch-mitgliedstaatlichen Mischrecht.
Wenn es in dieser Geschwindigkeit
weitergeht, dann werden wir unsere
Rechtsordnung in 30 Jahren kaum
wieder erkennen. Ich glaube eigentlich
nicht, dass das Ergebnis eine Kodifika-
tion nach klassischem Muster sein
wird, denn das BGB  war ein National-
gesetzbuch, das zu einem multinatio-
nalen und -lingualen Gebilde wie der
EU nicht recht passt. Ich stelle mir eher
eine Rechtsordnung vor, bei der die
nationalen und die europäischen
Rechtsmassen harmonisch miteinan-
der verzahnt sind. Dies lässt sich nur

langfristig erreichen und muss schon
bei der Ausbildung der Juristen anset-
zen. Stellen Sie sich doch einmal vor
wie es wäre, wenn alle Juristen in Eu-
ropa an einem gemeinsamen Rechts-
text ausgebildet würden, der zugleich
das Gemeinschaftsrecht und Be-
sonderheiten der nationalen Rechts-
ordnungen nachweist. Dies wäre dann
wirklich ein Gemeinsamer Referenz-
rahmen aller europäischen Juristen,
vielleicht sogar viel mehr, nämlich ein
Teil einer entstehenden und bitter not-
wendigen europäischen Identität. Ich
bin mir darin mit Professor von Bar völ-
lig einig, dass dies ein vielleicht noch
viel wichtigeres Ziel ist als die sicher
nützliche und von uns mitverfolgte
Verbesserung des Gemeinschafts-
rechts. Es geht um sehr viel beim Ge-
meinsamen Referenzrahmen. 

Herr Professor Schulte-Nölke, vie-
len Dank für dieses Gespräch.

„Common Frame of Reference“ oder
kurz CFR. Dies wurde sofort von allen
als Name akzeptiert. Das Prägnante an
dem Namen ist eben der Begriff der
Referenz, weil dieser sich aus der
Funktion herleitet. 

Fast 200 Praktiker aus allen Mit-
gliedstaaten sind in dem beratenden
CFR-Net zusammengefasst. Welche
Aufgabe hat dieses Netzwerk?

Die Aufgabe der Praktiker ist es, die
Entwürfe der Forscher zu diskutieren
und zu überprüfen. Sind die Prinzi-
pien, Definitionen und Regeln, die die
Forscher vorschlagen, in der Praxis re-
levant, sind sie praxistauglich? Die
Praktiker sollen sicherstellen, dass dies
kein rein akademischer Elfenbein-
turmansatz ist, sondern ein praxisrele-
vanter und praxistauglicher Vorschlag.

Entsprechen die Beiträge der Prak-
tiker bisher dem, was Sie sich vorge-
stellt haben?

Ich bin außerordentlich zufrieden
mit den Beiträgen der Praktiker. Aus
zwei Gründen: Sie erfüllen die Zielset-
zung. Es werden viele praktische Bei-
spiele gebracht und anhand dieser
wird in den Workshops diskutiert, ob
die Vorschläge der Forscher wirklich
relevant und tauglich sind. Der zweite
Punkt betrifft die Diskussionen, die
von sehr hoher Qualität und sehr kon-
struktiv sind. Ich persönlich finde die
Diskussionen nicht nur intellektuell
und juristisch bereichernd, sondern
auch sehr zielführend. Sicherlich kom-
men am Anfang mal die Bemerkun-
gen, z. B. im deutschen Recht sei es
so und im englischen Recht wieder an-
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„Ein einheitliches Zivilgesetzbuch ist so hypothe-
tisch, dass ich mir darüber keine Gedanken mache.“
Interview mit Dr. Dirk Staudenmayer, Europäische Kommission

Herr Dr. Staudenmayer, können
Sie uns in wenigen Worten erklären,
warum die Europäische Kommission
einen Gemeinsamen Referenzrah-
men entwickeln lässt?

Das Ziel ist, den Referenzrahmen
für eine Revision des existierenden
und für eine Erarbeitung des zukünfti-
gen sektoralen Acquis im Bereich des
Verbraucherrechts und gegebenen-
falls auch im Bereich des gesamten
europäischen Vertragsrechts zu ver-
wenden.

Was muss man sich denn konkret
unter einem solchen Referenzrahmen
vorstellen?

Das leitet sich aus dem Ziel ab. Wir
möchten in einem gemeinsamen Re-
ferenzrahmen eine Zusammenstel-
lung von gemeinsamen Prinzipien,
Modelldefinitionen und Modellregeln
für die Bereiche, die relevant sind für

die Revision des Acquis und für den
eventuell vorzulegenden neuen Ac-
quis im Bereich des EU-Vertragsrechts.

Woher kommt der Begriff des ge-
meinsamen Referenzrahmens?

Ursprünglich wurde er erst im Eng-
lischen entworfen. Wir diskutieren in
unserer dienstellenübergreifenden
Gruppe auf Englisch und da tauchte
der Begriff auf. Ich kann mich nicht
mehr erinnern, welcher Kollege diese
Idee hatte. Im Englischen heißt es

Dr. Dirk Staudenmayer ist Abteilungsleiter in
der Generaldirektion Gesundheit und Verbrau-
cherschutz. Er ist verantwortlich für die Arbeiten
am Gemeinsamen Referenzrahmen und mode-
riert die meisten der Praktikerworkshops.
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ders. Aber diese Stufe wird doch
schnell überschritten. Es wird hinter-
fragt, warum denn im jeweiligen Recht
eine betreffende Regelung gefunden
wurde und man kommt dann zügig
nicht nur zu den Wertungen dahinter,
sondern auch zu konstruktiven Vor-
schlägen, wie für ein bestimmtes Pro-
blem eine Lösung gefunden werden
sollte. Genau das hatten wir uns er-
hofft.

Geht es eigentlich darum, in Form
einer Art Bestandsaufnahme heraus-
zufinden, was bereits gemeinsam ist,
oder geht es darum aufzuschreiben,
wie es sein sollte?

Es ist beides. Wenn Sie sich die
Struktur der Beiträge der Forscher an-
sehen, die sogenannten Black Letter
Rules, die Comments und die Notes,
dann werden Sie feststellen, dass vor
allem die Notes ausgesprochen nütz-
lich sind für uns. Sie legen dar, welche
Regelungen in den jeweiligen Mit-
gliedstaaten bestehen. Das ist für uns
ausgesprochen hilfreich. Denn bei der
Vorbereitung einer Richtlinie wird
meistens eine rechtsvergleichende
Studie erstellt oder die Kommission
macht die rechtsvergleichende Arbeit,
um festzustellen, welches bestimmte
Problem die Mitgliedstaaten in wel-
cher Weise schon geregelt haben. 

Auch das „Wie es sein sollte“ ist
eine Funktion des Referenzrahmens.
Die Forscher sollen uns mitteilen, wel-
che möglichen Lösungen die besten
sind, falls es keine gemeinsamen Nen-
ner gibt. Darüber muss man dann mit
den Praktikern im CFR-Net und in den
Workshops diskutieren.

Wie kann man sicherstellen, dass
so ein gemeinsamer Referenzrah-
men, wenn er denn fertig ist, auch ak-
tuell bleibt und tatsächlich das gel-
tende Recht der Mitgliedstaaten
wiedergibt?

Wir haben bereits im Aktionsplan
erwähnt, dass wir einen Mechanismus
finden müssen, wie wir den gemein-
samen Referenzrahmen, wenn er

denn einmal verabschiedet ist, auf
dem neusten Stand halten können.
Das werden wir auch tun. Nur haben
wir diesen Mechanismus noch nicht
entwickelt. Wir werden ihn aber entwi-
ckeln, bevor der gemeinsame Refe-
renzrahmen verabschiedet wird. 

Welche Rechtsnatur wird der ge-
meinsame Referenzrahmen haben?

Das weiß ich noch nicht. Sie wis-
sen, dass die Kommission im Aktions-
plan und in der Mitteilung von 2004
von einem unverbindlichen Instru-
ment ausgegangen ist. Mittlerweile ist
die Diskussion weitergegangen. Mein
Kommissar [Markos Kyprianou, Kom-
missar für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz, Anm. d. Red.] hat bei der
September-Konferenz in London er-
wähnt, dass er eine bindende Über-
einkunft zwischen den politischen In-
stitutionen, also Rat, Parlament und
der Kommission, anstrebt. Das befin-
det sich momentan in der Diskussion.
Er hat dies auch im Rechtsausschuss
des Parlaments erwähnt. Möglicher-
weise wird es auch im Rat erwähnt
werden. Wir müssen abwarten, wie
sich die politische Diskussion gestal-
tet.

Das Forschungskonsortium, wel-
ches hauptsächlich mit der Erarbei-
tung des CFR befasst ist, nennt sich
„Study Group on a European Civil
Code“. Was man in den Workshops
vorgelegt bekommt, sieht aus wie ein
Gesetzeswerk. Sie erwähnten schon
die Black Letter Rules. Das erinnerte
uns an das Bild Magrittes von der Pfei-
fe mit der Unterschrift „Das ist keine
Pfeife“. Denn selbst wenn hier nie-
mand an einem Zivilgesetzbuch ar-
beiten will, wird das Ergebnis doch
das Muster eines solchen sein. Ist die-
ses Bild völlig schief oder wird nicht in
Wirklichkeit an einem Europäischen
Zivilgesetzbuch gearbeitet?

Von der Seite der Kommission wird
ganz klar nicht an einem Europäischen
Zivilgesetzbuch gearbeitet.

Und aus Sicht der Forscher?

Ich will gar nicht ausschließen,
dass einige der Forscher ein Europäi-
sches Zivilgesetzbuch anstreben. Es
kann auch sein, dass sie bei der Grün-
dung der Arbeitsgruppen ein solches
anstrebten. Es ist aber jedenfalls nicht
die Zielsetzung der Kommission.

Wird man denn überhaupt an die-
sem Vorschlag vorbeikommen, wenn
man zu einem späteren Zeitpunkt ein
Europäisches Zivilgesetzbuch an-
strebt?

Ich gehe nicht davon aus, dass
man zu einem späteren Zeitpunkt ein
Europäisches Zivilgesetzbuch möchte. 

Aus Praktikersicht ist das, was wir
uns unter einer „Toolbox“ vorgestellt
haben, etwas anderes als das, was
die Wissenschaftler uns vorlegen. Wir
hatten eher daran gedacht, dass uns
zu bestimmten Rechtsfragen mehrere
denkbare Lösungen präsentiert und
mit ihren Vor- und Nachteilen neben-
einander gestellt werden. Dazu For-
mulierungen, wie diese Lösungen um-
gesetzt werden können, so dass dann
der Gesetzgeber sich das im konkre-
ten Fall geeignete heraussuchen
kann. 

Sie müssen den Begriff der „Tool-
box“ aus der Sicht der Institutionen se-
hen, die den gemeinsamen Referenz-
rahmen verwenden werden. Das sind
zunächst die Kommission und später
dann Rat und Parlament. Und für die-
se Institutionen soll es sich hier um
eine „Toolbox“ handeln. Beispiels-
weise aus der Sicht eines Beamten der
Kommission, der eine Richtlinie ent-
werfen muss. Er entdeckt ein Problem,
hat umfangreiche Konsultationen mit
beteiligten Kreisen durchgeführt, hat
eine Gesetzesfolgenabschätzung ge-
macht und steht schließlich vor der
konkreten Aufgabe, etwas aufs Papier
zu bringen, eine konkrete Regelung. Er
hat natürlich nationale Gesetze als
Vorbilder und er wird in Zukunft die
Notes haben.  Ein Vorteil, den ich Ih-
nen schon geschildert habe. 

Der Beamte hat aber dann auch in
Zukunft diese Modellregeln und Defi-
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nitionen, die in dem gemeinsamen
Referenzrahmen enthalten sein wer-
den. Und hier ist dieser fiktive Kollege
in der Lage, die Definitionen und die
Regeln aus dem Referenzrahmen zu
entnehmen und sie in seinen Entwurf
zu integrieren. Das wäre der Idealfall.
In der Realität wird es notwendig sein,
die Definitionen möglicherweise an-
zupassen, weil es sektorspezifische
Besonderheiten gibt. Daher der Begriff
der „Toolbox“. Eine Werkzeugkiste für
die Institutionen, die Vorschläge und
Änderungsanträge vorlegen, die sich
dann der Definitionen und Regeln be-
dienen können.

Wenn es vor allem um die Über-
arbeitung des Acquis Communautaire
geht, ist dann das, was die Wissen-
schaftler vorlegen, nicht viel zu groß
für diesen Zweck? Bauen wir hier ei-
nen Airbus 380, obwohl wir nur eine
Cessna benötigen?

Wir sind bereits im ersten Fort-
schrittsbericht sowie bei der Konfe-
renz in London zu der Schlussfolge-
rung gekommen, dass es notwendig
ist, die Arbeiten im Rahmen des Refe-
renzrahmens stärker zu fokussieren
auf die Revision des existierenden Ac-

quis, hier insbesondere des Verbrau-
cher-Acquis sowie auf die Möglichkei-
ten des zukünftigen sektoralen Acquis,
die ich jetzt noch nicht kenne. Insofern
wird sicherlich nicht alles, was die For-
scher vorlegen, Eingang finden in den
gemeinsamen Referenzrahmen. Was
Eingang finden wird, kann ich jetzt
noch nicht sagen. Es wird weniger
sein, aber wie viel, weiß ich noch nicht.
Diese Frage wird in den folgenden Jah-
ren diskutiert. Wir haben nächste Wo-
che unseren ersten Strukturworkshop
und das wird ein Beginn dieser Dis-
kussion sein. Diese Diskussion wird
über die nächsten Jahre fortgeführt
werden. Dies sicherlich auch auf poli-
tischer Ebene, spätestens sobald ein
Gesamtentwurf vorliegt und wir die
erste Konsultation zu Beginn 2008
führen. Ich gehe persönlich davon aus,
dass zum Ende der Konsultation ab-
sehbar ist, welche Teile in den ge-
meinsamen Referenzrahmen über-
nommen werden und welche nicht. 

Die Abgeordnete Diana Wallis hat
auf der Konferenz in London beklagt,
dass sie als Vertreterin des Europäi-
schen Parlaments auf einem Podium
mit Praktikern saß. Wie beurteilen Sie
vor diesem Hintergrund die Einbezie-

hung des Europäischen Parlaments
bisher?

Dies wurde am 23. November
2005 im Binnenmarktausschuss des
Parlaments diskutiert. Und ich kann
nur wiederholen, was ich dort als Ver-
treter der Kommission gesagt habe.
Momentan werden Berichtsentwürfe
im Rechtsausschuss und im Binnen-
marktausschuss diskutiert. Dabei wer-
den verschiedene Vorschläge ge-
macht, wie das Parlament enger ein-
gebunden werden sollte, was die
Kommission begrüßt. Eine endgültige
Position kann die Kommission jetzt
noch nicht vornehmen. Insgesamt
müssen natürlich die institutionellen
Regeln des Vertrages berücksichtigt
und das Vorschlagsrecht der Kommis-
sion muss gewahrt werden. Die Kom-
mission sieht bereits jetzt eine regel-
mäßige Information des Parlaments in
Form des jährlichen Fortschrittsberich-
tes vor. Der erste Bericht ist im Sep-
tember 2005 vorgelegt worden.
Außerdem wird eine erste informelle
Konsultation 2008 stattfinden mit
dem gesamten CFR-Net, dem Parla-
ment und den Mitgliedstaaten. Darauf
folgt ein Weißbuch, also eine formelle
Konsultation. Es gibt sehr gute Kon-
takte auf der Arbeitsebene zwischen
der Kommission und den Sekretaria-
ten der beiden relevanten Ausschüsse
Recht und Binnenmarkt. Inwieweit ein
mehr formelles Forum für Diskussio-
nen innerhalb des Parlaments ge-
schaffen werden soll, ist eine Ent-
scheidung des Parlaments. Die Kom-
mission wird selbstverständlich bereit
sein, dieses Forum über die Fortschrit-
te der Arbeit zu informieren. 

Kommen wir zu den konkreten Ar-
beiten der Praktiker im CFR-Net. Die-
se haben Gelegenheit, vor und nach
den Workshops Stellungnahmen ab-
zugeben. Wie wird mit der Fülle der
Anmerkungen umgegangen? Wie
werden diese strukturiert? Wie stellen
Sie sicher, dass eine Berücksichtigung
auf Seiten der Forscher stattfindet? 

Wir sind dankbar für die Fülle der
mündlichen und schriftlichen Anmer-
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„Ich denke, es ist
machbar.“ – Dirk
Staudenmayer,
Europäische
Kommission
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kungen seitens der Praktiker. Alle An-
merkungen werden in dem Schluss-
bericht der Kommission berücksich-
tigt, der nach dem Workshop zu-
sammengestellt wird. Dieser Schluss-
bericht umfasst nach bisheriger Erfah-
rung ca. 20 Seiten. Er wird dann auf
der Website zugänglich gemacht. Die
Forscher haben sechs Monate Zeit,
diesen Bericht bei der Erstellung eines
geänderten Entwurfs zu berücksichti-
gen. Da die Forscher natürlich im Rah-
men des 6. Forschungsrahmenpro-
gramms ihre Arbeiten in Forschungs-
freiheit durchführen, sind sie nicht ge-
zwungen, diese Änderungen zu über-
nehmen. Aber wir haben mit ihnen
innerhalb des Vertrages vereinbart,
dass sie begründen müssen, wenn
und warum sie Änderungen nicht
übernehmen. Sobald wir ab Januar
2006 erste geänderte Entwürfe ha-
ben, werden wir diese unsererseits
überprüfen. Wir werden sie auch so-
fort auf die Website stellen, damit alle
im CFR-Net diese Entwürfe überprü-
fen können. Das weitere Vorgehen
hängt von der Tatsache ab, ob alle Bei-
träge übernommen wurden. Ist dies
der Fall, dann ist das prima. Ist es nicht
geschehen, dann muss über das wei-
tere Verfahren diskutiert werden. Wir
haben im ersten Fortschrittsbericht an-
gemerkt, dass die Möglichkeit besteht,
weitere Workshops zu organisieren
oder sog. Drafting Groups, also kleine-
re Formulierungsausschüsse aus Prak-
tikern im CFR-Net, die dann Alternativ-
entwürfe zu denen der Forscher er-
stellen könnten. Aber wir müssen dies-
bezüglich weitere Erfahrungen sam-
meln.

Die Forscher haben jahrelang an
ihren Entwürfen gearbeitet. Ist es rea-
listisch, grundlegende Änderungen
von diesen zu erwarten?

Das weiß ich nicht. Das müssen wir
abwarten.

Viele Praktiker hätten es lieber ge-
sehen, wenn man konkrete Problem-
fälle gesammelt hätte, diese diskutiert
und dann einer gemeinsam akzep-
tierten Lösung zugeführt hätte.

Das ist eine mögliche Vorgehens-
weise. Es gibt innerhalb des For-
schungsnetzwerks auch eine Gruppe,
die einen ähnlichen Zweck hat, die be-
stimmte Fälle untersucht und sie dann
auf die tauglichen Antworten abklopft.
Wir wollen auch herausfinden, welche
Umsetzungs-, Anwendungs- oder an-
dere Probleme sich bei dem bisheri-
gen Verbraucherrecht ergeben haben.
Diese Ergebnisse werden erst 2006
vorliegen. Wir werden diese Ergeb-
nisse in den Prozess des CFR-Nets ein-
führen, um sicherzustellen, dass die
Probleme, die dort gefunden wurden,
auch im CFR eine entsprechende Lö-
sung finden. 

Ist das Verfahren mit freiwillig ar-
beitenden Praktikern, relativ kurzen
Fristen und einem geringen Budget
der Kommission vor dem Hintergrund
der faktischen Bedeutung des Ergeb-
nisses angemessen oder sollte ein so
wichtiges Projekt nicht von mehr Res-
sourcen begleitet werden?

Wir sind sehr dankbar für die frei-
willige Beteiligung der Praktiker. Sie
bekommen die Kosten erstattet, je-
doch kein Honorar. Ob die Fristen zu
kurz sind, kann man so oder so sehen.
Nach dem Aktionsplan hat das Parla-
ment noch kürzere Fristen in seiner
Resolution gefordert. Die Wissen-
schaftler und Praktiker hätten gern län-
gere Fristen. Die jetzigen Fristen sind
im Wesentlichen eine politische Ent-
scheidung. Als Beamter muss ich die-
se politische Entscheidung versuchen
umzusetzen. Ich denke, es ist mach-
bar. Das Budget ist allgemein gesehen
keinesfalls gering. Wir bezahlen aus
diesem Budget auch die Forschungs-
arbeiten. Der betreffende Betrag ist
recht beträchtlich. Außerdem zahlen
wir auch die Reise- und Aufenthalts-
kosten der Praktiker und auf das gan-
ze Jahr gesehen ergibt das einen
durchaus hohen Betrag. Im Moment
sind wir mit den Ressourcen ausge-
stattet, die es ermöglichen, diese Ar-
beit fortzuführen.

Angenommen, in 30 Jahren gäbe
es ein einheitliches Zivilgesetzbuch,

das auf den heutigen Arbeiten am
CFR fußt. Was empfinden Sie bei die-
ser Vorstellung?

Gar nichts. Das ist so hypothetisch,
dass ich mir darüber keine Gedanken
mache.
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Die Republik Serbien, eine Teilre-
publik der Staatenunion Serbien und
Montenegro, beabsichtigt seit einiger
Zeit die Einführung eines Notariats la-
teinischer Prägung und würde damit
seinen Nachbarstaaten nachfolgen,
die bereits über entsprechende Notar-
gesetze verfügen (vgl. etwa zur Teilre-
publik Montenegro in diesem notar
auf S. 171, das Notargesetz der Föde-
ration Bosnien und Herzegowina ist
seit August 2002 verabschiedet; ak-
tuell werden die Notarprüfungen für
die ersten Notarbestellungen durch-
geführt). Entwürfe eines Notargeset-
zes liegen in Serbien vor. Die DNotV
GmbH hatte bereits im Jahr 2002 ein
Gutachten zu einem dieser Entwürfe
erstellt. 

Da der serbische Gesetzgeber bei
der Einführung des Notariats bereits
auf die Erfahrungen in den neuen
deutschen Bundesländern und in an-
deren östlichen Reformstaaten zu-
rückgreifen kann, sollen dort etwa auf-
getretene Probleme nach Möglichkeit

vermieden werden. Zu diesem Zweck
suchte die serbische Regierung das
Gespräch und den Erfahrungsaus-
tausch mit Experten, die bei der Ein-
führung des Notariats in östlichen Re-
formstaaten und bei der Einführung
des Notariats in den neuen Bundes-
ländern mitgewirkt haben. 

Im Auftrag der Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ),
Büro Belgrad, organisierte die DNotV
GmbH, die Tochtergesellschaft des
Deutschen Notarvereins, vom 10. bis
zum 12. Oktober in Berlin und Leipzig
entsprechende Expertengespräche zur
Einführung des Notariats in Serbien.
Wie von serbischer Seite gewünscht
stand bei den Gesprächen der Erfah-
rungsaustausch im Vordergrund. Auf
einleitende allgemeine Vorträge der
Experten wurde weitgehend verzich-
tet.

Von serbischer Seite nahmen an
den Gesprächen der stellvertretende
Justizminister Branislav Bjelica sowie

der für die Gesetzgebung zuständige
Ministerialbeamte Jovan Cosic teil. Die
serbische Delegation wurde begleitet
von Dr. Thomas Meyer und Milos Bal-
tic von der GTZ. Milos Baltic fungierte
bei den Gesprächen zugleich als Dol-
metscher.

Zunächst fanden in den Ge-
schäftsräumen des Deutschen Notar-
vereins in Berlin Gespräche über die
praktischen Erfahrungen und Proble-
me bei der Einführung des Notariats
lateinischer Prägung in den östlichen
EU-Staaten statt. Als Experten standen
Dr. Helmut Fessler, Notar in Krefeld
und Ehrenpräsident der Internationa-
len Union des lateinischen Notariats,
sowie Dr. Thomas Schwerin, Notar in
Wuppertal und ehemaliger Geschäfts-
führer des Deutschen Notarvereins,
zur Verfügung. An den Gesprächen
nahmen neben der serbischen Dele-
gation und den Vertretern der GTZ
weiter die aktuellen Geschäftsführer
des Deutschen Notarvereins Christian
Steer und Andreas Schmitz-Vornmoor
teil.

Nach einer Einführungsrunde und
einleitenden Statements der Teilneh-
mer konzentrierte sich das Gespräch
zunächst auf die Frage der notwendi-
gen (ausschließlichen) materiellrecht-
lichen Beurkundungszuständigkeiten
der Notare. Dr. Fessler erläuterte, dass
die konkrete Ausgestaltung des Notar-
gesetzes und alle damit zusammen-
hängenden Fragen (von der Bestel-
lung der Notare bis zum Zuschnitt der
Amtsbezirke etc.) von den tatsäch-
lichen Kompetenzen der Notare ab-
hängen sollten. Bjelica stellte dar, dass
es der serbischen Regierung darum
gehe, mit der Einführung des Notariats
das Vertrauen der rechtsuchenden Be-
völkerung zu gewinnen. Die Einfüh-
rung des Notariats solle vor allem für
Rechtssicherheit sorgen; daher seien
den Notaren möglichst viele Kompe-
tenzen zu übertragen. Das Notarge-
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setz solle eine Synthese aus französi-
schen und deutschen Elementen dar-
stellen.

Weiter wurde intensiv über die Zu-
sammenarbeit zwischen öffentlichen
Registern und Notaren gesprochen.
Notare könnten hier eine Filterfunk-
tion für die Register übernehmen. Da
sich in Serbien das Registerwesen erst
im Aufbau befindet, wäre weiter zu
überlegen, ob und wie die Notare
beim Aufbau funktionierender Regis-
ter mitwirken könnten. In diesem Zu-
sammenhang erläuterte Bjelica kurz
die bestehenden Register in Serbien
und erkundigte sich nach der Haftung
des Notars bei fehlerhaften Register-
daten. Anschließend informierte sich
Bjelica über das deutsche Kammer-
system, die Zuständigkeiten bei der
Bestellung von Notaren, die Kriterien
bei der Auswahl von Notaren, die
Überwachung der Notare und die Ver-
gütung der Notare.

Am nächsten Tag wurden die Ex-
pertengespräche in den Räumen der
Ländernotarkasse in Leipzig fortge-
setzt. An den Gesprächen nahmen
Gunter A. Schenckel, Präsident der
Ländernotarkasse und Notar in Leip-
zig, Notarassessor Dr. Stefan Hüttin-
ger, Geschäftsführer der Ländernotar-
kasse, Hans-Jörg Jarke, Notar aus
Leipzig, Dr. Kai Woellert, Notar aus
Wismar und Vorstandsmitglied des
Deutschen Notarvereins, Andreas
Schmitz-Vornmoor, Notarassessor und
Geschäftsführer des Deutschen Notar-
vereins, sowie die serbische Delega-
tion nebst den Vertretern der GTZ teil.
Vormittags wurde insbesondere das
Notarkassensystem erörtert. Nach ei-
ner Einführung durch Schenckel ent-
wickelte sich ein Gespräch zu den Auf-
gaben und Funktionen der Notarkasse.
Auf besonderes Interesse stießen bei
der serbischen Delegation Haftungs-
und Versicherungsfragen (Haftpflicht-
versicherung der Notare) und die Sys-
teme des sozialen Ausgleichs zwi-
schen den Notaren (Einkommenser-
gänzung und Ausbildung der Notaras-
sessoren). 

Am Nachmittag standen die prakti-
schen Erfahrungen und Probleme bei
der Einführung des Notariats in den
neuen Bundesländern im Vordergrund
der Gespräche, an denen bis auf den
Präsidenten der Ländernotarkasse die-
selben Personen teilnahmen wie am
Vormittag. Die serbische Delegation
interessierte sich dafür, ob es bei der
Einführung Probleme mit den öffent-
lichen Registern gegeben habe. Jarke
und Dr. Woellert erläuterten in diesem
Zusammenhang das Sachenrechtsbe-
reinigungsgesetz und die Funktion der
Notare bei der Klärung offener Eigen-
tumsfragen. Im Gegensatz zu Serbien
habe es aber in der ehemaligen DDR
immer ein Grundbuch gegeben. Bei
der Erstbestellung von Notaren in der
ehemaligen DDR hätte man vor allem
auf die ehemaligen Staatsnotare zu-
rückgreifen können. 

Schließlich wurde die serbische
Delegation im Bundesministerium der
Justiz von Herrn Ministerialdirektor
Netzer, in Vertretung für den kurzfris-
tig verhinderten Staatssekretär Profes-
sor Dr. Geiger, empfangen. Auch Herr
Dittmann, ehemals im Bundesjustiz-
ministerium für das Notarrecht zu-
ständig und aktuell im Rahmen von
Rechtsberatungsprojekten häufiger
vor Ort in Belgrad, begrüßte die serbi-
sche Delegation. Herr Richter am OLG
Oliver Sabel stand für Fragen der ser-
bischen Delegation zur Verfügung. An
dem Fachgespräch nahm neben den
Vertretern des serbischen Justizminis-
teriums und der GTZ auch noch
Schmitz-Vornmoor für die DNotV
GmbH teil. 

Sabel erläuterte einführend die
Zuständigkeiten des BMJ für das No-
tarrecht. Die serbische Delegation
interessierte sich anschließend vor al-
lem für die Regelung des Berufszu-
ganges. Sabel legte die je nach Nota-
riatsverfassung unterschiedlichen Zu-
gangsregelungen dar. Dabei stellte
sich heraus, dass die aktuellen Über-
legungen zur Einführung eines Notar-
examens für Notariatsanwärter im Be-
reich des Anwaltsnotariats auch für
Serbien interessant sein könnten. Da

in Serbien bei der Erstbestellung von
Notaren nicht auf ehemalige staatliche
Notare zurückgegriffen werden kann,
wird dort aktuell ebenfalls über eine
eigene Notarprüfung nachgedacht. Zu-
letzt wurde noch über die Notarauf-
sicht diskutiert. Die serbische Delega-
tion wollte wissen, welche Verfehlun-
gen bei Notaren dominieren würden
und wie diese Verfehlungen diszipli-
narisch oder strafrechtlich geahndet
werden. Herr Sabel erläuterte das Auf-
sichtssystem, welches jedoch vor al-
lem Sache der Länder sei. Daher lägen
dem Bundesjustizministerium keine
konkreten Zahlen vor. 

Bei gemeinsamen Mittagessen,
teilweise auf Einladung des Deutschen
Notarvereins und der Ländernotarkas-
se, wurde der Erfahrungsaustausch in
ungezwungener Atmosphäre fortge-
setzt. Abgerundet wurde das Pro-
gramm durch eine Stadtrundfahrt in
Berlin.

Schon während der Expertenge-
spräche äußerte die serbische Dele-
gation den Wunsch, dass aus Sicht
deutscher Experten auch schriftlich
Empfehlungen zur Einführung des No-
tariats in Serbien ausgesprochen wer-
den. Diesem Wunsch ist die DNotV
GmbH mittlerweile nachgekommen
und hat ein umfangreiches Gutachten
erstellt und dem serbischen Justizmi-
nisterium zur Verfügung gestellt (vgl.
dazu in diesem Heft S. 171). ASV
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Beratungsmandate der DNotV GmbH
Im Anschluss an die Expertenge-

spräche zur Einführung des Notariats
in der Republik Serbien (vgl. den Be-
richt in diesem Heft auf S. 169) ist die
DNotV GmbH von der Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ)
auf Wunsch des serbischen Justizmi-
nisteriums beauftragt worden, Emp-
fehlungen zur Einführung des No-
tariats auszusprechen. Anfang De-
zember 2005 hat die DNotV GmbH
der GTZ ein 70-seitiges Gutachten
übergeben, das nunmehr übersetzt
und an das serbische Justizministe-
rium weitergeleitet werden soll. 

In dem Gutachten werden der ser-
bischen Regierung konkrete Vorschlä-
ge für mögliche notarielle Zuständig-
keiten gemacht. Wir haben darauf hin-
gewiesen, dass dem Notar ausrei-
chende Zuständigkeiten, insbesonde-
re im Immobilien und Handels- und
Gesellschaftsrecht, übertragen wer-
den müssen, um die ortsnahe Versor-
gung der Bevölkerung mit Notaren zu
gewährleisten. Besonders beleuchtet
das Gutachten die Rolle der Notare als
Teil der freiwilligen bzw. vorsorgenden
Gerichtsbarkeit. Wir haben dargestellt,
dass die Beurkundung durch Notare
die Justiz entlastet, zu Rechtssicher-
heit führt und dem Verbraucherschutz
dient. Betont haben wir außerdem die
Rolle des Notars als „Übersetzer“: Der
Notar als unabhängiger, neutraler und
hochqualifizierter Experte für Vertrags-
gestaltung „übersetzt“ in komplexen
Rechtsangelegenheiten den laienhaft
geäußerten Willen des Bürgers in eine
juristisch einwandfreie Sprache. 

Von serbischer Seite war auch der
Wunsch an die DNotV GmbH heran-
getragen worden, das Zusammenspiel
von öffentlichen Registern einerseits
und Notaren andererseits zu erläutern.
Nach Ausführungen zur volkswirt-
schaftlichen Bedeutung funktionieren-
der öffentlicher Register wurde die
„Filterfunktion“ des Notars und die da-
mit verbundene Entlastung der Regis-
ter dargestellt, um schließlich konkre-
te Vorschläge für notarielle Zuständig-

keitsnormen in den vorliegenden ser-
bischen Gesetzentwürfen zu entwi-
ckeln. 

Darüber hinaus wurden Empfeh-
lungen zur örtlichen Zuständigkeit der
Notare, dem Aufsichts- und Diszipli-
narwesen und der Bedarfsfeststellung
für Notarstellen ausgesprochen. Be-
sonders intensiv erörtert wurde
schließlich das mögliche Verfahren zur
Erstbestellung von Notaren. Das Gut-
achten schlägt hier vor, Bewerber al-
lein nach deren fachlicher Qualifika-
tion zu bestellen, wobei die fachliche
Qualifikation in einer eigenen, trans-
parent und nachvollziehbar gestalte-
ten Notarprüfung nachgewiesen wer-
den müsste. Es wird abzuwarten sein,
inwieweit die Empfehlungen bei der
Überarbeitung des serbischen Notar-
gesetzes, die für Anfang kommenden
Jahres vorgesehen ist, Berücksichti-
gung finden. 

Vom 09. bis zum 11. Dezember
2005 hat die DNotV GmbH, wiederum
im Auftrag der GTZ, Notarkurse an
der juristischen Fakultät der
staatlichen Universität Belgrad
durchgeführt. Nachdem bereits im Mai
diesen Jahres die Faculty of Business
Law ein Graduiertenstudium im No-
tarrecht durchgeführt hatte (notar
2005, 107), interessierte sich nun
auch die staatliche Universität für das
Notarrecht. Die ehemaligen und ak-
tuellen Geschäftsführer des Deut-
schen Notarvereins, nämlich Till Franz-
mann, Dr. Thomas Schwerin, Andreas
Schmitz-Vornmoor und Christian Steer,
erläuterten serbischen Juristen in si-
multan übersetzten Unterrichts-
einheiten das System des Notariats
lateinischer Prägung. Anhand von all-
gemeinen Vorträgen und konkreten
Fallbesprechungen wurden Themen
wie Beurkundungsrecht, Büroorgani-
sation, notarielle Berufsorganisationen
oder Notariat und Europa erörtert. Ge-
rade im Hinblick auf die anstehende
Einführung des Notariats in Serbien
stießen die Notarkurse auf reges Inte-
resse der Studenten. Die Ergebnisse

des vorgenannten Gutachtens zur Ein-
führung des Notariats in Serbien konn-
ten mit in die Veranstaltungen einge-
bracht werden. Dr. Thomas Schwerin
führte zudem in einer allgemein zu-
gänglichen Vorlesung in das System
des deutschen Notariats ein. 

Am 14. Dezember 2005, d. h. nach
Redaktionsschluss dieser Ausgabe des
notars, ist der Besuch einer von der
Deutschen Stiftung für Internationale
Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) be-
treuten ungefähr 15-köpfigen Dele-
gation aus Moldawien in der Ge-
schäftsstelle des Deutschen No-
tarvereins in Berlin vorgesehen. Die
moldawische Delegation möchte sich
über das deutsche Notariat informie-
ren. Zu den Fachgesprächen werden
auch Vorstandsmitglieder des Deut-
schen Notarvereins zur Verfügung ste-
hen. Die moldawische Delegation wird
zudem die Amtsräume von Notar Pe-
ter Arntz in Potsdam besichtigen, um
einen Einblick in die notarielle Praxis
zu erhalten. Weiter geplant sind Ge-
sprächstermine im Bundesjustizminis-
terium, bei der Bundesnotarkammer
sowie Besuche bei einem Landgericht
und einem Grundbuchamt.

Mit Montenegro, einer Teilrepu-
blik der Staatenunion Serbien und
Montenegro, hat nun ein weiteres
osteuropäisches Reformland ein
Notariat lateinischer Prägung ein-
geführt. Im November 2005 verab-
schiedete das Parlament der Republik
Montenegro das entsprechende No-
targesetz. Die DNotV GmbH hatte im
Mai dieses Jahres Gelegenheit, zu ei-
nem Entwurf des Notargesetzes Stel-
lung zu nehmen. Der endgültige Ge-
setzestext liegt in deutscher oder eng-
lischer Sprache noch nicht vor. Aus
Sicht der deutschen Notare ist die Ver-
breitung des lateinischen Notariats in
den osteuropäischen Reformländern,
die nunmehr fast alle über ein lateini-
sches Notariat verfügen, sehr zu be-
grüßen, da diese Entwicklung die Stel-
lung des Notariats auf europäischer
Ebene verstärkt. ASV
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Am 6. September 2005 empfing
die Notarkammer Pfalz eine Delega-
tion 20 chinesischer Notare aus zehn
verschiedenen Provinzen der Volksre-
publik China, darunter der Inneren
Mongolei. Der Empfang war Bestand-
teil einer Europareise, in deren Rah-
men sich die chinesischen Notare
auch über das Notariatssystem in der
Bundesrepublik Deutschland infor-
mieren wollten. Unmittelbar vor dem
Besuch in der Pfalz hatten sich die No-
tare bereits „auf der anderen Rhein-
seite“ über das Badische Notariat und
die hier nun in jüngerer Zeit vorange-
triebenen Reformbestrebungen er-
kundigt.

In Absprache mit den Organisato-
ren des Besuchs hielt der Geschäfts-
führer der Notarkammer Pfalz, Dr.
Markus A. Stuppi LL.M., einen einfüh-
renden Vortrag, in dem er das Notari-
atssystem in Deutschland und insbe-
sondere das hauptberufliche Notariat
darstellte. Sodann erörterte er die
Rechtsgebiete, auf denen der Notar in
Deutschland typischerweise tätig ist
und die deutschen und europäischen
Notarorganisationen, darunter die
Bundesnotarkammer, die Notarkam-

mern in den Ländern und den Deut-
schen Notarverein. Als weitere wichti-
ge Organisation des Notariats baye-
risch-pfälzischer Prägung erläuterte Dr.
Stuppi die Stellung und Aufgaben der
Notarkasse in München.

In der anschließenden Diskussion
zeigten die chinesischen Notare be-
sonderes Interesse an Aufbau und
Funktion der genannten Notarorgani-
sationen. Fragen bezogen sich zum ei-
nen auf die Möglichkeiten der Notar-
kammer im Hinblick auf Aufsicht und
Disziplinarmaßnahmen über die ihr
angeschlossenen Notare. Zum ande-
ren wurden die Beiträge der Notare zur
Finanzierung der Kammer (bzw. in der
Pfalz der Notarkasse) und die Versor-
gung der Notare durch diese im Alter
angesprochen. Aber auch das Verhält-
nis der Bundesnotarkammer zu den
Kammern der Länder und die Funktio-
nen von Bundesnotarkammer und
Deutschem Notarverein im Rahmen
der Vertretung der Interessen der No-
tare in Deutschland und Europa wur-
den näher beleuchtet.

Sodann wurde die Delegation
durch den Präsidenten der Notarkam-

mer Pfalz, JR Klaus-Peter Seiberth, an
seiner Notarstelle in Frankenthal/Pfalz
empfangen. JR Seiberth stellte zu-
nächst die praktischen Arbeitsabläufe
in einem deutschen Notariat anschau-
lich dar. Dabei zeigte er auf, welche
besondere Verantwortung der Notar
als Inhaber eines öffentlichen Amtes
im Rahmen seiner Beratungs- und Be-
urkundungstätigkeit trägt. Er erläuterte
ferner die Funktionen und Tätigkeiten
der Mitarbeiter einer Notarstelle bei
der Vorbereitung und Abwicklung von
notariellen Urkunden sowie die Stel-
lung eines Notarassessors als in Aus-
bildung befindlichem angehendem
Notar und Notarvertreter. 

Auf Interesse stießen bei den chi-
nesischen Notaren ferner die Ausfüh-
rungen des Präsidenten zu den Kos-
tenstrukturen in einem Notariat sowie
zu der zwingend abzuschließenden
Haftpflichtversicherung für Schadens-
fälle. Auf besonderen Wunsch ließ JR
Seiberth abschließend die technische
Bearbeitung der Urschrift einer nota-
riellen Urkunde nach Beurkundung
demonstrieren und führte durch die
Notarstelle, wobei die chinesischen
Kollegen reichlich von ihren Fotoappa-
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Empfang durch den Präsidenten der Notarkammer
Pfalz JR Klaus-Peter Seiberth
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raten Gebrauch machten. Unmittelbar
im Anschluss reiste die Delegation
weiter zu einem Besuch bei der No-
tarkammer Frankfurt und der Rheini-

schen Notarkammer. Der Kontakt zur
Notarkammer Pfalz soll durch den
Austausch der Namen und Anschriften
gegenseitiger Ansprechpartner und

von E-Mail-Adressen aufrechterhalten
bleiben.

Kommentierung des
Familienrechts in einem
Band

Dr. Rainer Hoppenz (Hrsg.): Fa-
miliensachen, C. F. Müller, 8. Auf-
lage 2005, 1628 Seiten, EUR 98,00,
ISBN 3-8114-1936-6 

In 8. Auflage erschienen ist das
von Dr. Rainer Hoppenz, Vorsitzender
Richter am OLG a. D., herausgegebene
Werk „Familiensachen“. Die Neuaufla-
ge nimmt für sich in Anspruch, „alle für
das Familienrecht relevanten Vor-
schriften unter Heranziehung der ge-
samten Rechtsprechung und Literatur“
zu kommentieren. Dies im Gegensatz
zu den Vorauflagen des Kommentars,
die sich auf die systematische Wieder-
gabe der Rechtsprechung von Bun-
desgerichtshof und Bundesverfas-
sungsgericht beschränkten.

Die Bearbeiter des Kommentars
kommen vor allem aus der Justiz, da-
neben kommentieren aber auch zwei
Rechtsanwälte. Die familienrechtsrele-
vanten Vorschriften der Kostenord-
nung werden von Notar Dr. Wolfram
Waldner aus Bayreuth bearbeitet. Der
Kommentar ist gegliedert in vier Teile,
nämlich das materielle Familienrecht,
das Verfahrensrecht, das Kosten- und
Vergütungsrecht sowie das internatio-
nale Familien- und Verfahrensrecht.

Ein Vorzug und auch Anliegen des
Werkes ist ohne Zweifel der vermittel-
te Gesamtüberblick über die familien-
rechtsrelevanten Vorschriften; dies in
knapper, präziser und übersichtlich ge-
gliederter Form. Positiv ist auch zu ver-
merken, dass der Überblick auch die
steuerrechtlichen Vorschriften des

EStG (Bearbeiter: Ministerialrat Hans-
Peter Schmieszek) und die in der Pra-
xis immer wichtiger werdende interna-
tionale Perspektive (Bearbeiter: Pro-
fessor Dr. Gerhard Hohloch) nicht aus-
spart. Auch eine Kommentierung der
außerhalb des BGB bestehenden ge-
setzlichen Regelungen zum Versor-
gungsausgleich (insbesondere des
Gesetzes zur Regelung von Härten im
Versorgungsausgleich – VAHRG) ist
enthalten (Bearbeiter: Richter am OLG
Michael Triebs). Den Erstzugang zu
vielen familienrechtlichen Fragestel-
lungen wird der Kommentar dem An-
wender daher sicher erleichtern.

Trotz dieser zweifellos vorhande-
nen Vorzüge wird sich die Anschaffung
des Werkes aus notarieller Sicht eher
nicht empfehlen. 

Zunächst einmal beschäftigt sich
nämlich ein guter Teil der Kommen-
tierung mit Vorschriften, die in der no-
tariellen Praxis eher am Rande eine
Rolle spielen. Dies betrifft etwa die
Kommentierungen der zivilprozessua-
len Vorschriften, des Gerichtskosten-
sowie des Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetzes. 

Weiter hat der Überblickscharakter
des Werkes und die damit verbunde-
ne Konzentration der Kommentierung
auf die Kernaussagen jeder Vorschrift
aus notarieller Sicht auch seine Nach-
teile. Der typische Notar wird in der
Regel von einer Kommentierung nicht
den regelmäßig bereits vorhandenen
„Überblick“ verlangen, sondern die in
der notariellen Praxis erforderliche
Vertiefung einer rechtlichen Fragestel-
lung. Dies wird mit dem vorliegenden
Werk meist nicht gelingen, zumal die
für den Vertragsgestalter typische Per-

spektive von den Bearbeitern nicht
eingenommen wird. 

Ein Beispiel: Im Rahmen des
§ 1408 BGB (Bearbeiter: Dr. Rainer
Hoppenz) wird die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes zur Wirk-
samkeits- und Ausübungskontrolle
von Eheverträgen dargestellt. Dies ge-
schieht in den Rz. 23 bis 35 auf knapp
drei Seiten. Der Platz reicht nur für die
elementaren Grundzüge der für Nota-
re so wichtigen Rechtsprechung. Wei-
ter wird unter Berufung auf den BGH
lapidar festgestellt, „der Prüfungsmaß-
stab [werde nicht] dadurch beein-
flusst, dass die Ehegatten durch einen
Notar über Inhalt und Konsequenzen
des Vertrages belehrt worden sind“
(§ 1408 BGB, Rz. 24). Alle neueren
Formulierungsvorschläge für notarielle
Eheverträge gehen demgegenüber zu
Recht davon aus, dass die Art und
Weise der notariellen Belehrung und
Sachverhaltsaufklärung, die zuneh-
mend im Ehevertrag selbst dokumen-
tiert wird, sehr wohl einen Einfluss auf
eine etwa später stattfindende ge-
richtliche Prüfung haben kann.

Weiter erweist sich das Werk aus
notarieller Perspektive mitunter als lü-
ckenhaft. So werden etwa im mate-
riellen Teil die für den Notar praxisre-
levanten Vorschriften der §§ 1629 und
1643 BGB kommentiert (Bearbeiter:
Richter am AG a.D. Dr. Hans van Els).
Jeder Notar erwartet nun auch eine
Kommentierung der §§ 1795, 1821
und 1822 BGB. Außer dem Hinweis
auf die vorgenannten Vorschriften
fehlt jedoch eine eigene Kommentie-
rung, so dass auf ergänzende Literatur
zurückgegriffen werden muss. Auch
die Kommentierung der KostO (Bear-
beiter: Notar Dr. Wolfram Waldner),
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die auf die vermeintlich familienrecht-
lichen Vorschriften beschränkt ist,
stößt schnell an Grenzen, wenn etwa
zwar § 39 Abs. 3 KostO (Geschäftswert
bei Eheverträgen) kommentiert ist, die
für die praxisrelevante Verbindung von
Ehe- und Erbvertrag ebenfalls wichtige
Vorschrift des § 46 Abs. 3 KostO je-
doch fehlt.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass
mit den „Familiensachen“ eine gelun-
gene überblickartige Kommentierung
der wesentlichen familienrechtlichen
Vorschriften vorgelegt wird, die jedoch
für die tägliche Anwendung im Notari-
at wenig geeignet erscheint. Der Notar
wird in der Regel gut beraten sein, sich
seinen Überblick zum Familienrecht
aus der bereits vorhandenen notar-
spezifischen Literatur zu verschaffen
und für weitergehende Fragen auf um-
fangreichere Kommentierungen zu-
rückzugreifen.

Notarassessor Andreas Schmitz-
Vornmoor, Berlin

Schutz vor dem Notar

Cornelia Müller-Magdeburg:
Rechtsschutz gegen notarielles
Handeln, 2005, 400 Seiten, Carl
Heymanns, EUR 58,00, ISBN 3-
452-26010-0

Der Titel von Müller-Magdeburgs
Buch „Rechtsschutz gegen notarielles
Handeln“ verheißt für den Notar nichts
Gutes. Müller-Magedeburg, heute
Stellvertretende Direktorin des Amts-
gerichts Pankow/Weißensee in Berlin
und früher als Richterin am Landge-
richt Berlin unter anderem für Notar-
haftung und Dienstaufsicht über Nota-
re zuständig gewesen, versichert zwar
in Rn. 3, dass es „keineswegs [ihre] In-
tention [sei], enttäuschte Urkundsbe-
teiligte zu Angriffen gegen notarielles
Handeln anzuleiten“, schließlich wer-
den „die allermeisten Notare [den] ho-
hen Anforderungen und dem in sie ge-
setzten Vertrauen ganz überwiegend
gerecht“ (Rn. 1). Wenn aber schon die
versöhnlichen Worte der Einleitung
doppelt eingeschränkt werden, ver-

dichtet sich der Verdacht, den der Ti-
tel erweckt hat. Die fachliche Qualifi-
kation des Notars wird denn auch im
weiteren Verlauf des Buchs nur noch
einmal lobend erwähnt (Rn. 1019:
„die rechtsuchende Bevölkerung [ist]
in einem ähnlich hohen Maß auf
Kenntnisse, Fähigkeiten und Sorgfalt
des Notars angewiesen, wie es ver-
gleichbar nur bei einem Richter der
Fall ist“), und zwar in den Ausführun-
gen zur Amtshaftung nach § 19 
BNotO, um dort hohe Maßstäbe für
die notariellen Sorgfaltspflichten zu
begründen. 

Wenn der notarielle Leser dann die
Eitelkeit beiseite lässt und über die un-
freundliche Tendenz des Buchs hin-
wegblickt, findet er den einen oder an-
deren nützlichen Inhalt. Das Werk ist
nach der bereits zitierten Einleitung in
sechs Kapitel gegliedert, in denen die
Untätigkeitsbeschwerde nach § 15
BNotO, diejenige nach § 54 BeurkG,
die Rechtsbehelfe im Klauselertei-
lungsverfahren, die Kostenbeschwer-
de nach § 156 KostO, die Amtshaf-
tungsklage nach § 19 BNotO und
schließlich die dienstaufsichtsrecht-
lichen Instrumentarien dargestellt wer-
den. Das vermag zu erfreuen. Eine sys-
tematische Zusammenstellung aller,
über unterschiedliche Gesetze ver-
streuter Rechtsbehelfe gegen notariel-
le Tätigkeit ist in dieser Form neu. Die

Ausführungen sind übersichtlich ge-
gliedert. Bei der Vielzahl der mög-
lichen Rechtsbehelfe und der nicht im-
mer einfachen Abgrenzung der An-
wendungsbereiche bringt Müller-Mag-
deburg Licht ins Dunkel. Die Gewich-
tung der einzelnen Themen ist gelun-
gen und der Umfang insgesamt ange-
messen.

Zahlreiche Muster, teils im Text ein-
gebettet, teils als Anlage am Ende des
Buchs, helfen bei der Erstellung von
Beschwerdeschriftsätzen oder Be-
schlüssen. Für die mit Fragen des No-
tarrechts befassten Rechtsanwälte
oder Richter sind diese Formulie-
rungshilfen gewiss von Nutzen. Der
Notar kann hingegen auch ohne sie le-
ben. Sollte es einen treffen, wird man
sich als Notar im Regelfall anwaltlich
vertreten lassen (müssen), sofern das
jeweilige Verfahren überhaupt ein
kontradiktorisches ist, an dem der No-
tar als Partei beteiligt wird. 

Eine Besprechung aller sechs Ka-
pitel würde den Rahmen dieses Bei-
trags sprengen, weswegen exempla-
risch das über die Kostenbeschwerde
nach § 156 KostO kurz unter die Lupe
genommen werden soll, die in der Pra-
xis häufiger erhoben oder angedroht
werden dürfte als die meisten ande-
ren dargestellten Rechtsbehelfe. Die
Ausführungen Müller-Magdeburgs zur
Kostenbeschwerde erstrecken sich
über rund 90 anschaulich formulierte
Seiten Text, die von der Rechtsweg-
eröffnung über das Verbot der refor-
matio in peius bis hin zu den Kosten
des Beschwerdeverfahrens kaum eine
wichtige Frage unbeantwortet lassen
dürften. Materielles Kostenrecht, also
die Frage nach der richtigen Höhe der
bestrittenen Gebührenforderung, wird
zu Recht nicht thematisiert. Dies ist
weder die Zielsetzung des Buches,
noch ist dies bei einem 400-seitigen
Werk möglich. Die oben schon aufs
Korn genommene, aus notarieller
Sicht unangenehme Tendenz zieht
sich leider durch das ganze Buch und
ist auch im Kapitel über die Kostenbe-
schwerde nach § 156 KostO zu
schmecken. In Rn. 666 f. wird es wie
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eine Überraschung, wie ein System-
bruch dargestellt, dass der Notar seine
Kostennote „sogar selbst […] für voll-
streckbar erklären kann. […] Er ist so-
mit der einzige Gläubiger, der seinen
Anspruch selbst titulieren kann.“ Diese
Aussage ist zum einen falsch. Es ist für
öffentlich-rechtliche Gläubiger typisch,
dass diese ihre Forderungen selbst für
vollstreckbar erklären. Zum anderen
nährt dies wieder den Verdacht, dass
Müller-Magdeburg die Einordnung des
Notars als Amtsträger der freiwilligen
Gerichtsbarkeit nicht wirklich verinner-
licht hat.  

Als Fazit lässt sich festhalten, dass
Müller-Magdeburgs Buch für den mit
Notarfragen befassten Richter oder
Rechtsanwalt als Arbeitshilfe mit Ab-
strichen empfohlen werden kann. Der
Notar hingegen wird in dem vorge-
stellten Werk insgesamt wenig für sei-
ne Praxis Hilfreiches oder Schönes
finden.

Notarassessor Christian Steer, 
M. Jur. (Oxford), Berlin

Notarielles Berufsrecht
im Rechtsvergleich

Jost Schützeberg: Der Notar in
Europa, DeutscherAnwaltVerlag
2005, 321 Seiten, EUR 48,50, ISBN
3-8240-5232-6

Anzuzeigen ist eine in der Schrif-
tenreihe des Instituts für Anwaltsrecht
an der Universität zu Köln erschiene-
ne Dissertation mit dem Titel „Der No-
tar in Europa“. Es handelt sich um eine
rechtsvergleichende Untersuchung
des notariellen Berufsrechts in
Deutschland, Frankreich, den Nieder-
landen und England von Jost Schütze-
berg. Der über diese vier einzelnen
Länder hinausweisende Titel erklärt
sich durch den gleichsam als allge-
meiner Teil den Ländervergleichen
vorangestellten Überblick über die his-
torischen Notariatsformen in Europa
und den aktuellen Einfluss des Euro-
parechts auf das notarielle Berufs-
recht. Hier differenziert Schützeberg
zwischen der Frage der Anwendbarkeit
der Grundfreiheiten auf den Notarbe-

ruf (S. 32 ff.) und den sonstigen Aus-
wirkungen europäischer Rechtsakte
auf den Notarberuf (S. 49 ff.). Hin-
sichtlich der Grundfreiheiten kommt
Schützeberg zu dem Ergebnis, dass
zumindest die Kerntätigkeiten der No-
tare als Ausübung öffentlicher Gewalt
anzusehen sind und damit nach
Art. 45 EGV nicht der Regelungskom-
petenz des europäischen Gesetzge-
bers unterliegen (S. 48). Auch auf eu-
ropäischer Ebene scheint sich diese
Erkenntnis durchzusetzen, wenn etwa
der Entwurf der Dienstleistungsrichtli-
nie in seiner aktuellen Fassung die mit
der Ausübung öffentlicher Gewalt be-
fassten Berufe und insbesondere die
Notare ausdrücklich von seinem An-
wendungsbereich ausnimmt. Was die
Ausführungen zu den Auswirkungen
europäischen Sekundärrechts auf die
Notare angeht, geraten die Ausführun-
gen von Schützeberg ein wenig kurso-
risch. Er beschränkt sich hier auf die
G e s e l l s c h a f t s s t e u e r r i c h t l i n i e
(69/335/EWG) und deren Auswirkun-
gen auf das Notariat in Baden-Würt-
temberg sowie die europaweite Voll-
streckbarkeit notarieller Urkunden im
Rahmen der sog. Brüssel I-Verordnung
bzw. des Europäischen Vollstreckungs-
titels. Hier merkt man der Dissertation
an, dass sie bereits im Sommerse-
mester 2004 abgeschlossen wurde
und Rechtsprechung und Schrifttum
lediglich bis Mai 2004 berücksichtigt.
Wünschenswert wäre darüber hinaus

etwa ein Hinweis auf die Auswirkun-
gen der so genannten SLIM IV-Richtli-
nie zum elektronischen Rechtsverkehr
gewesen, die den notariellen Berufs-
stand derzeit sehr beschäftigen. Der
Schwerpunkt der Dissertation liegt
aber sicherlich in den rechtsverglei-
chenden Länderberichten. In diesen
beschreibt Schützeberg jeweils län-
derbezogen die Grundlagen und die
Bedeutung des Notariats, die Haupttä-
tigkeitsfelder der Notare, die Ausbil-
dung und den Berufszugang, die Mög-
lichkeit von Berufsverbindungen sowie
das Gebührensystem. Die Länderbe-
richte schließen mit einer rechtsver-
gleichenden Betrachtung ab. Durch
den klar gegliederten Aufbau seiner
Untersuchung gelingt es Schützeberg,
dem rechtsvergleichend interessierten
Leser einen plastischen Eindruck der
Notariatsverfassungen in anderen eu-
ropäischen Ländern zu vermitteln. Bei
allen Unterschieden im Detail betont
Schützeberg im Ergebnis die Gemein-
samkeiten des notariellen Berufes in
den untersuchten Ländern: „In allen
dargestellten Rechtsordnungen han-
delt es sich um einen unabhängigen
und unparteiischen öffentlichen Amts-
träger, der vom Staat bestellt wird. Er
gewährleistet die Verwahrung der von
ihm errichteten Urkunden in einem Ar-
chiv, berät und betreut seine Klienten
und unterliegt einer Amtsausübungs-
pflicht. Schließlich unterliegt er einer
staatlichen Kontrolle mit entspre-
chend strengen Disziplinarbestim-
mungen.“ Das notarielle Berufsrecht in
Deutschland mit seinen unterschied-
lichen Notariatsverfassungen stellt im
europäischen Vergleich eine Be-
sonderheit dar. Schützeberg plädiert
hier dafür, einer weiteren Zersplitte-
rung des Berufsrechts entgegenzuwir-
ken und das hauptberufliche Notariat
zu stärken. Hierzu würden die Re-
formüberlegungen in Baden-Württem-
berg Gelegenheit geben (S. 108 f.).
Leider wird in Deutschland derzeit ge-
nau die gegenteilige Richtung einge-
schlagen. Werden die aktuellen Über-
legungen zur  Föderalismusreform Ge-
setz, dann wird das Notarrecht Län-
derkompetenz und eine Regionalisie-
rung und weitere Zersplitterung des
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notariellen Berufsrechts ist zu be-
fürchten.   

Ein durchgängiges Thema der Dis-
sertation ist die Frage des Regulie-
rungsgrades des notariellen Berufes.
Überall in Europa, nicht zuletzt von der
Europäischen Kommission, gibt es
hier immer wieder Forderungen nach
Deregulierung und Liberalisierung.
Schützeberg kommt zu dem Ergebnis,
dass eine Regulierung sicherlich not-
wendig sei, „um die Qualität der nota-
riellen Tätigkeit zu sichern und die
Stellung als neutrale Amtsperson zu
festigen“ (S. 300), schlägt aber in ein-
zelnen Bereichen Reformen für das
deutsche notarielle Berufsrecht vor,
etwa die Einführung eines „angestell-

ten Notars“ nach französischem Mus-
ter oder die Möglichkeit einer freien
Honorarvereinbarung  für nicht der
Amtstätigkeit unterfallende sonstige
Tätigkeiten des Notars (S. 301 f.). Die
weitgehende Liberalisierung der No-
targebühren in den Niederlanden wird
dagegen skeptisch beurteilt. Dort
seien die Tarife zwar im hochpreisigen
Segment (etwa Immobilien mit ho-
hem Kaufpreis) gesunken, gleichzeitig
sei jedoch die breite Bevölkerungs-
schicht Preiserhöhungen ausgesetzt
(S. 229). Die Niederländischen Ver-
braucherschützer, so berichtet Schüt-
zeberg, wollen sich daher überlegen,
sich für eine Rückkehr zu einem Sys-
tem der festen Tarife einzusetzen
(S. 219). 

Insgesamt ist die Dissertation von
Schützeberg für alle am notariellen Be-
rufsrecht oder rechtsvergleichend
interessierten Leser sehr zu empfeh-
len. Der Blick über den Tellerrand
schärft den Blick auf die deutschen Re-
gelungen, vermittelt Verständnis für
die Notariatsverfassungen anderer eu-
ropäischer Länder und kommt zu dem
erfreulichen Ergebnis, dass die Ge-
meinsamkeiten des notariellen Be-
rufsbildes in den Ländern des lateini-
schen Notariats die durchaus beste-
henden Unterschiede deutlich über-
wiegen.  

Notarassessor Andreas Schmitz-
Vornmoor, Berlin

Symposion des Instituts für
Notarrecht der Humboldt-
Universität zu Berlin zum
Thema „Aktuelle Fragen zur
Gestaltung der Rechtsnach-
folge von Todes wegen und
unter Lebenden“

Das Institut für Notarrecht der
Humboldt-Universität zu Berlin wird
voraussichtlich im Mai 2006 in der
Humboldt-Universität zu Berlin ein
ganztägiges Symposion zum Thema
„Aktuelle Fragen zur Gestaltung der
Rechtsnachfolge von Todes wegen
und unter Lebenden“ veranstalten.

Für die Veranstaltung sind folgen-
de Themenkomplexe vorgesehen: 

Der Wandel des Erb- und Pflicht-
teilsrechts unter dem Gesichtspunkt
des Alterns der Gesellschaft, das sog.
Behindertentestament, auch in Bezug
auf den Regress des Sozialhilfeträgers,
die Bindung beim gemeinschaftlichen
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